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IVGT - WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 

Nr. 33 - 18.10.2019 

 

       -  TERMINE 

 

 IVGT - Mitgliederversammlung  2019 

20. und 21. November 2019 in München 

Die IVGT-Mitgliederversammlung 2019 beginnt am 20. November mit einer 

Werksführung (Truck Forum) bei MAN in München. Der MAN Standort München ist 

innerhalb der MAN Truck & Bus Gruppe Stammwerk und Standort der Zentral-

Verwaltung. Am zweiten Tag, den 21. November, findet wie gewohnt die ordentliche 

Mitgliederversammlung statt. 

 

  Einen vorläufigen Ablaufplan entnehmen Sie bitte den Anlagen in der Menueleiste links 

Das Tagungshotel der diesjährigen IVGT-Mitgliederversammlung liegt zentral am 

Münchner Hauptbahnhof und ist daher mit der Deutschen Bahn oder mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln von München sowie von den Autobahnen sehr gut erreichbar. Aufgrund 

der zentralen Innenstadtlage verfügt das Hotel nicht über eine eigene Hotelgarage. 

Dennoch können Hotelgäste bequem auf der gegenüberliegenden Straßenseite im 

öffentlichen Parkhaus bzw. im Parkhaus Karstadt (15 Meter Entfernung) ihre PKWs 

abstellen. Die Öffnungszeiten der Parkhäuser in unmittelbarer Nähe des Hotels sind  

24 Stunden.  
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-  VERBAND 

 

Europäischer AK Technische Textilien 2019 

Zum zweiten Mal fand vom 15. - 16. Oktober 2019 ein europäischer Arbeitskreis Technische Textilien 

beim IVGT statt. Gemeinsam mit den Textilforschungsinstituten des Forschungskuratoriums  

Textil e.V. (FKT), den Mitgliedern der „European Technology Platform for the Future of Textiles and 

Clothing“ (ETP) und der CONTEXT Arbeitsgruppe 4 der European Cooperation in Science & 

Technology (COST) waren Vertreter aus Industrie und Forschung zu Fachvorträgen und einem 

Workshop nach Frankfurt eingeladen worden. Gäste und Referenten aus Belgien, Deutschland, 

Italien, Frankreich, Griechenland, Litauen, Österreich, Polen, Portugal, Spanien und der Türkei waren 

gekommen, um sich mit IVGT-Mitgliedern auszutauschen und zu diskutieren. 
 

Am ersten Tag präsentierten 13 Referentinnen und Referenten Projekte, Produkte und Konzepte zum 

Themenkreis „Textile Innovationen im Bauen und Wohnen“. Die Vorträge umfassten Tufting-

Anwendungen, Textilen aus Naturholzfilamenten, Beschattungsprodukte, Textile Heizsystem, 

funktionale Beschichtungen, Schutz- und Sicherheitsanwendungen sowie Naturfaser-Composites für 

Innenräume. Dr. Lars Mees-Olsohn zeigte Beispiel von Projekten der Mitglieder des Netzwerks 

Textile-Architektur und Herr Dr. Klaus Jansen (Geschäftsführer TUDALIT e.V.)  referierte über 

Projekte und Erfahrungen bezüglich Textilbeton. Der zweite Tag startete mit Impulsvorträgen von 

Frau Prof. Claudia Lüling von der Architekturhochschule in Frankfurt und Herrn Markus Regenstein 

(Penn Textile Solutions, Vorsitzender des IVGT-Arbeitskreis). Herr Dr. Salvatore Viscuso von der 

Universität Politecnico di Milano präsentierte einen Überblick der in den letzten 10 Jahren realisierten 

Bauvorhaben in Europa und International. In drei Arbeitsgruppen unter Leitung von Frau Dr. Ariadna 

Detrell (AEI, Textilverband, Spanien), Herrn Dr. Bruno Mougin (Technologie Cluster TECHTERA, 

Frankreich) und Herrn Dr. Enrico Venturini (NEXT Textilforschungscluster, Italien) wurde bis zum 

Nachmittag gemeinsam mit den Teilnehmern an drei Fragestellungen gearbeitet. 
 

Die Vorträge und Unterlagen stehen den Teilnehmern und interessierten Mitgliedern ab  

30. Oktober im IVGT-Extranet als Download zu Verfügung (IVGT-Fachbereiche  FB-Technische 

Textilien). (Sch) 
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Betriebsleiteraussprache 2019 bei der Textilveredlung Drechsel Ernst Feiler  

Viel Lob gab es von den 50 Teilnehmern der diesjährigen Betriebsleiteraussprache für die gelungene 

Veranstaltung. Die Betriebsleiteraussprache begann am 8. Oktober mit einer Betriebsbesichtigung 

der Textilveredlung Drechsel GmbH in Selb. Das Produktionsspektrum des Unternehmens reicht 

vom Waschen und Bleichen über das Färben bis zur Ausrüstung und Beschichtung von textilen 

Flächen bis 360 cm Breite. Veredelt werden unter anderem Sonnenschutztextilien (Vertikallamellen, 

Rollos, Plissee, auch Black-Out-Artikel), Haus- und Heimtextilien, Möbelstoffe und zunehmend 

technische Textilien. Im Rahmen des Betriebsrundgangs wurde das in Deutschland einzigartige 

Umweltverfahren zum Eindampfen von Restausrüstungsklotzflotten gezeigt. Der erste Tag schloss 

mit einem Impulsvortrag der Firma Halo zum Thema MES/ERP-System. Die Firma Halo electronics 

aus Österreich entwickelt Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Systeme für die Textilindustrie. CEO 

Marcus Ott Industrie gab einen Überblick über die Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen IT-

Lösungen. Am Abend fand ein gemeinsames Abendessen in Marktredwitz statt. Der zweite Tag der 

Betriebsleiteraussprache fand in den Räumen der Firma Ernst Feiler GmbH, Frottier- und 

Chenilleweberei in Hohenberg/Eger statt. Die Firma Feiler ist weltweit führend in der Herstellung von 

beidseitig identisch gemusterten, samt-weichen Chenille-Gewebe aus 100 % reiner Baumwolle. 

Dieses wird in einem einzigartigen Webverfahren am Firmensitz Hohenberg/Eger in Oberfranken 

gefertigt, welches den Teilnehmern im Verlauf einer ausführlichen Betriebsbesichtigung gezeigt 

wurde. Vor dem Betriebsrundgang stellte Herr Dieter Schwedt, Geschäftsführender Gesellschafter 

der Ernst Feiler GmbH, die Historie des Familienunternehmens vor und gab einen Einblick in die 

Fertigung der Chenille-Gewebe. Die eigentliche Betriebsleiteraussprache fand anschließend mit dem 

Schwerpunktthema Arbeits-, Brandschutz und Arbeitsschutzmanagement statt. Zu den Themen 

Brandschutzbeauftrage und Unfallanalyse berichtete Herr Ulrich Haase, Geschäftsführer der hch 

GmbH. Ebenfalls von der hch GmbH erläuterte Herr Claus Nagel-Piciorus die ersten Erfahrungen 

beim Aufbau eines Management-Systems für „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ nach DIN 

ISO 45001. Frau Ines Klotz von der Firma Norafin Industries berichtete, wie ihr Unternehmen das 

Thema Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden gemeinsam im Betrieb gestaltet hat. 

Wir danken allen Teilnehmern und Referenten. Insbesondere bedanken wir uns bei der Familie 

Drechsel und den Mitarbeitern der Firma Textilveredlung Drechsel sowie der Familie Schwedt und 

den Mitarbeitern der Firma Ernst Feiler für die interessanten Einblicke in die Unternahmen und die 

herzliche Gastfreundlichkeit, die wir genießen durften. (Pö) 
 

 

https://www.tvd.de/
https://www.feiler.de/
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BRANCHENINFORMATIONEN 

 

Mittelstandsstrategie des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)  

17.10.2019, unternehmer nrw - Wirtschaftsminister Altmaier hat die seit Frühjahr 2018 angekündigte 

„Mittelstandsstrategie“ vorgelegt und damit die im Sommer diesen Jahres  veröffentlichen Eckpunkte 

konkretisiert. Unter dem Titel „Wertschätzung, Stärkung, Entlastung“ formuliert die Strategie über alle 

Resorts hinweg politische Aufgaben, um die Rahmenbedingungen am Standort und damit für 

Mittelstand und Familienunternehmen zu verbessern.  

 

Aus Sicht des BDI ist die Strategie grundsätzlich positiv zu bewerten. Sie analysiert zentrale 

Herausforderungen richtig und macht eine Vielzahl konkreter Vorschläge. Hierzu zählen 

insbesondere:  

 Energie: Das BMWi stellt im Zuge einer CO2-Steuer eine gleichzeitige Entlastung   

 mittelständischer Unternehmen beim EEG in Aussicht.  

 Bürokratie: Das Bürokratieentlastungsgesetz III wird als erster Schritt zu Abbau überflüssiger  

 Vorschriften gesehen. Weitere Entlastungen werden vorgeschlagen.  

 Steuern: Das BMWi will eine vollständige Abschaffung des Soli sowie eine umfassende  

Unternehmenssteuerreform inklusive eines „Steuerdeckels“. Außerdem soll Steuermonitoring 

dazu beitragen, im internationalen Steuerwettbewerb besser agieren zu können.  

 Infrastrukturen: Das BMWi erkennt digitale und klassische Infrastruktur als Erfolgsfaktor für den  

 Mittelstand in ländlichen Regionen. Infrastrukturmaßnahmen sollen verstärkt, beschleunigt und 

 auf Bedürfnisse der Wirtschaft ausgerichtet werden.  

 

Für den BDI kommentierte Holger Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer, die Präsentation der 

BMWi-Strategie wie folgt:  "Das Bundeswirtschaftsministerium hat eine gute Mittelstandsstrategie 

abgeliefert. Nun muss das Ministerium alles dafür tun, um parteitaktisches Klein-Klein zu überwinden 

und dem Papier auch Taten folgen lassen. Für erfolgreiche Umsetzung muss die Strategie zu einer 

Strategie der gesamten Bundesregierung werden. Wichtig ist jetzt, die Mittelstandsstrategie eng mit 

der Industriestrategie zu verzahnen. In wirtschaftlich und politisch unsicheren Zeiten kommt es für 

den Standort auf intakte Wertschöpfungsverbünde von kleinen, mittleren und großen Unternehmen 

an. Offen bleibt, wie das Wirtschaftsministerium die konstant sehr hohen Energiekosten für den 

industriellen Mittelstand senken will. Sie sind investitionsfeindlich und schaden den mittelständischen 

Familienunternehmen, die auf zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung angewiesen sind.“  

 

  Das Strategiepapier des Bundeswirtschaftsministeriums entnehmen Sie bitte den  

  Anlagen. 
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„Rekordjahr im Rücken, dunkle Wolken voraus - Unternehmen zwischen Bestmarken und Abwärtssorgen“ 

KfW-Mittelstandspanel 2019  

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat vor einigen Tagen in Berlin seine Mittelstandsstrategie 

vorgestellt. Um die Herausforderungen im Mittelstand effektiv zu adressieren, ist ein detaillierter 

Einblick in die aktuelle wirtschaftliche Lage und die Bedürfnisse der Unternehmen vonnöten. Dies 

setzt eine umfassende und aktuelle Analyse auf der Basis umfangreicher und belastbarer Daten 

voraus. Das im Jahr 2003 von KfW Research ins Leben gerufene KfW-Mittelstandspanel bietet 

jährlich umfassende Informationen zur langfristigen strukturellen Entwicklung des Mittelstandes in 

Deutschland - von Kleinstunternehmen bis zu Firmen mit 500 Mio. Euro Jahresumsatz. Der 

Jahresbericht enthält jeweils aktualisierte Daten zum Unternehmenserfolg, zur Investitionstätigkeit 

und zur Finanzierungsstruktur von mittelständischen Unternehmen aller Größenklassen und 

Branchen. Als einzige repräsentative Erhebung im deutschen Mittelstand auf der Basis von bis zu 

15.000 Unternehmen pro Jahr ist das KfW-Mittelstandspanel eine wichtige Informationsquelle für 

Fachwelt und Medien. (…) Mehr hier. 

 

  Das KfW-Mittelstandspanel 2019 finden Sie in den Anlagen. 

_________________________________________________________________________________ 

 

ITMF: Garn- und Gewebeproduktion 2018 und 1. Quartal 2019 

Oktober 2019, ITMF - Weltweit stieg die Garnproduktion zwischen dem 4. Quartal 2018 und dem 

1. Quartal 2019 um 17 %. Höhere Produktionen wurden in Asien (18 %) und Brasilien (18 %) 

beobachtet. Ein rückläufiger Trend ist weiterhin in Südafrika (- 5,3 %) und Ägypten (- 7,9 %) 

festzustellen. Die Prognosen für das 2. Quartal 2019 fallen für Japan, Taipeh und die Türkei 

optimistisch aus. Die globalen Garnbestände stiegen weltweit um 6,3 %. Dies ist auf eine 

Verbesserung um 27 % in Ägypten, 7,7 % in Brasilien und 3,8 % in Asien zurückzuführen. (…) 

 

 Die ausführliche ITMF-Pressemitteilung entnehmen Sie bitte den Anlagen. 

_________________________________________________________________________________ 

 

EUROCOTON: Im Falle eines No-Deal-Brexits - Liste meistbegünstigter (MFN) Zölle 

Wenn das Vereinigte Königreich die EU ohne Abkommen verlässt, müssen möglicherweise 

unterschiedliche Zollsätze (Zölle) für Importe aus der EU-27 und dem Rest der Welt in das 

Vereinigte Königreich gezahlt werden. Die befristeten Sätze sollen bis zu 12 Monaten gelten. 

 

  Das Schreiben von Eurocoton, mit allen Informationen - vor allem zu Textil und 

Bekleidung - finden Sie in den Anlagen. 

  Zur Website gov.uk und der Übersicht der Zölle gelangen Sie hier. 

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/News-Details_545728.html
https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal
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BREXIT: Mehrheit der Mittelständler sieht möglichen harten Brexit gelassen 

11.10.2019, PM KfW Research - Die Möglichkeit eines ungeregelten Austritts der Briten aus der 

EU zum 31. Oktober 2019 steht nach wie vor im Raum. Die meisten deutschen Mittelständler 

sehen dem Ganzen allerdings gelassen entgegen, wie eine im September durchgeführte 

repräsentative Befragung von KfW Research zeigt: Rund 60 % der kleinen und mittleren 

Unternehmen mit maximal 500 Mio. EUR Jahresumsatz erwarten auch bei einem harten Brexit 

keine Auswirkungen auf ihre Geschäfte. Ein Viertel der Unternehmen allerdings befürchtet 

Nachteile. Bei vielen von ihnen dürfte es die Sorge um die Konjunktur sein, die die Erwartungen 

trübt: Von den rund 17 % der Mittelständler, die einen ungeregelten Brexit als eines der größten 

Risiken für die deutsche Konjunktur sehen, erwarten mehr als die Hälfte negative Auswirkungen 

auf ihr Unternehmen. … Besonders stark betroffen dürften exportstarke Mittelständler aus dem 

Verarbeitenden Gewerbe sein, für die ein wichtiger Absatzmarkt wegbrechen könnte. Mehr als  

60 % von ihnen erwarten bei einem ungeregelten Austritt negative Auswirkungen auf ihr Geschäft. 

Nur wenige Mittelständler haben sich umfassend auf einen harten Brexit vorbereitet. Vier von fünf 

haben keinerlei Vorkehrungen getroffen, da sie sich nicht unmittelbar betroffen sehen. Jeder 

zwanzigste sieht sich betroffen, fühlt sich jedoch gut gerüstet. Einem ungeregelten Brexit mit Sorge 

entgegensehen dürften dagegen die rund 13 % der Mittelständler, die nach eigener Einschätzung 

davon betroffen wären, aber noch nicht oder nur unzureichend darauf vorbereitet sind. (…)  

Mehr hier. 

 

 Die Ergebnisse der Befragung von KfW Research zu den Brexit-Auswirkungen auf den  

  deutschen Mittelstand sind hier abrufbar. 

_________________________________________________________________________________ 

 

CHAIN OF CUSTODY: So werden Lieferketten nachvollziehbar 

14.10.2019, VdTÜV - Bademode zu 50 Prozent aus recycelten Atlantikfischernetzen" - 

Produzenten und Händler nutzen Werbesprüche dieser Art gerne, um Verbrauchern ihre Produkte 

als besonders nachhaltig oder umweltschonend zu präsentieren. "Die Glaubwürdigkeit solcher 

Claims hängt von einer transparenten Rückverfolgbarkeit der Produkte und der eingesetzten 

Rohstoffe innerhalb der Lieferkette ab", sagt Dr. Stefanie Vehring, Referentin für Akkreditierung 

und Normung beim TÜV-Verband (VdTÜV). Besonders in der Textilbranche ist dieser Nachweis 

jedoch sehr aufwendig. Die internationale Normung zur sogenannten Chain of Custody soll künftig 

branchenübergreifend Abhilfe schaffen. Mit der internationalen Norm "Chain of Custody" (ISO 

22095), zu Deutsch "Rückverfolgbarkeit von Lieferketten", soll nun ein Rahmenstandard etabliert 

werden, der die Rückverfolgbarkeit von Produkten und Materialien aller Sparten gleichermaßen 

ermöglicht. Bislang gibt es solche Standards branchenspezifisch zum Beispiel für Holz oder 

Kakao. Mit der Norm werden erstmals allgemeingültige Definitionen, übergeordnete Ansätze für 

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_546368.html
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Volkswirtschaft-Kompakt/One-Pager-2019/VK-Nr.-185-Oktober-2019-Brexit.pdf
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:22095:dis:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:22095:dis:ed-1:v1:en
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Gestaltung, Umsetzung und Organisation sowie fünf Modelle für die Ausgestaltung der Lieferketten 

geschaffen. (…) Mehr hier. 

 

Derzeit steht die neue Norm öffentlich zur Diskussion. Auch der TÜV-Verband hat bereits Stellung 

zu deren Inhalten bezogen. Nach Ablauf dieser Kommentierungsfrist werden die Reaktionen vom 

zuständigen internationalen Normungsgremium beraten und sinnvolle Änderungsvorschläge vor 

der Veröffentlichung der Norm übernommen. Der Entwurf der Norm kann auch beim Beuth Verlag 

bezogen werden. 

_________________________________________________________________________________ 

 

VERANSTALTUNG: Wo Exporteure fit wie ein Weltmeister werden 

15.10.2019, Maschinenmarkt - Im internationalen Handel wachsen die Zollhürden, doch Wachstum 

finden die Unternehmen auf manchen Märkten immer noch. Der „Tag der Exportweltmeister“ am 

22. Oktober in Mannheim im Congress Center Rosengarten zeigt die aktuellen Trends dazu auf. 

Neue Marktchancen in Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay lässt das 

Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur erwarten. … Über die Ausgestaltung 

des Brexit wird reichlich spekuliert, vieles steht infrage. Für Exporteure ist besonders drängend, 

wie Güter nach dem Austritt nach Großbritannien gelangen oder von dort in die EU. Dieser Frage 

widmet sich der Workshop „Exportlogistik nach dem Brexit“. … Im Auslandsgeschäft lauern einige 

Fallstricke für exportierende Unternehmen. Dazu zählen nicht nur Zölle und nichttariffäre 

Handelshemmnisse, sondern auch Embargos und Sanktionen. Darüber sprechen auf dem „Tag 

der Exportweltmeister“ Exportkontrollverantwortliche marktführender Unternehmen. … Geschäfte 

mit US-Bezug müssen mit den komplexen Vorgaben der US-Regierung abgeglichen werden, die 

auch außerhalb der USA wirken können. Tipp: Kostenfrei zur Veranstaltung (…) Mehr hier. 

_________________________________________________________________________________ 

 

VERANSTALTUNG: Re'aD SUMMIT 2019 

17.10.2019, Fashion Network - Das Deutsche Modeinstitut lädt am 7. November wieder zum 

Re'aD Summit in die Rheinterrassen nach Düsseldorf ein. Im Fokus stehen die Themen 

Nachhaltigkeit im Angesicht digitaler Produktentwicklung im Netzwerk der Supply Chain. Mit dem 

Re'aD-Kongress will das DMI ein ganzheitliches Bild der digitalen Transformation abdecken und 

vorstellen: Von der Forschung bis zum Vertrieb, von der Messung und Kommunikation von Farbe 

und Material bis zum Design, vom Bodyscanning bis hin zum 3D-Prototyping am Rechner, von der 

digitalen Garnfärbung bis zum Textildruck. Christoph Bergmann spricht außerdem über 

"Nachhaltigkeit in der industriellen Färberei". Um digitalen Textildruck digital geht es bei Roberto 

Lucini von Epson. Der Summit beginnt um 9.30 Uhr und soll gegen 17.30 Uhr enden. (…) Mehr 

hier. 

https://www.presseportal.de/pm/65031/4400259
https://www.beuth.de/en/draft-standard/iso-dis-22095/313319068
https://www.maschinenmarkt.vogel.de/wo-exporteure-fit-wie-ein-weltmeister-werden-a-873967/
https://www.deutschesmodeinstitut.de/read-summit-19
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Praktikumsplatz gesucht! 

 

 

Französischer Muttersprachler 

 

Ich bin Student im Master Studiengang „Aufbau bzw. Ausbau einer Außenhandelsaktivität “ (Master 

‚Responsable du développement international‘) an der Université Bretagne Sud/Lorient - Frankreich). 

 

Ich suche:  

Ein Pflichtpraktikum in einem Unternehmen im Bereich technische Textilien (Garne, Gewebe, textile 

Rohstoffe, Veredlung etc.) mit regelmäßiger Import- oder Exportaktivität.  

 

Dauer: zwischen 3 und 5 Monate (zwischen dem 13. April 2020 und dem 31. August 2020).  

 

Ich biete:  

 Aufgrund meiner Muttersprache (französisch) aktive Mithilfe bei der Akquise und Betreuung von 

französischsprachigen Kunden möglich.  

 Außenhandelsspezifische Anwenderkenntnisse der deutschen und englischen Sprache (schriftlich 

und mündlich). Einer der Studienschwerpunkte: Geschäftssprache- Deutsch und Englisch. 

 Kenntnisse der Incoterm Bestimmungen und Import-Export Techniken. 

 Mein möglicher Aufgabenbereich: Exportsachbearbeitung, Marktstudie (Bedarfsanalyse, Analyse 

der Mitbewerber usw.) Vorbereitung einer Aktion zur Kundenakquise und alle anderen Tätigkeiten, 

die Ihnen helfen, für eine eventuelle Außenhandelstätigkeit auf einem französisch- oder 

englischsprachen Markt klarer zu sehen. 

 Soft Skills: Große Anpassungsfähigkeit, Teamarbeit, Autonomie, Reaktivität 

 

 

(Nach eigenen Angaben)  

Kontaktaufnahme bitte über Frau Uppenkamp (Tel. 069 - 2556-1733)  
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Stellengesuch 
 

 

Key Account Manager 

 

• langjährige Vertriebserfahrung (Innen- und Außendienst im D/A/CH-Raum, auch Aufbau 

neuer Geschäftsfelder) für deutschen Gewebehersteller 

• Verkauf an Konfektionäre 

• Beratung von Endusern (Bundes- und Landesbeschaffungsstellen, Health & Care, 

Industriewäscher) 

• erfolgreich bei Ausschreibungen 

• Umsatzverantwortung 

• Freude im Umgang mit Menschen, Eigeninitiative, Flexibilität, Durchsetzungsvermögen 

• erfolgreiche Umsetzung von Vertriebsstrategien und Verhandlungssicherheit 

• Verkaufsstärke, Belastbarkeit, Team- und Kommunikationsfähigkeit 

• Wirtschaftsenglisch, gute Windowskenntnisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nach eigenen Angaben)  

Kontaktaufnahme bitte über Frau Uppenkamp (Tel. 069 - 2556-1733)  
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Nachrichten, Wissenswertes und Interessantes aus dem Internet  

 

17.10.2019, Presse Box 

High Potentials für die Textilindustrie 

Die neue Bundesagentur für Sprunginnovationen in Leipzig bezeichnet disruptive Technologien 

und Produkte, die die Märkte von Deutschland aus revolutionieren sollen, als High Potentials - kurz 

HiPos. In Chemnitz werden diese HiPos für die Textilindustrie 4.0, insbesondere für die 

Herstellung von Technischen Textilien, im Forschungsprojekt futureTEX entwickelt. Regelmäßig 

treffen sich die Unternehmer und FuE-Leiter aus den 180 Mitgliedsfirmen des Konsortiums zum 

KompetenzFrühstück, um über Synergien in der Umsetzung der Forschungsresultate zu 

diskutieren. (…) 

 

17.10.2019, Maschinenmarkt 

Master-Studiengang „Additive Fertigung und Leichtbau“ geplant 

In Lichtenfels will die Hochschule Coburg ein Master-Studium für Additive Fertigung und Leichtbau 

anbieten. Initialisiert wurde es von FADZ, das sich für Aus- und Weiterbildung in Digitalisierung 

einsetzt. (…) [STATUS QUO: 3D-Druck in der Textil- und Modeindustrie, t+m 11.2016] 

 

16.10.2019, Fashion United  

Auf den Catwalks gesichtet: Pantone-Farbtrends für S/S 20 

 „Neue Farbtrends gepaart mit saisonalen Farbtönen vereinen sich zu einer Palette moderner 

Farbklassiker“, fasst Pantones Frühjahr/Sommer 2020-Bericht der NYFW die neue Farbpalette 

zusammen, die aus zwölf modischen Farben besteht. (…) 

 

15.10.2019, Ingenieur.de 

Mit Fasern Raumtemperatur kühlen 

Dreht man Fasern ein, entsteht Wärme. Das ist ein bekanntes Prinzip. Wissenschaftler der 

Universität von Texas fanden nun heraus, dass beim Entspannen verdrehter Fasern das Gegenteil 

entsteht - die Temperatur sinkt, das Gebilde kühlt ab. (…) 

 

 

 

 

 

 

https://www.pressebox.de/pressemitteilung/saechsisches-textilforschungsinstitut-ev-stfi/High-Potentials-fuer-die-Textilindustrie/boxid/977669
https://www.maschinenmarkt.vogel.de/master-studiengang-additive-fertigung-und-leichtbau-geplant-a-874854/
file:///C:/Users/uppenkamp/Downloads/3D-Druck-Papier.pdf
https://fashionunited.de/nachrichten/mode/auf-den-catwalks-gesichtet-pantone-farbtrends-fuer-s-s-20/2019101633361
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/werkstoffe/mit-fasern-raumtemperatur-kuehlen/?utm_source=Good+News&utm_campaign=616de492e2-GoodNews_CAMPAIGN_2019_10_16&utm_medium=email&utm_term=0_b67140e625-616de492e2-271380961&mc_cid=616de492e2&mc_eid=9711b8076d


 
 

Industrieverband - Veredlung - Garne - Gewebe - Technische Textilien e.V. 

 
 
 
 

Wina Nr. 33 - 18.10.2019 11   

Termine 2019 

 

Veranstaltungshinweise sowie branchenrelevante Termine finden Sie auch auf unserer 

Homepage www.ivgt.de unter der Rubrik „Termine“.  
 

(Wir übernehmen keine Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit) 

______________________________________________________________________________ 

ITMF-Jahreskonferenz 2019  

20. - 22. Oktober 2019 in Porto / Portugal 

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie hier. 

______________________________________________________________________________ 

FILTECH 2019 

22. - 24. Oktober 2019 in Köln 

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie hier. 

______________________________________________________________________________ 

A + A 2019 

05. - 08. November 2019 in Düsseldorf 

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie hier. 

______________________________________________________________________________ 

34. Hofer Vliesstofftage  

06. und 07. November 2019 in Hof 

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie hier.  

______________________________________________________________________________ 

Re'aD SUMMIT 2019 

07. November 2019 in Düsseldorf 

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie hier. 

______________________________________________________________________________ 

23. Reichenbacher Symposium „Technische Textilien“ 

13. November 2019 an der Westsächsischen Hochschule Zwickau 

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie demnächst hier.  

______________________________________________________________________________ 

Performance Days 

13. - 14. November 2019 in München 

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie hier. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.ivgt.de/
http://www.ivgt.de/de/home/termine/terminliste.html
https://www.itmf.org/conferences/annual-conference-2019
https://filtech.de/
https://www.aplusa.de/
http://www.hofer-vliesstofftage.n2g37.com/d5okyczn-617inpsm-ejzrpiea-189i
https://www.deutschesmodeinstitut.de/read-summit-19
https://www.fh-zwickau.de/
https://www.performancedays.com/
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Kooperationsforum: Zukunftsperspektiven für die Textilindustrie 

21. November 2019 in Nürnberg 

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie hier. 

______________________________________________________________________________ 

Aachen-Dresden-Denkendorf International Textile Conference 

28. - 29. November 2019 in Dresden 

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie hier. 

 

 

 

Termine 2020 

 

Heimtextil - 50. Ausgabe 

07. - 10. Januar 2020 in Frankfurt 

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie hier.  

________________________________________________________________________ 

24. Zulieferforum der ArGeZ  

30. Januar 2020 in Frankfurt am Main 

Informationen zu dieser Veranstaltung entnehmen Sie bitte den Anlagen. 

________________________________________________________________________ 

8. Anwenderforum in Regie des Textilforschungsinstituts Thüringen-Vogtland (TITK) 

26. - 27. Februar 2020 in Hamburg 

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie demnächst hier. 

________________________________________________________________________ 

Internationale Woche der Schmaltextilien  

09. - 13. März 2020 in Dresden  

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie demnächst hier. 

________________________________________________________________________

MaterialDistrict 

10. - 12. März 2020 in Rotterdam 

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie hier. 

_________________________________________________________________________________ 

LOPEC - Fachmesse für gedruckte Elektronik 

24. - 26. März 2020 (Fachmesse und Kongress) in München  

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie hier. 

https://www.bayern-innovativ.de/veranstaltung/textilforum2019
https://www.aachen-dresden-denkendorf.de/itc/
https://heimtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/de.html
http://www.titv-greiz.de/
https://materialdistrict.com/
https://www.lopec.com/index-2.html


 
 

Industrieverband - Veredlung - Garne - Gewebe - Technische Textilien e.V. 

 
 
 
 

Wina Nr. 33 - 18.10.2019 13   

35. Internationale Baumwolltagung  

25. - 27. März 2020 in Bremen  

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie in Kürze hier.  

________________________________________________________________________ 

17. Chemnitzer Textiltechnik-Tagung: Textiltechnik als Schlüsseltechnologie der Zukunft 

01. und 02. April 2020 an der Technischen Universität Chemnitz  

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie hier. 

________________________________________________________________________ 

Performance Days 

22. - 23. April 2020 in München 

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie hier. 

________________________________________________________________________ 

mtex+ 2020 

09. - 10. Juni 2020 in Chemnitz 

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie hier. 

______________________________________________________________________________ 

Messe Texcare International 

20. - 24. Juni 2020 in Frankfurt/M. 

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie hier. 

______________________________________________________________________________ 

LightCon-Kongress - Auftaktveranstaltung 

23. und 24. Juni 2020 in Hannover  

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie demnächst hier. 

______________________________________________________________________________ 

ABK Open - Verbandsmesse für die Betten- und Haustextilindustrie 

01. - 02. Juli 2020 in Halle / Westfalen 

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://baumwollboerse.de/konferenz/
https://www.chemtextiles.de/
https://www.performancedays.com/
http://www.mtex-lima.de/
https://texcare.messefrankfurt.com/frankfurt/de.html
https://www.abk-open.de/
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Termine 2021 

 

Techtextil 

04. - 07. Mai 2021 in Frankfurt 

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie hier. 

 

 

 

Termine 2023 

 

19. ITMA 2023  

08. - 14. Juni 2023 in Mailand 

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://techtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/de.html
http://www.itma.com/
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Wesentlicher Teil unserer Verbandstätigkeit ist die Verteilung von Informationen an Mitglieds-

unternehmen und andere interessierte Parteien. Diese Aufgabe nehmen wir im Rahmen der IVGT-

Wirtschaftsnachrichten wahr. Wünschen Sie zukünftig keinen Newsletter mehr zu erhalten, haben 

Sie jederzeit das Recht, Ihr Einverständnis zum Erhalt des Newsletters zu widerrufen. Senden Sie 

uns dazu eine E-Mail zur Abmeldung. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf 

unserer Homepage unter “Datenschutz“. 

 

Wenn Sie die IVGT-Wirtschaftsnachrichten nicht länger erhalten möchten,  
 

dann senden Sie uns bitte eine E-Mail zur Abmeldung. 
 

Inhalt 

Für den Inhalt der einzelnen Artikel sind die jeweils benannten Quellen/Autoren verantwortlich. Mit der 

Veröffentlichung von Meldungen Dritter macht sich der IVGT darin enthaltene Meinungsäußerungen der 

Verfasser nicht zu eigen. Alle hier bereitgestellten Informationen dienen lediglich Informationszwecken sowie 

Zwecken der Meinungsbildung. Der IVGT übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 

Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.  

 

Links 

Trotz einer sorgfältigen inhaltlichen Kontrolle übernimmt der IVGT keine Haftung für die Inhalte externer 

Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 

 

Kontakt 

Michaele Uppenkamp, Tel.: 069 - 2556 - 1733  

    E-Mail: michaele.uppenkamp@ivgt.de 

 

Ältere Ausgaben der IVGT-Wirtschaftsnachrichten sind im IVGT-Extranet unter "Wirtschaft"  

"Wirtschaftsnachrichten" hinterlegt. 

 

Impressum: 
 

Industrieverband  Veredlung -  Garne - Gewebe - Technische Textilien e.V.  
Mainzer Landstraße 55 
60329 Frankfurt/Main  
Telefon: 069-2556-1700  
Telefax: 069-2556-1725  
E-Mail: info@ivgt.de 
Internet: www.ivgt.de 
 

Verantwortlich im Sinne des §§ 55 Abs. 2 des Staatsvertrages für Rundfunk und Telemedien: Michaele Uppenkamp 
 

Vereinsregister  

Registernummer: VR 10625 
Amtsgericht Frankfurt am Main  
60256 Frankfurt am Main  
 

Vertretungsberechtigt: 
Vorsitzender:  

Dr. Alexander Colsman 
 

Hauptgeschäftsführer:  

Michael Pöhlig 

https://www.ivgt.de/home/datenschutz.html
mailto:michaele.uppenkamp@ivgt.de?subject=Abmeldung%20von%20den%20IVGT-Wirtschaftsnachrichten
mailto:michaele.uppenkamp@ivgt.de
mailto:info@ivgt.de
http://www.ivgt.de/




 
 


Ablaufplan IVGT Mitgliederversammlung 20. bis 21. November 2019    IVVGGTT 
 


 
 


Mittwoch, 20. November 2019 
                       Stand 27.09.2019 
 
09:30-12:00 Uhr   TA Gewebe (room five) 
 
09:30-10:00 Uhr   Verein Deutscher Kammgarnspinner / Fachgemeinschaft Kammgarnspinnerei (room four) 
    (nur für Mitglieder Verein Deutscher Kammgarnspinner/FG Kammgarnspinnerei)  
  
10:00-12:00 Uhr  Kollegengespräch Deutsche Wollvereinigung e.V.  (room four) 


(nur für Mitglieder der Deutschen Wollvereinigung e.V.)            
 
12:00-12:45 Uhr   Bustransfer vom Tagungshotel zum MAN Truck Forum  
 
 
13:00 Uhr    Mittagessen im MAN Truck Forum 
 
 
14:00-16:30 Uhr   Begrüßung und Betriebsbesichtigung  
 
16:30-17:15 Uhr   Bustransfer vom MAN Truck Forum zum Tagungshotel 
 
 
17:30-19:00 Uhr  Mitgliederversammlung Konvention für Gewebe und Textil e.V. (room three) 


(nur für Mitgliedsfirmen der Konvention)  
  
17:30-19:00 Uhr  Fachgemeinschaft Textile Polierscheiben (room five) 
 
 
19:30-20:00 Uhr  Empfang in Foyer des Tagungshotels vor der Vinothek      
 
20:00 Uhr    Abendessen im Tagungshotel in der Vinothek 
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Donnerstag, 21. November 2019 
 
 
08:00-09:00 Uhr  Mitgliederversammlung  Deutscher Garnkontrakt e.V. (room three) 


(nur für Mitglieder Deutscher Garnkontrakt  e.V.)  
 
 
09:00-11:00 Uhr   Arbeitskreis Textile Kette (für alle IVGT-Mitglieder) (room four + five) 
 
 
11:30-13:00 Uhr  Mitgliederversammlung IVGT (room four + five) 
 
 
13:00-14:00 Uhr  Mittagessen im Tagungshotel (Salon Hubertus) 
     
 
14:00-15:30 Uhr   Fachgespräch Textilveredlung (room four) 
 
 
 
 
               --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hoteladresse:  
Hotel Excelsior 
Schützenstr. 11, 80335 München 
Telefon:+49 89 551370 / Fax: +49 89 55137 8173 
www.excelsior-hotel.de  / excelsior@geisel-privathotels.de 
 
 
MAN Truck Forum:  
MAN Truck & Bus SE 
Dachauer Straße 667 
D- 80995 München 
 








 
 


European Federation of the Cotton and Allied Textiles Industries 
 


 


EUROCOTON – Rue Montoyer 24 – 1000 Brussels EU Transparency Register : 84723161705-62 
 +32 2 230 32 39 –  elizabeth.dewandeler@eurocoton.org 


 
For information 


 
 


15 October 2019 
 
 


UK UPDATES LIST OF THE MOST FAVOURED NATION-DUTIES 
IT WILL APLY IN CASE OF A NO-DEAL BREXIT 


 
 
In brief 
 
- The UK published an update of the most favoured nation (MFN)-duties it will levy in case the UK 


leaves the EU without a deal. These duties will apply to imports of the EU-27 as long as there is no 
trade agreement between the EU-27 and the UK. 


- The applied MFN-tariff will amount to 0% for all textile products of chapters 50 till 60 while for 
many clothing products, some made-up textiles as well as some technical textiles of glass fibres, it 
will be the same as the current MFN-duty of the EU. 


- This non-preferential tariff regime is temporary and will apply for up to 12 months, pending a 
decision on a permanent approach to tariffs. If needed, it can be changed. 


 
 
On 8 October 2019 the UK published an update of the non-preferential tariffs it will temporarily apply 
in case the UK leaves the EU without a deal and consequently without a transition period. In that 
event, the UK regains its full rights as an independent member of the World Trade Organisation (WTO) 
and can determine itself the level of its non-preferential import duties – also called most favoured 
nation (MFN)-duties –, which may however not be higher than the current bound MFN-duties of the 
EU. The non-preferential import duties are the duties that will apply to goods of countries with whom 
the UK has no preferential trade arrangement. As the EU-27 and the UK will not have yet concluded a 
trade agreement, it will apply to imports of the EU-27. It goes without saying that the preferential 
tariff treatment foreseen in the future trade agreement between the EU-27 and the UK will only apply 
to goods that are of preferential origin according to this agreement. 
 
The UK will keep its bound MFN-tariffs at the same level as the current EU tariff schedule. For some 
products, the applied MFN-tariffs will however temporarily be reduced to zero1 so that 88% of total 
imports to the UK by value will be eligible for tariff free access. This will for example be the case for all 
textile products of chapters 50 till 60. For many clothing products of chapters 61 and 62, some made-
up textiles of chapter 63 (some bedlinen as well as some toilet linen) and some technical textiles of 
glass fibres of chapter 70 though, the applied MFN-duty will equal the current MFN-duty of the EU. 
Compared to the previous list published in March of this year, some clothing articles have been added 
to the list of products on which tariffs will apply. According to the UK government this was done in 
order to maintain the preferential access to the UK market the developing countries – compared to 
other countries – benefit from. The list of products (with commodity codes up to 8 or 10 digits) on 
which tariffs will apply in case of a no-deal Brexit can be consulted by using the following link: 


 
1 Nothing indeed prevents a WTO member to impose tariffs (“applied duties”) that are lower than their commitments 
(schedules) at the WTO (“bound duties”). 
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https://www.gov.uk/government/publications/ temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-
eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-
deal. 
 
This temporary tariff regime will normally apply for up to 12 months. In the meantime British 
stakeholders will be consulted on a permanent approach to tariffs. When necessary, for example in 
case of adverse effects on the domestic industry, the UK government can decide to make changes to 
this tariff regime whereby – as said above – the applied duties may under no circumstances exceed 
the current bound MFN-duties of the EU. 
 
On its website the UK mentions that it will not to apply these tariffs to goods crossing from Ireland into 
Northern-Ireland. It is however somewhat questionable if this would be in line with WTO-rules. 
 
Finally, one may not lose sight of the fact that in the event of a Brexit without a transition period, 
customs formalities will have to be completed when exporting to the UK, even if the UK does not levy 
import duties on the goods imported of the EU-27.  
 
Will some countries benefit from a preferential access to the UK market? 
 
Some third countries will continue to benefit from a preferential access to the UK market in the event 
of a no-deal Brexit. Indeed during the past months the UK has been trying to roll over the free trade 
agreements the EU has with third countries. So far the UK has signed around 15 ‘continuity’ deals with 
some 40 countries or territories, which will immediately come into effect in case of a no-deal Brexit. 
The list of the concerned countries can be consulted through the link: 
https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries-in-a-no-deal-brexit. It 
concerns mostly less important trading countries. Worthwhile to mention are – as far as the textile- 
and clothing sector are concerned – Tunisia, South Korea and Switzerland. So while import duties will 
have to be paid on most clothing articles as well as some made-up textiles and some technical textiles 
of glass fibres when imported from the EU-27 in the UK, this will not be the case for products of origin 
of those countries when exported directly from these countries to the UK. 
 
The UK furthermore announced that a generalised system of preferences (GSP) of the UK will take 
effect if the UK leaves the EU without a deal. It will continue to provide trade preferences to the same 
countries as the EU’s GSP and will give the same preferential rates as are currently applied through the 
EU’s GSP. 
 
And what about the import duties in the EU on UK goods? 
 
In case of a no-deal Brexit the EU will apply the MFN-duties on goods from the UK, meaning that the 
imposed import duties in the EU on goods of the UK will generally be 4% for yarns, 8% for fabrics and 
carpets and 12% for clothing articles and made-up textiles. 
 
 
 


__________________ 








secretariat@itmf.org / www.itmf.org 1 


 


 


 


 
Yarn and Fabric production followed a downward trend in 2018 and increased in 


Q1/2019 
 


 
Global yarn production increased by +17% between Q4/18 and Q1/19. Higher output levels where 


observed in Asia (+18%), Brazil (+18%), the U.S.A. (+3.2%) and Europe (+1.6%). The overall Asian 


result is due to a +27% increase in Chinese yarn production which outperformed the contraction 


registered in Japan (-1.7%), India (-3.1%) and Korea, Rep. (-9.2%). A decreasing trend has further been 


observed in South Africa (-5.3%) and Egypt (-7.9%). Forecasts for Q2/19 are optimistic in Japan, 


Chinese Taipei, and Turkey. Global yarn stocks increased by +6.3% worldwide. This results from a 


+27% improvement in Egypt, +7.7% raise in Brazil, and +3.8% increase in Asia. The latter is the 


consequence of stock growth in Japan and India, stability in Pakistan and decrease in Korea, Rep. and 


Chinese Taipei. Altogether, yarn stocks reached 97% of their previous year’s level for the same quarter. 


Global yarn orders increased by +12, led by Brazil (+18%), Egypt (+11%), and Asia (+9%).   


  


Global fabric production increased between Q4/18 to Q1/19 by +3.8%. This reflects an output raise of 


+19% in Brazil and an overall +3.6% improvement in Asian countries. Europe saw its production shrink 


by   -0.85% with the biggest drop registered in Spain (-10.1%). A strong decrease of -42% was also 


witnessed in Egyptian fabric production. The world output level now reaches 88% of its Q1/18 level. 


Output levels are expected to further decrease in Q2/19 in Asia, Africa, and Brazil, stay constant in the 


U.S.A. and increase in Europe. Production should stagnate in Q3/19 in all regions but Asia, which should 


register an improvement. The global fabric stock level has stagnated between Q4/18 and Q1/19. This 


resulted from raises registered in Egypt (+16%) and Brazil (+3.3%) and decreases of -1% to -2% 


observed in Asia, Europe and the U.S.A. In Q1/19, global fabrics stocks were 1% above their Q1/18 


level. Global fabric orders have dropped by -19% in Q1/19, led by a decrease of -32% in Egypt and -


25% in Brazil. Global fabric orders were 8% above their Q1/18 level.  
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Rekordjahr im Rücken, dunkle Wolken voraus  
– Unternehmen zwischen Bestmarken und Abwärtssorgen


Kurzfassung 


Der Mittelstand in Deutschland eilt von einer Best-


marke zur nächsten. Die kräftige Binnenkonjunktur 


hat den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 


im abgelaufenen Jahr zu einem neuerlichen Wachs-


tumshoch verholfen. Im Jahr 2018 steht zu Buche: 


das stärkste Umsatzwachstum seit sieben Jahren, 


abermals ein Beschäftigungsrekord sowie ein an-


dauerndes Investitionshoch. Der Gesamteindruck ist 


ungebrochen hervorragend. 


Das KfW-Mittelstandspanel 2019 zeigt im Detail: 


Tragende Säule des anhaltenden Jobwachstums 


sind Dienstleistungen – sie gewinnen kontinuierlich 


an Bedeutung für den Arbeitsmarkt. Die Umsätze 


der KMU insgesamt klettern weiter. Das Baugewer-


be profitiert besonders stark, das Verarbeitende Ge-


werbe zeigt dagegen Anzeichen von Schwäche.  


Die Profitabilität bleibt stabil auf hohem Niveau. Da-


bei halten die Renditeprobleme größerer Unterneh-


men an, Kleinstunternehmen werden dagegen profi-


tabler. Die Eigenkapitalquote verharrt auf hohem Ni-


veau. Indizien verdichten sich, dass der lang anhal-


tende Aufbau der Eigenkapitalquote zu einem Ende 


kommen könnte.  


Die Ausweitung der Investitionen dauert an. Die 


Neuinvestitionen steigen das fünfte Jahr in Folge. 


Die Zahl investierender KMU nimmt deutlich zu. Ka-


pazitätserweiterungen bleiben überdurchschnittlich 


groß. Der Umfang der Investitionsprojekte bleibt wei-


ter hoch. Dabei prägen Dienstleistungen die Investi-


tionstätigkeit immens.  


Das Finanzierungsumfeld spiegelt sich im zurücklie-


genden Jahr deutlich wie nie in der Investitionsfinan-


zierung wider: Die Kreditfinanzierung macht einen 


Sprung und erreicht ein Allzeithoch, getrieben durch 


langfristige Bankkredite. Die Anzahl der Kreditneh-


mer bleibt allerdings konstant, die Ticketgröße nimmt 


entsprechend rasant zu. Dabei hilft eine historisch 


niedrige Kreditablehnungsquote, der Verhandlungs-


erfolg ist hoch. Kleinstunternehmen gewinnen an 


Verhandlungsmacht. Erhöhter Fremdfinanzierung 


steht nachlassender Eigenmitteleinsatz gegenüber, 


der Mittelstand schont seine in der Vergangenheit 


aufgebauten Rücklagen. 


Der Blick auf das zurückliegende Jahr ist wiederholt 


von Bestmarken geprägt. Zwar wird der Mittelstand 


auch 2019 auf dem eingeschlagenen Wachstums-


pfad bleiben: Beschäftigung, Umsätze und Investi-


tionen werden, bei gleich bleibend guten Finanzie-


rungsbedingungen, auch weiter zulegen. Die Dyna-


mik aber geht merklich zurück – der lang währende 


Aufschwung scheint allmählich zu Ende zu gehen. 


Zudem bergen vor allem Handelskonflikte erhebliche 


Abwärtsrisiken für die Konjunktur, die Unsicherheit 


ist derzeit hoch.  


Parallel zur deutlichen Konjunkturabkühlung in 


Deutschland deutet sich damit das Ende der mittel-


ständischen Rekordjahre an, wenn auch vorerst auf 


sehr hohem Niveau. Die dunklen Wolken am Hori-


zont sind dennoch kaum mehr zu übersehen.   


Jobs im Mittelstand: Abermals neue Rekordmarke 


Die Beschäftigung im Mittelstand hat in den letzten 


Jahren eine Schallmauer nach der nächsten durchbro-


chen. Diese Rekordjagd hat auch im Jahr 2018 eine 


Fortsetzung gefunden. Die kleinen und mittleren Unter-


nehmen (KMU) brechen ihren im Vorjahr aufgestellten 


Beschäftigungsrekord und weiten ihre gesamtwirt-


schaftliche Relevanz als Arbeitgeber weiter aus. Zum 


Jahresende 2018 waren 31,7 Mio. Personen in mittel-


ständischen Unternehmen erwerbstätig. Das ist ein 


Zuwachs von 391.000 Erwerbstätigen bzw. 1,3 % ge-


genüber dem Vorjahr (Grafik 1). 


Gesamtwirtschaftlich nimmt die Anzahl der Erwerbs-


tätigen seit nunmehr zwölf Jahren zu. Zum Ende 


des Jahres 2018 gingen in Deutschland insgesamt 


45,1 Mio. Personen einer Erwerbstätigkeit nach. Das 


sind 604.000 Erwerbstätige oder 1,4 % mehr als im 


Vorjahr.
1
 Herzstück des anhaltenden Beschäftigungs-


aufbaus der letzten Jahre sind ganz eindeutig die mit-


telständischen Unternehmen mit einem Zuwachs von 


ca. 5,5 Mio. Erwerbstätigen seit dem Jahr 2006.  


Diese kräftige Dynamik hat die Bedeutung der KMU für 


den Arbeitsmarkt in Deutschland sukzessive ansteigen 


lassen: Ihr Anteil an der gesamtwirtschaftlichen Er-


werbstätigkeit hat sich schrittweise erhöht und liegt ak-


tuell bei sehr hohen 70,3 % (Grafik 1, rechts). Die 


Seitwärtsbewegung im Jahresvergleich ist dabei ange-


sichts des bereits hohen Niveaus nicht überraschend.  
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Grafik 1: Erwerbstätigkeit im Mittelstand  


Erwerbstätige im Mittelstand (links) / Anteil Mittelstand an der gesamten Erwerbstätigkeit in Deutschland in Prozent (rechts) 


 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2002–2019. 


Beschäftigungsaufbau kommt auch im Jahr 2019 


noch nicht zum Erliegen 


Die mittelständischen Unternehmen werden auch im 


laufenden Jahr 2019 Beschäftigung aufbauen und ihrer 


Rolle als Jobmotor gerecht werden. Darauf deuten die 


von den KMU geäußerten Beschäftigungserwartungen 


hin: Rund 17 % der Mittelständler wollen ihre Mitarbei-


terzahl im laufenden Jahr erhöhen – gegenüber rund 


10 % der Mittelständler, die Beschäftigung abbauen 


wollen. Der Saldo ist vergleichbar zu den Vorjahren. 


Der gesamtwirtschaftliche Zuwachs der Erwerbstätig-


keit in Deutschland lag Ende Juli 2019 im Jahresver-


gleich bei 0,8 %.
2
 Das entspricht etwa 45,1 Mio. Perso-


nen, bei einer gegenüber dem Vergleichszeitpunkt im 


Vorjahr reduzierten Dynamik (Juli 2018: 44,7 Mio. /  


+1,3 % ggü. Vorjahr). Mit anderen Worten: Das Tempo, 


mit dem neue Jobs geschaffen werden, wird geringer. 


Realistisch gesehen sind rund 250.000 neue Arbeits-


plätze im Mittelstand 2019 zu erwarten (netto). Die 


Marke von 32 Mio. Erwerbstätigen wird damit aller Vor-


aussicht nach nicht erreicht. 


Dienstleistungen tragen jüngsten Beschäftigungs-


aufschwung 


Tragende Säule des Beschäftigungszuwachses im Mit-


telstand waren im Jahr 2018 KMU aus Dienstleistungs-


branchen (Grafik 2): Sowohl Unternehmen der Wis-


sensintensiven Dienstleistungen
3
 (4,3 %) wie auch der 


Sonstigen Dienstleistungen
4
 (4,2 %) erzielen 2018 ihr 


höchstes Beschäftigungswachstum seit über zehn Jah-


ren. Das treibt die Entwicklung im gesamten Mittel-


stand: Die Wachstumsrate der Vollzeitäquivalent-


Beschäftigten (VZÄ-Beschäftigten)
5
 beträgt 3,3 % im 


Durchschnitt der mittelständischen Unternehmen. Da-


mit hat die Dynamik noch einmal gegenüber den ohne-


hin bereits starken Vorjahren angezogen (Grafik 4). 


 


Grafik 2: Jährliches Beschäftigungswachstum im Mittelstand nach Branchen seit 2010 


 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2011–2019.
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Grafik 3: Bedeutung von Arbeitszeitmodellen und Arbeitszeiten 


Links: Vollzeit-Arbeitsplätze im Verhältnis zu Teilzeit-Arbeitsplätzen im Mittelstand / Rechts: Jährlich geleistete Arbeitsstunden je Erwerbstäti-


gem in Deutschland 


 


Quellen: KfW-Mittelstandspanel 2007–2019, VGR. 


Erheblich zur kräftigeren Dynamik hat im abgelaufenen 


Jahr die Ausweitung der Vollzeitbeschäftigung im Mit-


telstand beigetragen. Diese nahm um 2,4 % zu. Im 


Vergleich dazu wurde die Teilzeitbeschäftigung bei den 


mittelständischen Unternehmen um 1,6 % reduziert. 


Dies ist bemerkenswert, wurde die Teilzeitbeschäfti-


gung zuletzt mehrfach stark ausgeweitet, um 5 bzw. 


6 % in den davor liegenden Jahren. Vermutlich handelt 


es sich bei der jüngsten Entwicklung eher um eine 


Momentaufnahme.  


In der längerfristigen Perspektive ist dagegen deutlich 


sichtbar, dass die Teilzeitbeschäftigung grundsätzlich 


an Bedeutung zugenommen hat (Grafik 3, links): Zwi-


schen 2006 und 2018 – dem Zeitraum des aktuellen 


Beschäftigungsaufschwungs – nahm die Anzahl der 


Teilzeitarbeitsplätze um 52 % zu. Die Anzahl der Voll-


zeitarbeitsplätze wuchs im selben Zeitraum nur um 


15 %. Diese Entwicklung ist Ausdruck genereller 


Trends in Deutschland: Die geleisteten Arbeitsstunden 


gehen langfristig zurück (Grafik 3, rechts), trotz gleich-


zeitig zunehmender Erwerbstätigkeit. Ursächlich ist vor 


allem die wachsende Bedeutung flexibler Arbeitszeit-


modelle. Das geht auch am Mittelstand nicht vorbei. 


Ungebrochenes Wachstumshoch: Umsätze im  


Mittelstand klettern weiter 


Die kräftige Binnenkonjunktur des Jahres 2018 verhilft 


dem tendenziell inlandsorientierten Mittelstand wieder-


holt zu einer anziehenden Dynamik beim Umsatz-


wachstum. Vor allem Konsum und Wohnbauten waren 


tragende konjunkturelle Stützen des letzten Jahres. Die 


Umsätze der mittelständischen Unternehmen sind im 


Jahresvergleich um durchschnittlich 4,9 % gewachsen. 


Das ist die höchste Wachstumsrate in den vergange-


nen sieben Jahren (Grafik 4). Gleichwohl, auch dies 


gehört zum Gesamtbild, erreicht keines der mittelstän-


dischen Segmente die Wachstumsgeschwindigkeiten 


der Vorkrisenzeit. Die aggregierten Inlandsumsätze lie-


gen aktuell etwa bei 4.100 Mrd. EUR. 


Grafik 4: Jährliche Wachstumsrate der  


Beschäftigung und des Umsatzes 


Angaben in Prozent  


 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2006–2019. 


Kleinstunternehmen und Baugewerbe mit Rekor-


den, industrielle KMU mit Anzeichen von Schwäche 


Von der aktuellen konjunkturellen Hochphase profitie-


ren vor allem die Umsätze der Kleinstunternehmen 


(weniger als 5 Beschäftigte) und Umsätze der KMU 


aus dem Baugewerbe. Die Wachstumsraten in diesen 


beiden Segmenten übersteigen das jeweilige langjähri-


ge Mittel
6
 bei Weitem und erreichen mit 6,1 % bzw. 


8,0 % Höchststände der vergangenen 14 Jahre (für 


Detailergebnisse siehe den zugehörigen Tabellenband
7
 


– eine Übersicht gibt Grafik 5). Insbesondere das 


Wachstumshoch der Kleinstunternehmen beflügelt die 


Gesamtentwicklung, denn allein 81 % aller mittelstän-


dischen Unternehmen sind diesem Segment zuzurech-


nen. Die hohe Wachstumsrate der KMU aus dem Bau-


gewerbe kann angesichts des anhaltenden Booms im 


Wohnungsbau nicht überraschen.  
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Hingegen zeigen Unternehmen beider Teilbranchen 


des Verarbeitenden Gewerbes leichte Schwächezei-


chen. Die Umsatzwachstumsraten sind weiterhin posi-


tiv, liegen aber deutlich unter den Vorjahreswerten 


(siehe auch Tabellenband). Vor allem bei KMU des 


FuE-intensiven Verarbeitenden Gewerbes halbiert sich 


die durchschnittliche Wachstumsrate fast (von 6,0 auf 


3,8 %).  


E-Commerce im Mittelstand überschreitet  


250 Mrd. EUR 


Die Intensivierung digitaler Geschäftsabläufe spiegelt 


sich zunehmend in den Umsätzen des Mittelstands wi-


der: Im Jahr 2018 wurden 255 Mrd. EUR über  


E-Commerce erlöst.
8
 Dazu zählen beispielsweise digi-


tale Marktplätze, Online-Shops, Beschaffungsplattfor-


men und der automatisierte Datenaustausch zwischen 


Unternehmen. Gegenüber der letzten Erhebung im 


Jahr 2016 ist das ein Zuwachs im digitalen Vertrieb  


von Produkten und Dienstleistungen von 27 % (2016: 


201 Mrd. EUR / 2015: 153 Mrd. EUR). Die aktuell ho-


hen Zuwachsraten gehen darauf zurück, dass es sich 


für KMU noch um einen relativ neuen Vertriebskanal 


handelt, dessen Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist. 


Rund 800.000 KMU haben Umsätze über E-Commerce 


erzielt. Das entspricht 21 % aller mittelständischen Un-


ternehmen. Der Beitrag, den E-Commerce zum Ge-


samtumsatz eines Unternehmens beisteuert, ist zuletzt 


kontinuierlich gestiegen: Lag der entsprechende Anteil 


im Jahr 2015 bei 20 %, stieg er im Jahr 2016 auf 23 % 


und liegt aktuell im Jahr 2018 bei 26 % – sofern ein Un-


ternehmen Online-Umsätze generiert. Für einen weite-


ren Bedeutungszuwachs spricht, dass die nachrücken-


de Unternehmergeneration ihre Geschäftsmodelle 


stärker auf E-Commerce ausrichten. Bei jungen KMU-


Inhabern (unter 40 Jahren alt) liegt der Umsatzbeitrag 


im Mittel bereits bei 54 %. 


Der Löwenanteil der E-Commerce-Umsätze entfällt auf 


eine relativ kleine Gruppe sehr online-affiner Unter-


nehmen: Diejenigen KMU, die mindestens die Hälfte ih-


res Gesamtumsatzes mittels E-Commerce erzielen, 


vereinen allein 168 Mrd. EUR bzw. zwei Drittel aller  


E-Commerce-Umsätze auf sich. Sie erzielen damit 


durchschnittlich 55 % ihrer Gesamtumsätze. Der Groß-


teil des Online-Umsatzes im Mittelstand insgesamt 


dürfte auf Transaktionen im Geschäftskundenbereich 


(B2B-Geschäft) entfallen (schätzungsweise mindestens 


90 % bzw. 226 Mrd. EUR). Im direkten Endverbrau-


chergeschäft (B2C) fallen für KMU mit E-Commerce 


geschätzte 25 Mrd. EUR an. 


 


Grafik 5: Umsatz- (links) und Beschäftigungswachstum (rechts) im Mittelstand nach Segmenten 


Wachstumsraten in Prozent 


 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2019. 
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Mittelstand bleibt (vermutlich) auch 2019 auf einge-


schlagenem Wachstumspfad  


Die Erwartungen der Unternehmen an ihre Umsatz-


entwicklung bis zum Jahr 2021 sind konstant positiv 


(Grafik 6). Wesentlich mehr KMU rechnen mit steigen-


den (35 %) als mit sinkenden Umsätzen (17 %).  


Gleichwohl wird der Wachstumstreiber des Jahres 


2018 – das mittelständische Baugewerbe – vermutlich 


das hohe Wachstum nicht halten können. Die Unter-


nehmen dürften zunehmend an Kapazitätsgrenzen 


stoßen, weiterhin bremst der Fachkräftemangel. Das 


zeigt sich bereits aktuell: Die Baufertigstellungen ent-


koppeln sich von aufgestauten Baugenehmigungen 


und Auftragsbeständen.
9
 Möglicherweise spiegelt sich 


dies bereits in den Umsatzerwartungen der betreffen-


den KMU wider: In keinem anderen Segment ist der 


Saldo aus optimistischen und pessimistischen Antwor-


ten geringer (+3 Prozentpunkte vs. +18 Prozentpunkte 


im Gesamtmittelstand). 


Grafik 6: Umsatzerwartungen im Mittelstand bis 2021 (im Vergleich zum Jahr 2018) 


Angaben in Prozent 


 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2019. 


Dunkle Wolken voraus: Aktuelle Indikatoren deuten 


auf Abkühlung der Geschäfte im Mittelstand hin 


Der Optimismus der KMU zum Befragungszeitpunkt 


des KfW-Mittelstandspanels (Frühjahr 2019) wird durch 


jüngere Indikatoren relativiert. Ein Ende der Rekord-


jagd deutet sich an – parallel zu der deutlichen Kon-


junkturabkühlung in Deutschland seit dem Frühjahr. 


So belegt das KfW-ifo-Mittelstandsbarometer eine 


überdurchschnittliche Eintrübung des Geschäftsklimas 


der mittelständischen Unternehmen zum Ende des 


Sommers bzw. zum Herbstbeginn 2019 (Grafik 7).
10


 


Die mittelständischen Unternehmen haben sich kon-


junkturell lange als vergleichsweise widerstandsfähig 


erwiesen, während das Geschäftsklima in den Großun-


ternehmen schon seit geraumer Zeit von erheblichem 


Pessimismus geprägt ist. Mit Verzögerung greift die 


negative Stimmung nun allerdings auf den Mittelstand 


über. In der mittleren Frist dürfte die Krise auch die 


KMU erfassen. 


Ungeachtet einer minimalen Verbesserung am aktuel-


len Rand
11


, notierten die Geschäftslage als auch die 


Erwartungen des Mittelstands für die kommenden 


sechs Monate zuletzt deutlich tiefer, mit beschleunig-


tem Abwärtstrend.
12


 Dies deutet im Hinblick auf die 


Wirtschaftsleistung auf ein trübes zweites Halbjahr hin: 


Eine technische Rezession, mindestens zwei negative 


Quartalswachstumsraten in Folge, scheint nahezu un-


vermeidlich. Ursächlich hierfür ist in erster Linie die au-


ßenwirtschaftliche Schwäche (flaue Weltkonjunktur, 


Eskalation der Handelskonflikte und enorme Brexit-
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Unklarheiten), die inzwischen auch die Binnenwirt-


schaft infiziert. 


Grafik 7: Geschäftsklima Mittelstand  


Angaben jeweils in Saldenpunkten 


 


Quellen: KfW-ifo-Mittelstandsbarometer, KfW Research, ifo Institut. 


Weitere Indikatoren zur Geschäftsentwicklung deuten 


ebenso eine Abschwächung der Stimmungslage auf 


verschiedenen Ebenen an – wenn auch auf hohem Ni-


veau: Auftragseingänge entwickeln sich leicht schwä-


cher (v. a. im Verarbeitenden Gewerbe), Umsätze und 


Erträge wachsen seltener und die Personalplanungen 


der KMU werden vorsichtiger.
13


 


Alles in allem steht dem Mittelstand ein unsicheres 


Jahr bevor. Der lange währende Aufschwung scheint 


allmählich zu Ende zu gehen. Einer Vielzahl an Rekor-


den im abgelaufenen Jahr zum Trotz – am Horizont 


ziehen dunkle Wolken auf. 


Profitabilität mit leichten Zugewinnen auf bereits   


hohem Niveau 


Die mittelständischen Unternehmen haben die leichten 


Einbußen bei der Profitabilität aus dem Vorjahr wett-


gemacht: Die durchschnittliche Umsatzrendite
14


 im Mit-


telstand nimmt geringfügig um 0,2 Prozentpunkte auf 


7,4 % zu. Nachdem im vergangenen Jahr erstmals seit 


acht Jahren ein moderater Rückgang zu Buche stand 


(und im Jahr davor eine Stagnation), ist dieser leichte 


Zugewinn als erfreulich zu bewerten. 


Die Profitabilität im Mittelstand tritt damit seit 2015 zwar 


ungefähr auf der Stelle. Allerdings ist die Entwicklung 


über einen längeren Zeitraum äußerst positiv. Im Jahr 


2006 lag die mittlere Umsatzrendite nur bei 4,4 %. Sie 


hat damit im Vergleich zum aktuellen Stand um zwei 


Drittel bzw. um 3 Prozentpunkte zugenommen.  


Nicht nur im Durchschnitt, auch in der Verteilung ins-


gesamt zeigen sich die erheblichen Verbesserungen 


der vergangenen Jahre. Deutlich mehr KMU haben ei-


ne hohe und deutlich weniger KMU eine niedrige Ren-


dite. Hierzu haben vor allem die soliden Umsätze bzw. 


Umsatzzugewinne des Mittelstands in den vergange-


nen Jahren beigetragen: 


‒ Aktuell weisen 60 % der Unternehmen eine hohe 


Profitabilität von über 10 % auf, im Jahr 2006 lag 


dieser Wert bei 43 %.  


‒ Gleichzeitig sank der Anteil an KMU mit einer nega-


tiven Umsatzrendite auf aktuell 9 %, im Jahr 2006 


waren es sehr hohe 21 %.  


Bau und Kleinstunternehmen mit Renditezuwachs, 


Gewinne bei Wissensintensiven Dienstleistungen 


und großen KMU schwach 


Die massiven Umsatzzuwächse der KMU aus dem 


Baugewerbe lassen die Gewinne der Unternehmen 


steigen (Grafik 8, rechts): Ihre Profitabilität erreicht mit 


durchschnittlich 8 % einen sehr starken Wert (plus 


0,9 Prozentpunkte ggü. Vorjahr). Auch Kleinstunter-


nehmen profitieren von guten Umsatzzahlen und agie-


ren im Jahr 2018 profitabel wie nie zuvor. Die mittlere 


Umsatzrendite der KMU mit weniger als 5 Beschäftig-


ten liegt bei 15 %. Wie schon beim Umsatz sind es die-


se beiden Segmente, die den Wert für den Gesamtmit-


telstand prägen. 


Die Umsatzrenditen einzelner Segmente im Mittelstand 


sind Spiegelbild ihrer Umsatzentwicklung. Dies wird im 


Jahr 2018 nicht nur im positiven Bereich deutlich. Un-


terdessen halten die Renditeprobleme der großen KMU 


weiter an. Im vierten Jahr nacheinander verbessert sich 


die Umsatzrendite der KMU mit 50 und mehr Beschäf-


tigten nicht. In der Größenklassenbetrachtung sind es 


diese Unternehmen, deren Profitabilität seit 2005 die 


geringste Steigerung zeigt (Grafik 8, links). Seit 2012 


findet nahezu nur noch eine Seitwärtsbewegung statt.  


Anders die Kleinstunternehmen. Im Ergebnis nimmt die 


Kluft weiter zu: Kleine Mittelständler sind im Jahr 2018 


rund 3,6-mal profitabler als große KMU. Dies ist aller-


dings auch betriebswirtschaftlich notwendig, da kleine-


re Unternehmen aufgrund kleinerer Losgrößen nicht 


bzw. kaum von Skalenerträgen profitieren können. Hin-


zu kommt, dass gerade große Mittelständler in den zu-


rückliegenden Jahren überproportional Beschäftigung 


aufgebaut haben (siehe Tabellenband). Dieser Auf-


wuchs an Arbeitskräften könnte mit überproportional 


gestiegenen Personalkosten einhergegangen sein.  
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Ähnlich ließe sich möglicherweise für Unternehmen der 


Wissensintensiven Dienstleistungen argumentieren. 


Diese Unternehmen haben in den letzten Jahren eine 


überproportionale und stetig hohe Zunahme der Be-


schäftigten aufzuweisen (Grafik 2). Vor allem im Jahr 


2018 wuchs die Beschäftigtenzahl enorm stark. Daran 


gekoppelte erhöhte Personalkosten könnten die Ursa-


che sein, dass trotz guter Umsatzdynamik die Profitabi-


lität geradezu einbricht (Grafik 8, rechts). Sie liegt bei 


KMU der Wissensintensiven Dienstleistungen mit 


11,6 % drei Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert 


(2017: 14,6 %).  


Leichter Schub der Arbeitsproduktivität, getragen 


vom industriellen Mittelstand 


Die vergleichsweise starken Umsatzzugewinne im Mit-


telstand (höchste Wachstumsrate der vergangenen 


sieben Jahre) haben der Arbeitsproduktivität
15


 einen 


leichten Schub verliehen: Der durchschnittliche Umsatz 


je Vollzeitäquivalent-Beschäftigtem nimmt nach einem 


leichten Dämpfer im Vorjahr um circa 2,5 % zu und 


liegt aktuell bei rund 126.000 EUR. 


Die Arbeitsproduktivität im Mittelstand insgesamt be-


wegt sich damit weiterhin seit annähernd zehn Jahren, 


mit nur leichten Schwankungen, seitwärts. Vor allem in 


jüngster Vergangenheit haben in erster Linie Unter-


nehmen der Wissensintensiven Dienstleistungen und 


kleine Mittelständler überhaupt keine bzw. kaum nen-


nenswerte Produktivitätsfortschritte aufzuweisen (Gra-


fik 9). 


Die Kennzahlen dieser beiden Segmente prägen auf-


grund ihrer hohen Anzahl ganz entscheidend die Ent-


wicklung im gesamten Mittelstand. Allein 1,51 Mio. 


KMU gelten als Wissensintensive Dienstleister und 


90 % aller KMU sind Kleinstunternehmen bzw. kleine 


KMU. Je weiter der sektorale Wandel zu Gunsten des 


Dienstleistungssektors voranschreitet, desto stärker ist 


die Gesamtproduktivität an die Dynamik der kleinen 


Dienstleister gekoppelt. Die deutlich produktiveren 


Segmente (beispielsweise FuE-intensives Verarbeiten-


des Gewerbe
16


 oder KMU mit 50 und mehr Beschäftig-


ten) fallen in der aggregierten Betrachtung hingegen 


kaum ins Gewicht.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Grafik 8: Umsatzrenditen im Mittelstand nach Größenklassen (links) und Branchen (rechts) 


Größenklassen nach Vollzeitäquivalent-Beschäftigten, Angaben in Prozent 


 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2006–2019. 
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Grafik 9: Produktivität im Mittelstand nach Größenklassen (links) und Branchen (rechts)  


Größenklassen nach Vollzeitäquivalent-Beschäftigten 


 


Anmerkungen: Dargestellt sind indexierte Werte (2003=100) der Arbeitsproduktivität (Umsatz je Vollzeitäquivalent-Beschäftigtem), fehlende 


Umsatz- und Beschäftigtenangaben wurden imputiert. 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2004–2019. 


Strukturelle Produktivitätslücke seit 16 Jahren an-


nähernd unverändert 


Durchschnittlich werden im Jahr 2018 97 Indexpunkte 


erreicht (2017: 94; Basisjahr 2003=100 Indexpunkte). 


Die aggregierten Produktivitätszugewinne werden da-


bei weit gehend in der Breite getragen, die meisten 


Segmente haben Zuwächse zu verzeichnen. Die struk-


turelle Produktivitätslücke
17


 zwischen großen und klei-


nen KMU steigt zum zweiten Mal in Folge geringfügig 


an und liegt im Jahr 2018 bei 33 %. Mit anderen Wor-


ten: Kleinstunternehmen erreichen rund 67 % des Ni-


veaus der Arbeitsproduktivität großer KMU.
18


 Seit 2003 


ist diese Maßzahl nahezu unverändert. Kleinstunter-


nehmen haben folglich seit 16 Jahren in etwa einen 


identischen strukturellen Produktivitätsabstand zu gro-


ßen Mittelständlern. 


Kein Ende des Investitionsaufschwungs in Sicht: 


Neuinvestitionen 2018 mit sattem Plus 


Im Jahr 2018 investierten die mittelständischen Unter-


nehmen erneut mehr als im Jahr zuvor. Der derzeit an-


haltende Investitionsaufschwung hält somit auch im 


fünften Jahr nacheinander an: Die Investitionen der 


KMU in neue Anlagen und Bauten (Bruttoanlageinve-


stitionen bzw. Neuinvestitionen) haben im abgelaufe-


nen Jahr mit einem Zuwachs von 8 Mrd. EUR bzw. 


4,5 % wiederholt kräftig hinzugewonnen. Insgesamt 


stehen damit rund 184 Mrd. EUR an Neuinvestitionen 


im Mittelstand zu Buche.  


Grafik 10: Neuinvestitionen im Unternehmens-


sektor in Deutschland  


Angaben in Mrd. EUR; Größenklassen der KMU nach Vollzeitäquiva-


lent-Beschäftigten 


 


Anmerkung: Die Hochrechnung der Neuinvestitionen nach Beschäf-


tigtengrößenklassen des Mittelstands erfolgt ohne die Unternehmen 


der sonstigen Branchen. Die Einzelangaben der Neuinvestitionen der 


mittelständischen Größenklassen addieren sich folglich nicht zur im 


Text ausgewiesenen Gesamtsumme der Neuinvestitionen (Bruttoan-


lageinvestitionen).  


Quellen: KfW-Mittelstandspanel 2005–2019; VGR (Rechenstand: 


10.09.2019). 


Parallel nahmen ebenso die Investitionen in gebrauch-


te Güter leicht um 1 Mrd. EUR auf 36 Mrd. EUR zu 


(plus 2,9 % ggü. Vorjahr). In der Aggregation nahm 


demnach das gesamte Investitionsvolumen im Mit-


telstand um 9 Mrd. EUR (4,3 %) zu und liegt nominal 


bei 220 Mrd. EUR. Das ist der höchste im KfW-Mittel-


standspanel seit 2003 ermittelte Wert.  
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Dabei zeigt sich im abgelaufenen Jahr abermals ein 


hoher Anteil an Erweiterungsinvestitionen (54 %). Der 


Anteil am Investitionsvolumen, der auf Ersatzanschaf-


fungen entfällt, liegt bei 36 % (Grafik 11). Aus vergan-


genen Analysen ist bekannt: Werden Kapazitäten aus-


gebaut, fallen die Gesamtinvestitionen eines Unter-


nehmens durchschnittlich höher aus als bei reinen Er-


satzinvestitionen. Dieses Muster zeigt sich auch im 


Jahr 2018 (Grafik 12). 


Grafik 11: Investitionsarten im Mittelstand 


Anteile am Investitionsvolumen in Prozent 


 


Anmerkung: Die Kategorie Sonstiges umfasst unter anderem Innova-


tion, Rationalisierung, Renovierung, Sanierung und Reparaturen. 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2009–2019. 


 


Grafik 12: Mittleres Investitionsvolumen eines  


Unternehmens nach Investitionsarten 


Angaben in EUR 


 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2013–2019. 


Sektoraler Wandel zeigt sein Gesicht: Dienstlei-


stungen übernehmen das Ruder bei Investitionen 


Wiederholt prägen Dienstleistungen das Investitionsvo-


lumen immens: Noch nie zuvor haben KMU aus 


Dienstleistungsbranchen mehr investiert als im Jahr 


2018. Speziell Unternehmen der Wissensintensiven 


Dienstleistungen erreichen mit 67 Mrd. EUR ein All-


zeithoch. Dies lässt sich auch damit erklären, dass 


KMU dieses Segmentes pro Vollzeitäquivalent-Be-


schäftigtem generell größere Summen investieren. Im 


Jahr 2018 lag diese Maßzahl (auch Investitionsintensi-


tät genannt) bei durchschnittlich 10.600 EUR. Unter-


nehmen des Baugewerbes liegen hingegen nur bei 


5.600 EUR je VZÄ-Beschäftigtem. Auch KMU des Ver-


arbeitenden Gewerbes erreichen diese Werte bei Wei-


tem nicht. Im Gesamtmittelstand wird aktuell durch-


schnittlich rund 8.400 EUR je VZÄ-Beschäftigtem inve-


stiert (Detailwerte der Segmente können dem Tabel-


lenband entnommen werden). 


Insgesamt entfällt auf Dienstleistungsbranchen ein An-


teil von 55 % an den Neuinvestitionen (101 Mrd. EUR) 


bzw. ebenfalls 55 % der Gesamtinvestitionen (122 Mrd. 


EUR). Zum Vergleich: der langfristige Durchschnitt bei-


der Werte liegt bei ca. 47 % (2004–2017), im Jahr 2004 


lag der Dienstleistungsanteil an den Gesamtinvestitio-


nen bzw. Neuinvestitionen gerade einmal bei 42 %. Mit 


anderen Worten: In den vergangenen 15 Jahren hat 


sich die relative Bedeutung der Dienstleistungsunter-


nehmen für die mittelständische Investitionstätigkeit um 


fast ein Drittel erhöht. 


Erhöhung der Investitionsausgaben geht mit  


Anstieg der Investoren einher 


Parallel zur Ausweitung der Investitionsausgaben ist im 


vergangenen Jahr auch die Zahl der investierenden 


Unternehmen im Mittelstand gestiegen: Die Investiti-


onsneigung – d. h. der Anteil der KMU mit Investitions-


projekten – ist im Jahresvergleich in allen Segmenten 


gestiegen oder zumindest gleich geblieben (Grafik 13). 


Der Investorenanteil im Mittelstand insgesamt nimmt 


um 4 Prozentpunkte auf 42 % im Jahr 2018 zu. Der 


„Einbruch“ des Jahres 2017 wurde demnach durch an-


ziehende Investitionsfreude der KMU egalisiert. Etwa 


1.580.000 Unternehmen haben Investitionen getätigt, 


rund 180.000 mehr als zuvor.  


Die jüngsten Entwicklungen dürfen jedoch nicht über 


den längerfristigen Trend einer gedämpften Investiti-


onsneigung von KMU hinwegtäuschen. In den Jahren 


2006 bis 2008 hat noch mehr als jedes zweite Unter-


nehmen Investitionen getätigt, ähnliche Werte sind 


seitdem unerreicht. Nicht zuletzt die gegenüber ande-


ren Segmenten stark abfallende Investitionsfreude der 


Kleinstunternehmen (weniger als fünf Beschäftigte) 


entfaltet eine bremsende Wirkung auf den aggregierten 


Investorenanteil im Mittelstand. Aber auch die eher in-


vestitionsfreudigen Unternehmen des Verarbeitenden 


Gewerbes weisen eine im Zeitablauf nachlassende In-


vestitionstätigkeit auf (Grafik 13, rechts).  


Projektgröße bleibt (fast) unverändert auf hohem 


Niveau 


Der Pool an Unternehmen mit Investitionsbemühungen 


ist merklich gewachsen. Das hat im Jahr 2018 auch die 
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Investitionsausgaben insgesamt getrieben. Die Investo-


ren haben dabei im Durchschnitt ähnlich viel Volumen 


eingesetzt wie im Jahr zuvor: Die durchschnittliche In-


vestitionshöhe eines mittelständischen Unternehmens 


(sofern Investitionen getätigt wurden) liegt bei 


149.000 EUR.
19


 


Der Median gibt etwas nach: Die Hälfte der Investiti-


onsvorhaben hat ein Volumen von weniger als 


22.000 EUR. Dies ist ein klares Zeichen, dass Investiti-


onsvorhaben von KMU – obgleich in den letzten Jahren 


durch überdurchschnittlich viele größere Projekte ge-


kennzeichnet – in aller Regel eher überschaubare Vo-


lumen aufweisen.  


Kapitalstock im Mittelstand im Plus 


Etwa 184 Mrd. EUR an Neuinvestitionen stehen im 


Jahr 2018 ca. 142 Mrd. EUR an Abschreibungen ge-


genüber. Die Nettoinvestitionen liegen daher bei 


42 Mrd. EUR.
20


 Das Verhältnis zwischen Neuinvestitio-


nen und Abschreibungen ist mit 130 % auf einem wei-


ter sehr guten Niveau.  


Auch Großunternehmen (Unternehmen mit einem Jah-


resumsatz von über 500 Mio. EUR) konnten im abge-


laufenen Jahr zumindest den Wertverlust des Kapital-


stocks durch ausreichend Neuinvestitionen kompensie-


ren. Ihre Neuinvestitionen nahmen um 12 Mrd. EUR 


zu, auf nominal nun 235 Mrd. EUR. Ein identischer 


Wert lässt sich für das Abschreibungsvolumen ermit-


teln, sodass für die Nettoinvestitionen der Großunter-


nehmen eine Null zu Buche steht. Dies ist seit 2012 


das erste Jahr ohne Substanzverlust (negative Nettoin-


vestitionen) bei den Großunternehmen und erst das 


vierte Mal seit 2004.  


In der Aggregation erhöhten sich die gesamten Brutto-


anlageinvestitionen des Unternehmenssektors
21


 in 


Deutschland von ca. 399 Mrd. auf 419 Mrd. EUR. Der 


Anteil mittelständischer Unternehmen an den Neuinve-


stitionen aller Unternehmen liegt damit recht stabil bei 


ca. 44 %.
22


   


Mittelstand auch 2019 investitionsfreudig 


Ein jähes Ende des anhaltenden Investitionshochs mit-


telständischer Unternehmen ist derzeit, trotz sich ein-


trübender Konjunktur, nicht absehbar. Das wird anhand 


der Ergebnisse der jährlichen, repräsentativen Zusatz-


befragung zum KfW-Mittelstandspanel von Ende Sep-


tember 2019 deutlich (siehe Erläuterungen am Ende 


des Berichts). 


Danach möchte ein mit 21 % anhaltend hoher Anteil 


der Unternehmen im laufenden Jahr sein Investitions-


volumen gegenüber dem Vorjahr ausweiten. Hingegen 


rechnen derzeit 14 % der KMU mit einer Minderung der 


Investitionen. Die überwiegende Mehrheit der Mittel-


ständler wartet ab und geht von einem in etwa ver-


gleichbaren Investitionsvolumen aus (65 %).  


Der wiederholt positive, und zugleich leicht angestie-


gene Saldo aus Investitionsausweitern und Investiti-


onsverminderern lässt auch 2019 eine positive Wach-


stumsrate der Neuinvestitionen im Mittelstand erwar-


ten. 


 


Grafik 13: Anteil Mittelständler mit Investitionen nach Größenklassen (links) und Branchen (rechts) 


Größenklassen nach Vollzeitäquivalent-Beschäftigten 


 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2005–2019. 
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Grafik 14: Wichtigste Gründe für die Ausweitung von Investitionen im Jahr 2019 


Angaben in Prozent; nur Unternehmen mit Ausweitungsabsichten gegenüber dem Vorjahr


 


Anmerkung: Mehrfachnennung möglich. Auswahl der drei aus Unternehmenssicht wichtigsten Gründe. * Kategorie „Ausbau der Digitalisierung“ 


wurde im Erhebungsjahr 2018 neu hinzugenommen. 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2019 (Zusatzbefragung September 2019). 


Wachstumsaussichten, Digitalisierung und Finan-


zierungskosten halten Investitionen der KMU noch 


Die Erhebung der Ursachen zusätzlicher Investitionen 


zeigt dieses Jahr mehr als deutlich: Die Unternehmen 


vertrauen noch immer auf eine hohe Inlandsnachfrage 


bzw. Konsumlaune (Grafik 14). Eine positive Umsatz-


entwicklung führen 73 % der KMU, die 2019 ihre Inve-


stitionen ausweiten wollen, ins Feld. 


Allerdings weicht die Einschätzung des individuellen 


Wachstums stark von der gesamtwirtschaftlichen Beur-


teilung ab. Letztere passt eher zur weiter vorn skizzier-


ten allgemeinen Stimmungsabkühlung im Mittelstand. 


Nur noch 6 % der Unternehmen planen Investitions-


ausgaben zu erhöhen, weil sie ein positives gesamt-


wirtschaftliches Wachstum erwarten. Das ist ein Rück-


gang von 23 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr 


und darf als Indiz der aufziehenden dunklen Wolken 


verstanden werden.  


Auffallend ist der wiederholt gestiegene Anteil der Un-


ternehmen, die anhaltend niedrige Finanzierungskos-


ten als ausschlaggebend für zusätzliche Investitionen 


erachten (29 %).  


Daneben wirkt wie zuletzt auch die Digitalisierung inve-


stitionsanregend. Ihre Investitionen wollen 38 % der 


KMU ausweiten, um Digitalisierungsaktivitäten zu ver-


folgen. Vor dem Hintergrund weiterhin eher niedriger 


Digitalisierungsausgaben im Mittelstand ist dies sehr zu 


begrüßen. Zwar steigt die Zahl der Mittelständler, die 


Digitalisierungsprojekte erfolgreich abgeschlossen ha-


ben (30 % im Zeitraum 2015–2017). Allerdings stagnie-


ren die durchschnittlichen Digitalisierungsausgaben 


von 17.000 EUR gegenüber dem Vorjahr
23


. 


Etwa 500.000 KMU mit Kreditverhandlungen,  


Planungen werden großzügiger  


Um ihre Investitionstätigkeit im Jahr 2018 zu finanzie-


ren, haben insgesamt  498.000 KMU Verhandlungen 


mit Banken und Sparkassen über Investitionskredite 


geführt. Das ist rund ein Drittel aller Investoren im ab-


gelaufenen Jahr. Die mittelständischen Unternehmen 


halten sich damit auch 2018 mit Kreditverhandlungen 
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zurück (Grafik 16). Es scheint sich zunehmend das Bild 


zu festigen, dass die Werte der Vorkrisenjahre abseh-


bar nicht erreicht werden. Gegen eine Bankfinanzie-


rung von Investitionsprojekten sprechen aus Sicht der 


KMU insbesondere der Wunsch nach finanzieller Un-


abhängigkeit, Bedenken wegen eines hohen Aufwands 


oder Anforderungen an Offenlegung und Dokumentati-


on. 


Die Kreditplanung der mittelständischen Unternehmen 


zu Investitionszwecken am Jahresanfang hat trotz eher 


schwacher Verhandlungsneigung im letzten Jahr um 


17 Mrd. EUR auf 141 Mrd. EUR zugenommen (Gra-


fik 15). Ein ähnlich hoher Wert wurde zuletzt im Krisen-


jahr 2008 registriert. Auslöser der Entwicklung ist ein 


Zuwachs in den Planungen sehr großer Volumen ab 


500.000 EUR. Das anfänglich geplante, jährliche 


Durchschnittsvolumen pro Unternehmen mit Kreditver-


handlungen erhöht sich ebenfalls und liegt nun bei 


324.000 EUR.  


Grafik 15: Kreditplanung zu Jahresanfang und tat-


sächlich realisierte Finanzierungsvolumen 


Angaben in Mrd. EUR 


 


Anmerkung: Zu beachten ist, dass die ursprüngliche Kreditplanung 


nahezu nie vollständig realisiert wird. Planrevisionen aufgrund verän-


derter Unternehmensstrategien sind vor allem zu berücksichtigen. 


Detaillierte Ausführungen finden sich in Reize (2011)
24


.  


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2006–2019. 


Traditionell überzeichnen die Planungen der KMU aber 


sowohl den tatsächlichen Bedarf als auch die letztlich 


realisierten Kreditvolumen teils erheblich. So überstei-


gen die anfänglichen Planungen die realisierten Bank-


kredite regelmäßig um etwa 50 % und die gesamten 


realisierten Fremdmittel um 30 % (jeweils Mittelwert der 


Jahre 2005–2018). Das liegt vor allem an der unterjäh-


rigen Anpassung von Investitions- und Finanzierungs-


plänen (beispielsweise werden Investitionen verscho-


ben, im Umfang reduziert und aufgegeben). 


Grafik 16: Unternehmen mit Verhandlungen über 


Investitionskredite  


Anteile in Prozent 


 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2007–2019. 


Mittelstand nutzt Finanzierungsumfeld:  


Kreditfinanzierung von Investitionen auf Allzeit-


hoch, Langfristkredite gefragt 


Das Volumen der tatsächlich zur Investitionsfinanzie-


rung eingesetzten Kredite von Banken und Sparkassen 


lag im Jahr 2018 so hoch wie nie zuvor (Grafik 17): 


Insgesamt 75 Mrd. EUR an kurz- und langfristigen 


Bankkrediten nahmen mittelständische Unternehmen 


zur Finanzierung ihrer Investitionen neu auf (plus 


9 Mrd. EUR ggü. Vorjahr). Der Kreditanteil am Finan-


zierungsvolumen steigt auf 34 %. Bereits im vergange-


nen Jahr waren Bankkredite stark gefragt. Dies wird 


nun nochmals übertroffen. 


Grafik 17: Kreditfinanzierung von Investitionen 


Angaben in Mrd. EUR 


 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2006–2019. 


Ebenso wie im Vorjahr wird der Zuwachs der Kreditfi-


nanzierung durch die zunehmende Aufnahme langfris-


tiger Bankkredite mit einer Laufzeit von über fünf Jah-


ren getrieben. In der Vergangenheit hat sich die Kredit-


finanzierung etwa hälftig aus kurz- und langfristigen 


Bankkrediten zusammengesetzt. Bereits im Jahr 2017 
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hat sich dieses Verhältnis leicht verschoben. Im Jahr 


2018 nimmt die Verschiebung deutlich zu: Während 


der Anteil kurzfristiger Bankkredite am gesamten In-


vestitionsvolumen stabil bei 14 % verbleibt (30 Mrd. 


EUR), sind langfristige Bankkredite gefragt wie nie. Ihr 


Anteil am gesamten Investitionsvolumen steigt auf fast 


21 % und liegt absolut bei 45 Mrd. EUR. 


Die komfortablen Finanzierungsmöglichkeiten zeigen 


Wirkung: Möglicherweise erwarten die KMU ein sich 


verknappendes und teurer werdendes Kreditangebot 


durch anziehende Zinsen. In der Folge steigen die Be-


mühungen von derzeit vorteilhaften Finanzierungsbe-


dingungen zu profitieren. Dazu zählt auch bzw. insbe-


sondere das vergleichsweise niedrige Zinsniveau; im 


Jahr 2018 lagen die kumulierten Zinsaufwendungen 


mittelständischer Unternehmen so niedrig wie nie bei 


ca. 32 Mrd. EUR. 


Grafik 18: Zinsaufwendungen im Mittelstand 


Angaben in Mrd. EUR 


 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2006–2019. 


Zahl der Kreditnehmer bleibt gleich  


– aber Ticketgröße der Kredite steigt rasant 


Trotz merklicher Zunahme des Kreditvolumens: Die 


Anzahl der Kreditnehmer im Mittelstand hat nicht zuge-


nommen. Im Jahr 2018 haben ca. 573.000 KMU Bank-


kredite zur Finanzierung ihrer Investitionen aufgenom-


men. Seit den Krisenjahren (hier lag die Anzahl mittel-


ständischer Kreditnehmer deutlich höher) liegt dieser 


Wert etwa auf gleich bleibendem Niveau.  


Deutlich mehr Unternehmen fokussieren dabei auf 


kurzfristige Kredite: Etwa 269.000 KMU haben 2018 


einen kurzfristigen Bankkredit aufgenommen bzw. Kon-


tokorrent- oder Dispokredite genutzt. Rund 114.000 


KMU haben einen langfristigen Bankkredit aufgenom-


men und ca. 190.000 KMU haben eine Kreditfinanzie-


rung mit verschiedenen Laufzeiten abgeschlossen.  


Im Jahresvergleich ist die Anzahl kreditnehmender 


KMU etwa gleich geblieben. Parallel ist aber das Ge-


samtvolumen der Kreditaufnahme gestiegen. Das ist 


auf eine anziehende Ticketgröße zurückzuführen (Gra-


fik 20 stellt die Entwicklung dar): Das Durchschnittsvo-


lumen der im Jahr 2018 neu zur Investitionsfinanzie-


rung aufgenommenen Bankkredite liegt um 13 % über 


dem Vorjahr und beläuft sich auf 130.000 EUR. Das ist 


der dritte Anstieg in Folge. Zum Vergleich: In den zehn 


Jahren zuvor (2007–2016) belief sich die Ticketgröße 


aufgenommener Bankkredite auf durchschnittlich 


97.000 EUR.  


Grafik 19: Höhe der Bankkredite im Mittelstand 


Anteil der Unternehmen mit Bankkrediten über ein bestimmtes  


Volumen in Prozent 


 


Anmerkungen: Nur KMU mit Kreditverhandlungen, die tatsächlich 


auch Bankkredite zur Investitionsfinanzierung eingesetzt haben. 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2008–2019. 


Die Entwicklungen der letzten Jahre hinsichtlich eines 


zunehmenden Durchschnittsvolumens bei der Kredit-


aufnahme dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäu-


schen, dass KMU in der Gesamtsicht – aktuell wie his-


torisch – einen überschaubaren Kreditappetit aufwei-


sen (Grafik 19). Fast die Hälfte aller aufgenommenen 


Investitionskredite hat einen maximalen Betrag von 


20.000 EUR – und 82 % aller Investitionskredite liegen 


unter einem Betrag von 100.000 EUR.  
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Grafik 20: Indexierte Entwicklung relevanter Kenn-


zahlen zur Kreditaufnahme im Mittelstand 


2007=100 Indexpunkte 


 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2008–2019. 


Für 2019 ist davon auszugehen, dass die Zeit des star-


ken Kreditwachstums im Mittelstand sich dem Ende 


entgegen neigt. Das legt auch das von KfW Research 


geschätzte Kreditneugeschäft deutscher Banken mit 


Unternehmen und Selbstständigen nahe. Perspekti-


visch sind überdurchschnittliche Wachstumsraten 


kaum mehr zu erwarten. Dämpfend wirken dabei in er-


ster Linie die verhaltenen konjunkturellen Aussichten.
25


 


Große Unternehmen treiben Entwicklung,  


auch schon länger 


Die Kreditfinanzierungsdynamik des Jahres 2018 wird 


maßgeblich von größeren Unternehmen des Mittel-


stands geprägt (Grafik 21). KMU mit 50 und mehr Be-


schäftigten erhöhten ihre Kreditaufnahme zu Investiti-


onszwecken massiv um 8 Mrd. EUR auf 29 Mrd. EUR. 


Ihr Durchschnittsvolumen macht einen Sprung auf ca. 


1,1 Mio. EUR. Dieses Finanzierungsvolumen liegt weit 


über Normalniveau: So liegt das langfristige Mittel zwi-


schen 2007–2017 recht stabil bei ca. 19 Mrd. EUR, die 


durchschnittliche Ticketgröße im selben Zeitraum bei 


ca. 800.000 EUR. 


Parallel nimmt der Anteil kreditfinanzierter Investitionen 


dieses Segments um 7 Prozentpunkte auf 31 % zu. 


Strukturell lässt sich seit 2007 eine stetig leicht wach-


sende Dominanz größerer KMU in der gesamten mit-


telständischen Kreditaufnahme nachweisen (Grafik 21). 


Grafik 21: Anteile der KMU-Größenklassen an der 


gesamten Kreditfinanzierung im Mittelstand 


Größenklassen nach Vollzeitäquivalent-Beschäftigten; Angaben in 


Prozent 


 


 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2008–2019. 


In der Segmentbetrachtung zeigt sich zudem eine 


Ausweitung der Kreditfinanzierung im FuE-intensiven 


Verarbeitenden Gewerbe. Der Anteil der Bankkredite 


am Investitionsvolumen erreicht mit 36 % ein Allzeit-


hoch.  


Auch Fördermittel stärker gefragt als zuletzt 


Nicht nur die Kreditfinanzierung hat als externe Investi-


tionsfinanzierung 2018 zugenommen. In gleichem Maß 


hat ebenso die Aufnahme öffentlicher Fördermittel zu-


gelegt. Im Gegensatz zu 2017 – hier wurde das zusätz-


liche Investitionsvolumen etwa hälftig durch Bankkredi-


te und Eigenmittel aufgebracht – wird das Plus an In-


vestitionen im abgelaufenen Jahr ausschließlich über 


externe Quellen finanziert.  


Das Fördermittelvolumen im Mittelstand erhöht sich um 


ca. 9 Mrd. auf 34 Mrd. EUR (2017: 25 Mrd. EUR). Auch 


dies markiert einen Höchststand. Der Anteil der För-


dermittel an der gesamten Investitionsfinanzierung 


nimmt auf 15 % zu. Eine Konzentration auf bestimmte 


Segmente lässt sich nicht feststellen. Gemessen am 


Anteil haben insbesondere Kleinstunternehmen 


(+5 Prozentpunkte), KMU des Sonstigen Verarbeiten-


den Gewerbes (+8 Prozentpunkte) sowie Unternehmen 


der Sonstigen Dienstleistungen (+6 Prozentpunkte) zu-


gelegt (Grafik 22). 
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Grafik 22: Investitionsfinanzierung im Mittelstand nach Segmenten  


Größenklassen nach VZÄ-Beschäftigten, Anteile am Investitionsvolumen in Prozent  


 


 


Anmerkungen: Die Kategorie Sonstiges umfasst unter anderem Mezzanine-Kapital und Beteiligungskapital. 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2005–2019.


Sonstige Quellen (beispielweise Beteiligungskapital 


oder Mezzanine-Kapital) wurden mit einem Volumen 


von 14 Mrd. EUR bzw. einem Anteil am gesamten Fi-


nanzierungsvolumen von 6 % in Anspruch genommen. 


Kreditzugang offen wie nie: Historisch niedrige 


Kreditablehnungsquote 


Den zusätzlichen Anreizen zur Fremdfinanzierung auf-


seiten der Unternehmen stand im Jahr 2018 ein sich 


nochmals verbesserter Kreditzugang gegenüber. Die 


im KfW-Mittelstandspanel ermittelte Kreditablehnungs-


quote (Anteil der Unternehmen bei denen sämtliche 


Verhandlungen über Investitionskredite scheitern) lag 


zuletzt bei 11 % – und damit so niedrig wie nie zuvor 


(Grafik 23).  


Ein Allzeittief ergibt sich zudem für Bankablehnungen. 


Kreditverhandlungen im Mittelstand scheitern demnach 


so selten wie nie aufgrund eines fehlenden Angebotes 


seitens des Kreditinstitutes (-4 Prozentpunkte auf 


15 %). Dies ist ein starkes Indiz dafür, dass die Kredit-


institute in Verhandlungen deutlich weniger restriktiv 


agieren. Das äußerst positive Gesamtbild wird abge-


rundet durch einen weiteren Baustein. Der Anteil der 


Unternehmen, bei denen sämtliche Verhandlungen 


über Investitionskredite erfolgreich verlaufen, steigt das 


dritte Jahr in Folge auf gegenwärtig 64 %. Nur im Jahr 


2012 waren KMU in der Gesamtsicht erfolgreicher. 


Kleinstunternehmen mit erfreulicher Entwicklung, 


mehr Verhandlungsmacht  


Vor allem Kleinstunternehmen profitieren 2018 erheb-


lich. Der Anteil der Bankablehnungen in diesem Grö-


ßensegment reduziert sich um 7 Prozentpunkte auf 


18 %. Zugleich sinkt der Anteil der Unternehmen bei 


denen alle Verhandlungen scheitern um 5 Prozent-


punkte auf historisch niedrige 14 %. Zwar haben paral-


lel die Eigenablehnungen zugenommen, d. h. Banken 


haben häufiger ein aus Unternehmenssicht nicht ak-


zeptables Kreditangebot vorgelegt. Allerdings könnte 


dies als Indiz einer zuletzt gestiegenen Verhandlungs-


macht der Kleinstunternehmen gewertet werden. Mög-


licherweise sind KMU seltener bereit für sie unattrakti-


ve Konditionen zu akzeptieren, da sie über ausrei-


chend Ausweichmöglichkeiten bzw. alternative Finan-


zierungsoptionen bei anderen Anbietern verfügen.  


Die positive Entwicklung speziell bei Kleinstunterneh-


men ist sehr zu begrüßen. Oftmals sind insbesondere 


sehr kleine Unternehmen von Schwierigkeiten bei der 


Kapitalbeschaffung betroffen. Aufgrund asymmetri-


scher Informationsverteilung können Kapitalgeber die 


Kreditwürdigkeit allgemein bzw. die Erfolgschancen der 


zu finanzierenden Projekte oftmals nur sehr schwer 


oder nur zu besonders hohen Kosten einschätzen. 


Kleinen und auch jungen Unternehmen mangelt es 


vielfach an der Kredithistorie bzw. an einer gewachse-


nen Beziehung zum Kreditgeber. Dadurch haben sie 
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weniger Möglichkeiten glaubhaft zu signalisieren, dass 


sie ein geringes Risiko darstellen. Für Kapitalgeber 


sind die Transaktionskosten zum Abbau dieser Infor-


mationsdifferenzen aufgrund der im Regelfall kleinen 


nachgefragten Finanzierungsvolumina zu hoch. Das 


Resultat können Risikoaufschläge beim Zins sein, er-


höhte Anforderungen an Sicherheiten oder Dokumen-


tation bzw. ganz allgemein ein geringeres oder teure-


res Kapitalangebot. 


Grafik 23: Ausgang von Kreditverhandlungen und erfolgreiche Kreditverhandlungen nach Größenklassen 


Rechts: Alle Verhandlungen erfolgreich (Anteil in Prozent); Größenklassen nach Vollzeitäquivalent-Beschäftigten 


 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2005–2019. 


 


Grafik 24: Grundlegende Kennzahlen zur Eigenkapitalquote im Mittelstand 


Angaben jeweils in Prozent 


 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2003–2019.


Rücklagen werden bei Finanzierung geschont,  


Eigenmitteleinsatz geht zurück 


Dem Anstieg des Fremdmitteleinsatzes in der Investiti-


onsfinanzierung stand im abgelaufenen Jahr ein zöger-


licherer Einsatz der Eigenmittel im Mittelstand gegen-


über (Grafik 15): Das durch Eigenmittel der KMU ge-


stemmte Finanzierungsvolumen nimmt um 10 Mrd. 


EUR auf 98 Mrd. EUR ab.  


Der Eigenmitteleinsatz liegt zwar noch immer über dem 


langjährigen Durchschnittswert (2004–2017: 95 Mrd. 


EUR). Der Eigenmittelanteil an der Gesamtfinanzierung 


sinkt allerdings um 6 Prozentpunkte auf 45 %. Zuletzt 


wurde im Jahr 2007 ein derart niedriger Eigenmittelan-


teil registriert. Das ist Ausdruck der sehr günstigen 


Fremdfinanzierungsmöglichkeiten. Die gestiegenen In-


vestitionsausgaben wurden vollständig über eine Aus-


weitung der externen Finanzierung (Bankkredite und 


Fördermittel) realisiert – während die KMU stärker auf 


eine Schonung ihrer in der Vergangenheit aufgebauten 


Rücklagen setzen.  


In erster Linie ist diese Entwicklung bei großen Mittel-


ständlern offensichtlich (Grafik 22). Unternehmen die-


ses Segments senken im Durchschnitt ihren Eigenmit-
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telanteil an der Investitionsfinanzierung um 11 Pro-


zentpunkte ab, auf aktuell 49 %. 


Eigenkapitalquote verharrt auf Rekord-Plateau 


Die Eigenfinanzierungskraft der mittelständischen Un-


ternehmen verbleibt im Durchschnitt auf dem hohen 


Niveau des Vorjahres; die durchschnittliche Eigenkapi-


talquote
26


 lag im Jahr 2018 wiederum bei 31,2 % (Gra-


fik 24). Das finanzielle Polster ist damit in der Gesamt-


sicht weiterhin sehr komfortabel.  


In der Vergangenheit haben vor allem Überlegungen 


zur Bonitätsverbesserung, Wahrung der Unabhängig-


keit, Erhalt von Flexibilität und der Wunsch nach höhe-


rer Widerstandsfähigkeit in Krisenzeiten zu einem ste-


tigen Aufwuchs der Eigenkapitalquoten der KMU ge-


führt.
27


 Um die Jahrtausendwende lag die Eigenkapi-


talquote noch bei rund 18 %. Aufgrund der in der Fol-


gezeit zu berücksichtigenden Änderungen in der Ban-


kenregulatorik (Basel II) waren die Unternehmen ge-


zwungen, sich stärker mit Risiken und Bonität zu be-


schäftigen, um den Kreditzugang nicht zu gefährden. 


Angesichts der seitdem erreichten Verbesserungen der 


Eigenkapitaldecke (2002–2018: +13 Prozentpunkte im 


Mittel) sollte der Mittelstand für ein potenziell schwieri-


geres Finanzierungsklima gewappnet sein. Zumal als 


positiver Aspekt hinzukommt, dass wie im Vorjahr nur 


8 % der KMU eine negative Eigenkapitalquote aufwei-


sen. 


Eigenkapitalquote kleiner KMU kann nicht mithal-


ten, Spreizung nimmt zu und bremst Gesamtmittel-


stand 


Dennoch ist nicht zu übersehen, dass die Zuwächse in 


den vergangenen Jahren geringer ausfielen. Das ist 


angesichts des bereits hohen Niveaus nachvollziehbar, 


und lässt größere Sprünge künftig unwahrscheinlicher 


werden. Zudem offenbart sich bei einem Blick ins De-


tail eine zunehmende Spreizung der Eigenkapitalquo-


ten zwischen kleinen und großen KMU (Grafik 25, 


links). Während kleine Unternehmen (weniger als 


10 Beschäftigte) seit 2011 auf ähnlichem Niveau ver-


harren, steigern Unternehmen der anderen Größen-


klassen ihre Eigenkapitalquote sukzessive weiter (je-


weils ca. +7 Prozentpunkte seit 2011). Dies bremst den 


Wert für den Gesamtmittelstand und lässt zudem den 


Median deutlich abfallen. 


Weitere Kennzahlen zur Eigenkapitalausstattung deu-


ten zudem ein bevorstehendes Ende der seit einiger 


Zeit andauernden Rekordjagd an. Erstmals seit sechs 


Jahren verzeichnen im Jahresvergleich wieder mehr 


Unternehmen eine Eigenkapitalquote von unter 10 % 


(Grafik 24, rechts). Die zuvor erreichten Verbesserun-


gen bei diesem Indikator werden damit auf einen 


Schlag abgegeben. Parallel verringert sich der Anteil 


der Mittelständler mit einer hohen Eigenkapitalquote 


von mindestens 30 % im zweiten Jahre hintereinander 


auf 39 %. Auch hier tritt die Entkopplung der Eigenkapi-


talentwicklung der kleinen KMU zu Tage – die Ver-


schlechterung der genannten Kennziffern lässt sich in 


erster Linie im kleinen Größensegment beobachten 


(Grafik 26). 


 


Grafik 25: Eigenkapitalquoten im Mittelstand nach Größenklassen (links) und Branchen (rechts)  


Angaben in Prozent; Größenklassen nach Vollzeitäquivalent-Beschäftigten 


 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2003–2019.
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Industrie und Bau mit starken Zugewinnen,  


Wissensintensive Dienstleister verlieren 


In einigen Teilbranchen scheint sich die „Eigenkapi-


tal-Rally“ dennoch fortzusetzen (Grafik 25, rechts). 


Unternehmen aus dem Sonstigen Verarbeitenden 


Gewerbe steigern ihren ohnehin hohen Wert auf 


durchschnittlich 41 %. Ebenso deutliche Hinzuge-


winne haben KMU aus dem FuE-intensiven Verar-


beitenden Gewerbe (+3 Prozentpunkte auf durch-


schnittlich 32 %). Noch stärker wächst die durch-


schnittliche Eigenkapitaldecke der Unternehmen aus 


dem Baugewerbe mit +4 Prozentpunkten auf ein All-


zeithoch dieser Branche von 25 %.  


Hingegen spiegelt der Rückgang bei KMU der Wis-


sensintensiven Dienstleistungen die gedämpfte Ent-


wicklung der kleinen Unternehmen wider (-1,2 Pro-


zentpunkte ggü. 2017). Generell zeigt diese Teil-


branche eine im gesamten Betrachtungszeitraum 


sehr verhaltene Entwicklung. Die für den Gesamtmit-


telstand sichtbare Verbesserung der Eigenkapitalsi-


tuation findet sich hier nicht wieder. In langfristiger 


Perspektive haben diese KMU nicht hinzugewonnen 


(2006: 26,4 % vs. 2018: 26,8 %). 


 


 


Grafik 26: KMU mit geringer Eigenkapitalausstattung (links) und hoher Eigenkapitalausstattung (rechts) 


nach Unternehmensgröße  


Unternehmensanteile in Prozent; Größenklassen nach Vollzeitäquivalent-Beschäftigten 


 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2003–2019. 
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Die Struktur des Mittelstands im Jahr 2018  


Zum Mittelstand zählen sämtliche Unternehmen in 


Deutschland, deren Jahresumsatz 500 Mio. EUR 


nicht überschreitet. Gemäß dieser Definition gibt es 


2018 3,81 Mio. mittelständische Unternehmen in 


Deutschland. Der Mittelstand stellt damit 99,95 % al-


ler Unternehmen in Deutschland. Rund 3,1 Mio. Mit-


telständler haben ihren Unternehmenssitz in den 


westdeutschen Bundesländern (82 %); 18 % (oder 


698.000) haben ihren Sitz in den ostdeutschen Bun-


desländern. 


Der Mittelstand ist im Durchschnitt sehr klein 


Die überwiegende Zahl der Mittelständler in 


Deutschland ist klein (Grafik 27). 86 % der Unter-


nehmen (oder 3,28 Mio.) weisen einen Jahresum-


satz von unter 1 Mio. EUR auf. Weniger als 0,3 % 


(oder ca. 13.600) der Mittelständler erzielen mehr als 


50 Mio. EUR an Jahresumsatz. 


Grafik 27: Mittelstand nach Jahresumsatz 2018 
 


 


Quelle KfW-Mittelstandspanel 2019. 


Die Kleinteiligkeit des Mittelstands kommt auch in 


den Beschäftigtenzahlen zum Ausdruck (Grafik 28). 


81 % der KMU haben weniger als 5 Beschäftigte 


(3,1 Mio.) – dieser Anteil hat seit der Jahrtausend-


wende um ca. 4 Prozentpunkte zugenommen. 1,9 % 


der Mittelständler haben 50 und mehr Beschäftigte.  


Die durchschnittliche KMU-Größe in Deutschland im 


Jahr 2018 lag bei 7,5 Vollzeitäquivalent-Beschäftig-


ten (Medianwert liegt bei 2) bzw. etwa 9,0 Erwerb-


stätigen. In den vergangenen Jahren hat sich dabei 


die Kleinteiligkeit des Mittelstands verstärkt. Der 


Hauptgrund für diese Entwicklung ist die zunehmen-


de Tertiärisierung. 


 


Grafik 28: Mittelstand nach Beschäftigten 2018  


 


 


Quelle KfW-Mittelstandspanel 2019. 


Zunehmende Dienstleistungsorientierung 


Dienstleistungen prägen das Wirtschaftsgeschehen 


immer stärker: Der Großteil der mittelständischen 


Unternehmen sind Dienstleistungsunternehmen 


(Grafik 29): 2,87 Mio. – oder 76 % aller Mittelständler 


– sind in Dienstleistungsbranchen aktiv, davon 


1,51 Mio. als Wissensintensive Dienstleister, Ten-


denz weiter steigend. 


Grafik 29: Branchenaufteilung im Mittelstand 
2018  


 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2019. 
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Die Ursachen der Verschiebung hin zu Dienstleis-


tungen sind vielfältig: Zum einen spielt unterneh-


mensseitig die Auslagerung bzw. Vergabe vormals 


unternehmensintern durchgeführter Leistungen an 


Fremdunternehmen eine Rolle (beispielsweise  


IT-Wartung, Datenspeicherung, Personalrekrutie-


rung, Bereiche Recht und Steuern). Kosten-, Spezia-


lisierungs- und Arbeitsteilungsüberlegungen sind da-


für entscheidend. Zum anderen erzeugen strukturelle 


Entwicklungen schon länger eine erhöhte Dienstleis-


tungsnachfrage (beispielsweise im Zuge des demo-


grafischen Wandels oder durch den wachsenden An-


teil kleiner Haushalte). 


Unter den Wissensintensiven Dienstleistungen 


nimmt der Teilbereich der unternehmensnahen 


Dienstleistungen den größten, und weiter zuneh-


menden Anteil ein (Grafik 30). Seit dem Jahr 2008 


hat deren Anzahl um über 300.000 zugenommen. 


Demgegenüber hat die Anzahl mittelständischer Un-


ternehmen des Gastgewerbes bzw. des Handels im 


selben Zeitraum jeweils um ca. 100.000 abgenom-


men. 


Zum FuE-intensiven Verarbeitenden Gewerbe zäh-


len im Jahr 2018 mit rund 1,4 % aller KMU etwa 


52.000 Unternehmen). Das Verarbeitende Gewerbe 


insgesamt hat zwar einen vergleichsweise geringen 


Anteil am gesamten Mittelstand, mit ca. 6,7 % aller 


Unternehmen – vereint aber 16 % aller Erwerbstäti-


gen auf sich. 


 


Grafik 30: Verschiebungen in der Branchenstruktur  


des Mittelstands 2006–2018 


Anteile der Branchen im jeweiligen Jahr in Prozent  


 


Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2007–2019.
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Mittelstand auf einen Blick  


– Soweit nicht anders angegeben, Angaben in Prozent – 


 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 


Investitionen        


Investorenanteil gesamt 41 43 42 43 42 38 42 


Investorenanteil <5 FTE-Beschäftigte 36 39 37 37 37 32 37 


Investorenanteil ≥50 FTE-Beschäftigte 85 83 84 87 85 81 85 


Investitionsvolumen gesamt (Mrd. EUR) 191 190 202 199 204 211 220 


Investitionsvolumen <5 FTE-Beschäftigte (Mrd. EUR) 50 44 53 45 46 51 42 


Investitionsvolumen ≥50 FTE-Beschäftigte (Mrd. EUR) 75 69 71 84 83 86 94 


Investitionsvolumen in neue Anlagen und Bauten (Mrd. EUR) 145 144 158 161 169 176 184 


Investitionsfinanzierung        


Ursprünglich geplanter Kreditfinanzierungsbedarf (Mrd. EUR) 102 119 128 132 134 124 141 


Realisiertes Fremdkapitalvolumen gesamt (Mrd. EUR) 80 80 92 82 88 90 108 


Umsatzrentabilität
b
        


Durchschnittliche Umsatzrendite 6,0 6,7 7,0 7,3 7,3 7,2 7,4 


Durchschnittliche Umsatzrendite <10 FTE-Beschäftigte 10,3 13,3 12,6 13,8 14,0 14,6 15,0 


Durchschnittliche Umsatzrendite ≥50 FTE-Beschäftigte 4,4 4,2 4,6 4,5 4,4 4,2 4,2 


Anteil KMU mit Verlusten 11 11 12 8 10 9 9 


Eigenkapitalausstattung
c
        


Durchschnittliche Eigenkapitalquote 27,4 28,6 29,7 29,7 30,0 31,2 31,2 


Durchschnittliche Eigenkapitalquote <10 FTE-Beschäftigte 18,5 22,8 22,1 20,9 22,5 22,6 22,4 


Durchschnittliche Eigenkapitalquote ≥50 FTE-Beschäftigte 30,4 31,6 33,8 33,4 33,6 33,9 34,8 


Anteil KMU mit negativer Eigenkapitalquote 12 10 10 11 10 8 8 


Beschäftigungsentwicklung
d
        


Beschäftigungswachstumsrate gesamt 2,1 2,0 2,8 2,3 2,7 2,7 3,3 


FTE-Wachstumsrate <5 FTE-Beschäftigte 1,2 2,1 2,6 1,7 2,1 1,6 2,1 


Umsatzentwicklung
d
        


Umsatzwachstumsrate gesamt 2,4 1,9 3,3 3,3 3,9 4,7 4,9 


Umsatzwachstumsrate <5 FTE-Beschäftigte 2,0 2,3 2,3 2,9 3,6 2,8 6,1 


        
* Anmerkung: 


a
 Das realisierte Fremdkapitalvolumen entspricht dem zur Investitionsfinanzierung tatsächlich in Anspruch genommenen Volumen 


an Bankkrediten und Fördermitteln. 
b
 Mit dem Umsatz gewichtete Mittelwerte. 


c
 Mit der Bilanzsumme gewichtete Mittelwerte, Hochrechnungen nur 


für Unternehmen mit Bilanzierungspflicht und exklusive Einzelunternehmen / Einzelkaufleute. 
d
 Fehlende Angaben zu FTE-Beschäftigten bzw. 


Umsätzen wurden nicht imputiert, Berechnungen ohne Wachstumsraten unterhalb des 1 % und oberhalb des 99 %-Quantils. 
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KfW-Mittelstandspanel 


Das KfW-Mittelstandspanel wird seit dem Jahr 2003 als schriftliche Wiederholungsbefragung der kleinen und mitt-


leren Unternehmen in Deutschland mit einem Umsatz von bis zu 500 Mio. EUR im Jahr durchgeführt.  


Mit einer Datenbasis von bis zu 15.000 Unternehmen pro Jahr stellt das KfW-Mittelstandspanel die einzige reprä-


sentative Erhebung im deutschen Mittelstand und damit die wichtigste Datenquelle für mittelstandsrelevante Fra-


gestellungen dar. Durch die Repräsentativität für sämtliche mittelständische Unternehmen aller Größenklassen 


und Branchen in Deutschland bietet das KfW-Mittelstandspanel die Möglichkeit, Hochrechnungen auch für Klein-


stunternehmen mit weniger als fünf Beschäftigten durchzuführen. In der aktuellen Welle haben sich 10.222 mittel-


ständische Unternehmen beteiligt. 


Auf Basis des KfW-Mittelstandspanels werden Analysen zur langfristigen strukturellen Entwicklung des Mittel-


stands durchgeführt. Das KfW-Mittelstandspanel liefert ein repräsentatives Abbild der gegenwärtigen Situation, 


der Bedürfnisse und der Pläne mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Den Schwerpunkt bilden jährlich 


wiederkehrende Informationen zum Unternehmenserfolg, zur Investitionstätigkeit und zur Finanzierungsstruktur. 


Dieses Instrument bietet die einzigartige Möglichkeit, quantitative Kennziffern mittelständischer Unternehmen, wie 


Investitionsausgaben, Kreditnachfrage oder Eigenkapitalquoten zu bestimmen. 


Zur Grundgesamtheit des KfW-Mittelstandspanels gehören alle mittelständischen Unternehmen in Deutschland. 


Hierzu zählen private Unternehmen sämtlicher Wirtschaftszweige, deren jährlicher Umsatz die Grenze von 500 


Mio. EUR nicht übersteigt. Ausgeschlossen sind der öffentliche Sektor, Banken sowie Non-Profit Organisationen. 


Derzeit existiert keine amtliche Statistik, die die Anzahl mittelständischer Unternehmen und die Zahl ihrer Beschäf-


tigten adäquat abbildet. Zur Bestimmung der Grundgesamtheit mittelständischer Unternehmen für das Jahr 2018 


wie auch für die Grundgesamtheit der Beschäftigten in mittelständischen Unternehmen im Jahr 2018 wurden im 


Erhebungsjahr 2019 das Unternehmensregister sowie die Erwerbstätigenrechnung als Ausgangsbasis verwendet. 


Die Stichprobe des KfW-Mittelstandspanels ist so konzipiert, dass repräsentative und  verlässliche Aussagen ge-


neriert werden. Die Stichprobe wird dazu in vier Schichtgruppen unterteilt: Fördertyp, Branchenzugehörigkeit, Be-


schäftigtengrößenklasse, Region. Um von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit schließen zu können, werden 


die Befragungsergebnisse gewichtet bzw. hochgerechnet. Für die Bestimmung der Hochrechnungsfaktoren wer-


den die vier zentralen Schichtungsmerkmale verwendet: Die Hochrechnungsfaktoren setzen dabei die Verteilung 


der Nettostichprobe (entsprechend den vier Schichtungsmerkmalen) ins Verhältnis zur Verteilung in der Grundge-


samtheit. Insgesamt werden zwei Hochrechungsfaktoren ermittelt: Ein ungebundener Faktor zur Hochrechnung 


qualitativer Größen auf die Anzahl mittelständischer Unternehmen in Deutschland und ein gebundener Faktor zur 


Hochrechnung quantitativer Größen auf die Anzahl der Beschäftigten in mittelständischen Unternehmen in 


Deutschland. 


Durchgeführt wird die Befragung von der GfK SE, Bereich Financial Services, im Auftrag der KfW Bankengruppe. 


Wissenschaftlich beraten wurde das Projekt vom Zentrum für Europäische Wirtschafsforschung (ZEW) in Mann-


heim. Der Befragungszeitraum der Hauptbefragung der 17. Welle des KfW-Mittelstandspanels lief vom 11.02.2019 


bis zum 21.06.2019. 


Eine ergänzende Befragung zum KfW-Mittelstandspanel im Herbst 2019 wurde im Zeitraum vom 11.09. bis 


23.09.2019 ebenfalls durch die GfK SE im Rahmen einer Online-Erhebung durchgeführt. Befragt wurden sämtli-


che Unternehmen, die bereits zur Hauptuntersuchung der diesjährigen Welle des KfW-Mittelstandspanels teil-


nahmen und zu denen eine valide E-Mail Adresse bekannt war. Insgesamt konnten Antworten von 2.046 Unter-


nehmen berücksichtigt werden. Aufgrund der Anbindung an den Hauptdatensatz des KfW-Mittelstandspanels ge-


ben auch diese Ergebnisse ein repräsentatives Abbild.  


Weiterführende Informationen finden Sie im Internet unter: www.kfw-mittelstandspanel.de 



http://www.kfw-mittelstandspanel.de/
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1
 Daten zur Erwerbstätigkeit der Gesamtwirtschaft aus der Erwerbstätigen-


rechnung des Statistischen Bundesamtes. 


2
 Destatis (2019), Pressemitteilung Nr. 327 vom 29. August 2019. 


https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/08/PD19_3


27_132.html  


3
 Wissensintensive Dienstleistungen umfassen solche Dienstleistungsteil-


branchen mit einem überdurchschnittlich hohen Akademikeranteil an der 


Gesamtbeschäftigung bzw. Dienstleistungen mit einer starken Technolo-


gieorientierung. Darunter fallen beispielsweise Architektur- und Ingenieurbü-


ros, Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatungen, Datenverarbeitung 


oder Fernmeldedienste. Die Abgrenzung basiert auf der so genannten 


NIW / ISI-Liste wissensintensiver Industrien und Dienstleistungen, die wie-


derum auf der WZ2008-Systematik des Statistischen Bundesamtes fußt.  


4
 Unter Sonstige Dienstleistungen fallen viele KMU aus dem Einzel- oder 


Großhandel. Zudem sind darunter unter anderem Unternehmen aus den Be-


reichen Pflege, Aus- und Weiterbildung sowie Kultur und Sport zu finden. 


5
 Die hier ausgewiesene Wachstumsrate der Beschäftigten wird auf Grund-


lage der Vollzeitäquivalent-Beschäftigten (Full-Time-Equivalent, kurz FTE) 


berechnet. Im Gegensatz zur Erwerbstätigkeit wird bei diesem Konzept die 


tatsächliche Arbeitsnachfrage abgebildet. Die VZÄ-Beschäftigten errechnen 


sich aus der Zahl der Vollzeitbeschäftigten (inklusive Inhaber) zuzüglich der 


Zahl der Teilzeitbeschäftigten multipliziert mit dem Faktor 0,5. Auszubilden-


de werden nicht berücksichtigt. 


6
 Der langjährige Durchschnittswert des Umsatzwachstums der Kleinstun-


ternehmen (Unternehmen mit weniger als 5 VZÄ-Beschäftigten) liegt bei 


4,5 %. Für Unternehmen aus dem Baugewerbe beträgt der entsprechende 


langjährige Mittelwert 4,8 %.  


7
 Der Tabellenband zum KfW-Mittelstandspanel ist abrufbar unter: 


www.kfw-mittelstandspanel.de. 


8
 E-Commerce ist nach Definition des Statistischen Bundesamtes der Ein- 


und Verkauf von Waren und Dienstleistungen über elektronische Netze, vor 


allem über das Internet oder EDI (elektronische Datenaustausch zwischen 


Computersystemen verschiedener Unternehmen). Voraussetzung ist die 


Bestellung von Waren oder Dienstleistungen über diese elektronischen Net-


ze. Zahlung und Lieferung können dabei auf herkömmlichen Wegen erfol-


gen. Ein Großteil des E-Commerce entfällt auf automatisierte Übertragung 


und Weiterverarbeitung von regelmäßigen und gut prognostizierbaren Be-


stellungen im Rahmen von Geschäftsprozessen zwischen Unternehmen. 


9
 KfW Research (2019), Konjunkturprognose Halbzeit 2019: Industrie im 


Abschwung – Handelskonflikte im Fokus.  


10
 Borger, K. (2019), KfW-ifo-Mittelstandsbarometer August 2019, Wider-


standskraft schwindet: Stimmung nun auch im Mittelstand unterkühlt, 


KfW Research. 


11
 Scheuermeyer, P. (2019), KfW-ifo-Mittelstandsbarometer September 


2019, Leichte Stimmungsaufhellung im Mittelstand – aber nicht bei 


Großunternehmen, KfW Research. 


12
 Die Indikatorfamilie KfW-ifo-Mittelstandsbarometer basiert auf einer grö-


ßenklassenbezogenen Auswertung der ifo Konjunkturumfragen, aus denen 


unter anderem der bekannte ifo Geschäftsklimaindex berechnet wird. Hierzu 


werden monatlich rund 9.500 Unternehmen aus den Wirtschaftsbereichen 


Verarbeitendes Gewerbe, Bauhauptgewerbe, Großhandel, Einzelhandel 


sowie Dienstleistungen (ohne Kreditgewerbe, Versicherungen und Staat) zu 


ihrer wirtschaftlichen Situation befragt, darunter rund 8.000 Mittelständler. 


Dabei zählen – abweichend zur Definition des KfW-Mittelstandspanels – 


grundsätzlich diejenigen Unternehmen zum Mittelstand, die nicht mehr als 


500 Beschäftigte haben und maximal 50 Mio. EUR Jahresumsatz erzielen. 


Berichtet werden der Saldo der Beurteilung der aktuellen Geschäftslage 


(Prozentanteil der Gutmeldungen abzüglich des Prozentanteils der 


Schlechtmeldungen), der analog ermittelte Saldo der Geschäftserwartungen 


für die kommenden sechs Monate sowie das hieraus als Mittelwert errech-


nete Geschäftsklima. Sämtliche Zeitreihen sind saison- und mittelwertberei-


nigt. Die Nulllinie markiert somit den „konjunkturneutralen“ langfristigen 


Durchschnitt seit Januar 2005. Indikatorwerte größer (kleiner) Null weisen 


auf eine überdurchschnittliche bzw. positive (unterdurchschnittliche bzw. 


negative) Konjunktursituation hin. 


13
 Creditreform (2019), Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand. 


Frühjahr 2019, Creditreform Wirtschaftsforschung, Neuss. – Deutscher 


 


 
Sparkassen- und Giroverband (DSGV) (2018), Diagnose Mittelstand. Winter 


2018, Berlin. 


14
 Die Umsatzrendite ist definiert als Quotient aus Vorsteuerertrag und Um-


satz. Ausgewiesen werden jeweils mit dem Umsatz gewichtete Mittelwerte 


der Umsatzrendite. 


15
 Grundsätzlich wird bei Analysen auf Firmenebene die Arbeitsproduktivität 


sehr häufig als Umsatz im Verhältnis zu einem Beschäftigungsindikator (Er-


werbstätigenzahl, Vollzeitäquivalente, Arbeitsstunden etc.) operationalisiert 


bzw. angenähert. Ein Grund ist, dass sich aus den verfügbaren Mikrodaten 


zumeist keine belastbaren Angaben zur Bruttowertschöpfung der Firmen ab-


leiten lassen. Daten des Statistischen Bundesamtes legen allerdings nahe, 


dass das hier verwendete umsatzbasierte Arbeitsproduktivitätsmaß die  


– aus theoretischem Blickwinkel überzeugendere – Variante mit Bruttowert-


schöpfung empirisch gut annähert. Die Arbeitsproduktivität wird hier gemes-


sen als indexierte Werte (2003=100) des Umsatzes je Vollzeitäquivalent-


Beschäftigtem. Fehlende Umsatz- und Beschäftigtenangaben wurden impu-


tiert. Bereinigte und hochgerechnete Werte. Zur Produktivitätsentwicklung 


im Mittelstand siehe Gerstenberger, J. (2017), Produktivität des deut-


schen Mittelstandes tritt auf der Stelle – Zeit zu handeln, Fokus  


Volkswirtschaft Nr. 172, KfW Research – Schwartz, M. (2016),  


KfW-Mittelstandspanel 2016: Mittelstand nutzt sein finanzielles Polster 


– Investitionsaufschwung bleibt trotzdem aus, KfW Research. 


16
 Als Forschungs- und Entwicklungsintensives (FuE-intensives) Verarbei-


tendes Gewerbe werden diejenigen Teilbranchen des Verarbeitenden Ge-


werbes verstanden, deren durchschnittliche Forschungs- und Entwicklungs-


intensität (FuE-Intensität: Quotient aus FuE-Aufwendungen und Umsatz) bei 


über 3,5 % liegt. Die Abgrenzung basiert auf der so genannten NIW / ISI-


Liste wissensintensiver Industrien und Dienstleistungen, die wiederum auf 


der WZ2008-Systematik des Statistischen Bundesamtes fußt. Quantitativ 


bedeutend sind vor allem Maschinenbau, Medizin-, Mess-, Steuer- und Re-


geltechnik sowie Fahrzeugbau, Pharmazie und Herstellung von Büroma-


schinen. 


17
 Gemessen als Differenz der absoluten Arbeitsproduktivität zwischen gro-


ßen KMU und kleinen KMU, im Verhältnis zum Wert der großen KMU. 


18
 Kleinstunternehmen (Unternehmen mit weniger als 5 VZÄ-Beschäftigten) 


erzielen im Durchschnitt ca. 120.000 EUR, große KMU (50 und mehr Be-


schäftigte) dagegen durchschnittlich 179.000 EUR je VZÄ-Beschäftigtem. 


19
 Im Jahr 2017 lag die durchschnittliche Projektgröße mit 150.000 EUR 


noch auf einem vergleichbaren Niveau. Zuvor war der durchschnittliche Um-


fang der Investitionsausgaben im Mittelstand mit rund 132.000 EUR deutlich 


niedriger.  


20
 Zur Ermittlung der absoluten Volumina der Nettoinvestitionen im Mittel-


stand und im Unternehmenssektor in Deutschland insgesamt, wurden Daten 


des KfW-Mittelstandspanels mit Investitionsdaten des gesamten Unterneh-


menssektors, bereitgestellt vom Statistischen Bundesamt, gekoppelt. Das 


Investitions- sowie das Abschreibungsvolumen im Mittelstand werden im 


Rahmen des KfW-Mittelstandspanels erhoben. Die gesamten Unterneh-


mensinvestitionen werden berechnet, indem die Bruttoanlageinvestitionen 


um staatliche Investitionen und Wohnbauinvestitionen bereinigt werden. Die 


Abschreibungen des Unternehmenssektors werden analog berechnet. Die 


zu Grunde liegenden Daten sind der Fachserie 18, Reihe 1.4, des Statisti-


schen Bundesamtes entnommen. Das Investitions- sowie das Abschrei-


bungsvolumen der Großunternehmen (Unternehmen mit einem Umsatz von 


über 500 Mio. EUR im Jahr) ergeben sich durch den Abzug der für den Mit-


telstand errechneten Volumina von den entsprechenden Werten für den ge-


samten Unternehmenssektor. 


21
 Bruttoanlageinvestitionen des Unternehmenssektors umfassen Ausrü-


stungsinvestitionen zuzüglich der Bauinvestitionen (ohne Wohnungsbau) 


des privaten Sektors. 


22
 Ab dem Berichtsjahr 2015 des KfW-Mittelstandspanels findet die General-


revision der VGR und die damit verbundenen Änderungen des Investitions-


begriffes Verwendung. Auf Ebene der Unternehmen sind vor allem die Aus-


gaben für Forschung und Entwicklung relevant, die seit der Umstellung auf 


das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen in der 


Fassung von 2010 (ESVG2010) im September 2014 nunmehr als Bruttoan-


lageinvestitionen klassifiziert werden. Sämtliche konzeptbedingt revidierten 


Zeitreihen der VGR stehen ab 1991 zur Verfügung. Dadurch erhöhen sich 


im Vergleich mit früher ausgewiesenen Werten die Volumen für Bruttoanla-


geinvestitionen sowie Abschreibungen auf gesamtwirtschaftlicher Ebene. 


Für das mittelständische Investitions- und Abschreibungsvolumen kann die 
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Revision aus Erhebungsgründen keine Anwendung finden. Die ausgewiese-
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Gesamtwirtschaft und daher folglich auch für die Großunternehmen ange-


passt. Die mittelständischen Volumen sind aufgrund der beschränkten Er-
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Der Mittelstand in Deutschland ist so stark wie nie zuvor.  
Er ist das Rückgrat unserer Wirtschaft und eine wesentliche 
Stütze unserer Gesellschaft. Dennoch hat er zunehmend 
mit zahlreichen Hindernissen und Erschwerungen zu 
kämpfen: außenwirtschaftliche Entwicklungen, Fachkräfte-
mangel, wachsende Bürokratie, hohe Abgaben- und Sozial-
last sowie Energiekosten.


Mit der Mittelstandsstrategie legen wir erstmals ein um -
fassendes Konzept für mehr Wertschätzung, Stärkung und 
Entlastung des Mittelstands vor. Nachdem bereits die „Eck-
punkte“ der Mittelstandsstrategie vom 29. August 2019 auf 
große Zustimmung stießen, haben wir nach einem umfang-
reichen Diskussions- und Konsultationsprozess mit vielen 
Beteiligten noch wertvolle Anregungen und Vorschläge 
aufgreifen können. Das Ergebnis ist eine selbstbewusste 
Strategie, die sich nun in der Umsetzung bewähren muss. 
Gemeinsam mit den Betroffenen und ihren parlamentari-
schen Vertretern werden wir uns dieser Aufgabe mit Ener-
gie und Überzeugung stellen.


Vorwort


Peter Altmaier
Bundesminister für Wirtschaft und Energie
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Ausgangslage


Deutschland ist Mittelstandsland. Mehr als 99 Prozent der 
Unternehmen zählen zum Mittelstand. Er stellt über 80 Pro-
zent der Ausbildungs- und knapp 60 Prozent aller sozial-
versicherungspflichtigen Arbeitsplätze. Der Mittelstand ist 
viel fältig: Er umfasst traditionsreiche große Familienunter-
nehmen im ländlichen Raum, Handwerksbetriebe, freie 
Berufe und Selbständige, Start-ups und überproportional 
viele „Hidden Champions“ – weitgehend unbekannte Welt-
marktführer in Nischenmärkten. Diese Vielfalt ist eine  
seiner Stärken. Sie trägt maßgeblich zur Robustheit und 
Agilität unserer Wirtschaft bei. Ein starker Mittelstand 
bedeutet auch eine starke Wirtschaft.


Der Mittelstand steht für Verantwortung. In eigentümer-
geführten Unternehmen sind unternehmerische Verant-
wortung und Haftung regelmäßig in einer Hand. Unter-
nehmerisches Risiko wird unter Einsatz eigenen Kapitals 
übernommen, um für Investitionen, Wachstum, Arbeits-
plätze, Ausbildung und Wohlstand zu sorgen. Durch Unter-
nehmensteuern und Sozialabgaben werden erhebliche 
Beiträge für staatliche Investitionen in Infrastruktur und 
leistungsfähige Sozialsysteme geleistet. Ohne den Mittel-
stand wäre unser Gemeinwesen nicht finanzierbar. Die Be -
deutung des Mittelstands für unser Land lässt sich nicht 
allein mit volkswirtschaftlichen Kennzahlen beziffern, sein 
Beitrag für unsere Gesellschaft geht weit darüber hinaus.


In strukturschwachen Regionen, insbesondere in Ostdeutsch-
land, sind kleine und mittlere Unternehmen die wichtigsten 
Träger der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Verwurzelung 
in den Regionen geht häufig mit einem großen gesell schaft-
lichen Engagement einher und trägt damit wesentlich zur 
Attraktivität ländlicher Räume bei. Der Mittelstand spielt 
vor Ort eine bedeutende soziale und kulturelle Rolle. Häufig 
sind es Mittelständlerinnen und Mittelständler, die kurz-
fristig helfen, Vereine und kulturelle Einrichtungen unter-
stützen und das gesellschaftliche Miteinander fördern. Es 
ist dieser Unternehmergeist und das Verantwortungsbe-
wusstsein der Inhaberinnen und Inhaber sowie der Einsatz 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mitentschei-
dend für die Zukunft unseres Landes sind.


Nachhaltiges Handeln gehört seit jeher zum Leitbild und 
zur Philosophie der allermeisten mittelständischen Unter-
nehmen. Viele der in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrate-
gie verankerten Ziele wie z. B. die Minimierung von Emissi-
onen in Luft und Wasser, der sparsame Umgang mit 
Energie und die Nutzung erneuerbarer Energien, der effizi-
ente Einsatz von Rohstoffen sowie die besondere Verant-
wortung für die berufliche Aus- und Weiterbildung und das 
Vorantreiben innovativer Produkte und Prozesse sind 
schon heute Teil der Unternehmenskultur und -strategie. 
Hinzu kommt, dass gerade eigentümergeführte Unterneh-
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men und Familienunternehmen nicht in Quartalen, son-
dern in Generationen denken. Sie sind damit Beispiel für 
gelebte Nachhaltigkeit.


In der Öffentlichkeit wird die Leistung und Verantwortung 
des Mittelstands für unser Gemeinwesen vielfach unter-
schätzt und nicht ausreichend gewürdigt. Dies führt dazu, 
dass die Belange des Mittelstands häufig nicht genügend 
berücksichtigt werden. Durch überbordende Regulierung 
und immer neue Berichtspflichten fühlen sich viele Unter-
nehmerinnen und Unternehmer missachtet und entmutigt. 
Mit unserer Mittelstandsstrategie stoßen wir deshalb auch 
einen gesellschaftspolitischen Diskussionsprozess an, der 
zu einem angemessenen wertschätzenden Umgang mit 
dem Mittelstand führen soll.


Das wirtschaftliche Umfeld auf den nationalen und globa-
len Märkten verändert sich. Der demografische Wandel 
führt zu Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel. Die Digitali-
sierung und die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz 
(KI) verändern Geschäftsmodelle und verteilen die Chancen 
im Wettbewerb neu. Der Klimawandel führt zu einem 
Umdenken in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Nach-
haltigkeitsaspekte gewinnen an Bedeutung. Darüber hinaus 
stellen veränderte Rahmenbedingungen im Ausland, dar-
unter ein zunehmender, zum Teil staatlich beeinflusster 
Wettbewerb, den Mittelstand vor neue Herausforderungen.


Mit der Mittelstandsstrategie wollen wir die mittelständi-
schen Unternehmen und Betriebe dabei unterstützen, die 
wirtschaftlichen Herausforderungen in einem sich verän-
dernden Umfeld zu meistern und ihre starke Stellung im 
nationalen und im internationalen Wettbewerb auch in den 
nächsten Jahren zu behaupten und auszubauen. Die Strate-
gie soll dazu beitragen, dass der Mittelstand auch in kon-
junkturellen Schwächephasen robust und der Stützpfeiler 
der Wirtschaft bleibt, der er immer war. Sie enthält Maß-
nahmen, die kurzfristig greifen, aber auch solche, die lang-
fristig die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands sichern 
helfen. Dabei setzen wir vor allem auf klare, konsistente und 
stabile Rahmenbedingungen, ergänzt durch passende För-
derung. Denn es ist eines der Grundprinzipien der Sozialen 
Marktwirtschaft, dass der Staat die Rahmenbedingungen 
setzt, in das Marktgeschehen aber möglichst wenig eingreift. 
Damit geben wir den Unternehmen Flexibilität, Freiheit 
und Sicherheit, damit sie für die Zukunft gut gerüstet sind 
und ihre innovative Kraft optimal entfalten können.


Die Eckpunkte der vorliegenden Strategie haben wir am 
29. August 2019 vorgelegt und mit Unternehmerinnen, Un -
ternehmern und den wesentlichen Akteuren u. a. im Rah-
men einer Mittelstandsreise diskutiert. Für die wertvollen 
Anregungen und Hinweise zu den Eckpunkten danken wir 
allen Beteiligten. Vieles davon ist in die vorliegende Mittel-
standsstrategie eingeflossen.


Nun geht es darum, die Maßnahmen zügig umzusetzen. 
Ein zelne in den Eckpunkten enthaltene Maßnahmen sind 
bereits auf den Weg gebracht: Das Dritte Bürokratieentlas-
tungsgesetz konnte zwischenzeitlich im Bundeskabinett be -
schlossen, die Rückkehr zur Meisterpflicht in zwölf Ge  werken 
und die steuerliche Förderung energetischer Gebäude-
sanierungsmaßnahmen politisch vereinbart werden. Auch 
bei der steuerlichen Absetzbarkeit der Ausgaben für Auf-
tragsforschung beim Auftraggeber zeichnet sich eine mit-
telstandsfreundliche Lösung ab. Weitere Vorhaben, die im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie liegen, werden wir kurzfristig angehen.


Es gibt aber auch Politikbereiche, die von sehr großer Bedeu-
tung für den Mittelstand sind, aber in den unmittelbaren 
Zuständigkeitsbereich anderer Ressorts fallen. Da ein wett-
bewerbsfähiger und erfolgreicher Mittelstand im Interesse 
aller ist, setzen wir auf die Kooperationsbereitschaft der 
fachlich zuständigen Ressorts, um die aufgeführten, für den 
Mittelstand notwendigen Maßnahmen umzusetzen. Dabei 
geht es unter anderem um eine umfassende Unterneh mens-
teuerreform, Entlastungen bei den Sozialabgaben sowie 
die rechtsverbindliche Vereinbarung eines Sozial abgaben-
deckels bei 40 Prozent, die Flexibilisierung des Arbeits-
marktes und weitere Maßnahmen zum Abbau unnötiger 
Bürokratie. Für den Mittelstand ist es wichtig, dass diese 
Maßnahmen zügig umgesetzt und die notwendigen gesetz-
geberischen Prozesse eingeleitet werden. Wir werden hierfür 
Eckpunkte für die erforderlichen Gesetzespakete formulieren, 
die Grundlage der anstehenden Verhandlungen sein werden.


Diese Mittelstandsstrategie hat das Ziel, dass der Mittel-
stand auch in den nächsten Jahren erfolgreich bleibt. Die 
Maßnahmen für diese Strategie orientieren sich daher nicht 
nur an der aktuellen politischen Konstellation. Entschei-
dend ist vielmehr, was gut, wichtig und richtig für den Mit-
telstand in Deutschland ist.
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I. Rahmenbedingungen verbessern


Umfassende Unternehmensteuerreform


Damit Deutschland als Wirtschaftsstandort attraktiv bleibt, 
bedarf es einer umfassenden Unternehmensteuerreform, 
welche die steuerlichen Rahmenbedingungen insbesondere 
für den Mittelstand verbessert. Deshalb werden wir uns für 
eine Reform einsetzen, die u. a. nachfolgende Maßnahmen 
enthält.


Der Solidaritätszuschlag muss in absehbarer Zeit ganz abge-
schafft werden. Ein erster Schritt ist der Gesetzentwurf zur 
Rückführung des Solidaritätszuschlags, der sich aktuell im 
parlamentarischen Verfahren befindet. In diesem Gesetz-
gebungsverfahren ist uns wichtig, dass die vorgesehene 
Freigrenze durch einen Freibetrag ersetzt wird, damit alle 
Zahler des Solidaritätszuschlags, auch der Mittelstand, 
kurzfristig zumindest teilweise entlastet werden. Zudem 
ist ein verbindliches Datum für das vollständige Auslaufen 
des Solidaritätszuschlags – auch für Kapitalgesellschaften – 
festzulegen.


Wir setzen uns dafür ein, dass der Mittelstand bei Steuern, Abgaben und Bürokratie entlastet wird. Zudem müssen wir 
arbeitsrechtliche Regelungen flexibler gestalten, leistungsfähige Infrastrukturen aufbauen sowie eine sichere und 
bezahlbare Energieversorgung gewährleisten. Genauso wichtig ist die Schaffung eines investitions- und innovations-
freundlichen Umfelds, das Flexibilität ermöglicht, Forschung honoriert und die Digitalisierung in die Breite des 
Mittel stands trägt.


1. Steuerstandort Deutschland stärken


Wir wollen die steuerliche Attraktivität Deutschlands und 
damit die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft 
im internationalen Umfeld – insbesondere auch vor dem 
Hintergrund der Steuerreformen in den USA, Großbritan-
nien und Frankreich – für die Zukunft sichern. Erforderlich 
sind daher stärkere steuerliche Anreize für private Investiti-
onen, Wachstum und Beschäftigung. Für mehr Planungssi-
cherheit muss der steuerpolitische Grundsatz „keine Steu-
ererhöhungen“ gelten: Mit einem „Steuerdeckel“ wollen wir 
sicherstellen, dass die Steuerbelastung von Personenunter-
nehmen auf maximal 45 Prozent begrenzt wird. Eine Subs-
tanzbesteuerung lehnen wir ab, insbesondere eine Wieder-
erhebung der Vermögensteuer. Zur Sicherung von 
Unternehmensnachfolgen bedarf es mittelstandsfreund-
licher Regelungen bei der Erbschaftsteuer.


getty
Classen Rafael / EyeEm
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derzeit verstreicht. Die Unternehmen erhalten dadurch 
mehr Rechtssicherheit, müssen weniger Nachzahlungszin-
sen leisten und werden von Bürokratiekosten entlastet. Die 
von den Länderfinanzverwaltungen vorgenommenen 
Betriebsprüfungen sollen zeitnäher erfolgen. Hierfür 
müssen Bund und Länder gemeinsame Lösungen für die 
Praxis erarbeiten.


Wir setzen uns dafür ein, dass insbesondere die Verbesse-
rungen für Personenunternehmen zügig von der Koalition 
beschlossen und umgesetzt werden. Im Hinblick auf die 
angestrebte Deckelung der Steuerbelastung auf einbehal-
tene Unternehmensgewinne bei 25 Prozent werden wir mit 
allen Beteiligten unter Einbeziehung von Finanzwissen-
schaft, Parlament und Unternehmen die konkrete Ausge-
staltung erörtern und festlegen.


Steuermonitoring


Um Entwicklungen der Unternehmensbesteuerung weltweit 
im Blick zu behalten und die Steuerstandortattraktivität 
Deutschlands im internationalen Vergleich besser einord-
nen zu können, wollen wir ein regelmäßiges Steuermoni-
toring einführen. Dieses Monitoring soll zugleich sicher-
stellen, dass auf Entwicklungen im Ausland, welche die 
Wettbewerbsfähigkeit des Steuerstandorts Deutschland 
betreffen, rechtzeitig reagiert werden kann.


2.  Sozialabgaben deckeln, Beiträge zur  
Arbeitslosenversicherung senken


Auch bei den Sozialabgaben sind Entlastungen für den Mit-
telstand erforderlich. Die Sozialabgabenquote liegt derzeit 
für die Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversi-
cherung zusammengenommen bei knapp 40 Prozent. Nach 
aktueller Sachlage wird die Marke von 40 Prozent voraus-
sichtlich spätestens 2024 überschritten und der Gesamt-
beitragssatz weiter ansteigen.


Deckelung der Sozialabgaben bei 40 Prozent


Wir machen uns für eine rechtlich verbindliche Deckelung 
der Sozialabgaben bei 40 Prozent stark. Im Interesse von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern müssen die Sozialabga-
ben bei unter 40 Prozent stabilisiert werden. Hierzu werden 
wir uns dafür einsetzen, dass ein entsprechender Sozialab-
gabendeckel im Grundgesetz verankert wird.


Kernpunkt einer umfassenden Unternehmensteuerreform 
muss sein, die Steuerbelastung auf einbehaltene Unter-
nehmensgewinne auf 25 Prozent zu senken. Dieses Ziel 
wird für Personenunternehmen erreicht durch Verbesse-
rungen und Entlastungen bei der Thesaurierungsbegünsti-
gung im Einkommensteuergesetz und ergänzend durch 
Einführung eines Optionsmodells, das wahlweise den 
Wechsel zur Körperschaftsbesteuerung zulässt. Mit diesen 
Maßnahmen schaffen wir die Möglichkeit einer rechts-
formneutralen Besteuerung.


Ein zentrales Element der Entlastung ist die Verbesserung 
der Gewerbesteueranrechnung bei der Einkommensteuer 
und – für Kapitalgesellschaften – deren Einführung auch 
bei der Körperschaftsteuer; ergänzend könnte der aktuell 
geltende Körperschaftsteuersatz von 15 Prozent moderat 
abgesenkt werden. Zudem sind eine schrittweise Reduzie-
rung der substanzbesteuernden gewerbesteuerlichen Hin-
zurechnungen mit dem Ziel ihrer Abschaffung, eine Ver-
besserung der Abschreibungsbedingungen (u. a. für digitale 
Innovationsgüter) und eine Anhebung der Abschreibungs-
grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter notwendig. 
Bisher können diese bis zu 800 Euro sofort abgeschrieben 
werden. Eine Anhebung der Grenze auf 1.000 Euro und die 
damit einhergehende Abschaffung des Sammelpostens 
erhöhen die Liquidität der Unternehmen und entlasten 
gleichzeitig von Bürokratiekosten.


Die zunehmende Internationalisierung von mittelständi-
schen Unternehmen muss durch eine Modernisierung der 
Hinzurechnungsbesteuerung begleitet werden. Ein auslän-
discher Niedrigsteuersatz von 25 Prozent ist nicht mehr 
zeitgemäß. Auch die Ausgestaltung der Wegzugsbesteue-
rung im Außensteuerrecht wird immer relevanter und ist 
an die Realitäten in mittelständischen Familienunterneh-
men anzupassen, insbesondere durch Verbesserungen bei 
den Ausnahmeregelungen, Verringerung der bürokratischen 
Belastungen und Vermeidung von Doppelbesteuerung.


Die aktuellen steuerlichen Zinssätze belasten in dem anhal-
tenden Niedrigzinsumfeld die mittelständischen Unterneh-
men. Die Finanzverwaltung erhebt für Steuernachzahlungen 
6 Prozent pro Jahr, also deutlich mehr als im Geschäftsver-
kehr gegenwärtig üblich. Hierdurch hat der Staat allein be -
zogen auf Betriebsprüfungen für das Jahr 2017 ca. 2,9 Mil-
liar den Euro eingenommen. Wir setzen uns deshalb für 
mindestens eine Halbierung der steuerlichen Zinssätze auf 
3 Prozent pro Jahr ein, um den Mittelstand zu entlasten.


Für Unternehmen ist es wichtig, dass zwischen den jeweili-
gen Steuerjahren und deren Prüfungen weniger Zeit als 
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Senkung der Beiträge zur Arbeitslosen versicherung


Die großen Reserven in der Arbeitslosenversicherung müs-
sen für eine weitere Absenkung des Beitragssatzes zur 
Arbeitslosenversicherung genutzt werden. Trotz der zum  
1. Januar 2019 erfolgten Absenkung des Beitragssatzes für 
die Arbeitslosenversicherung auf 2,5 Prozent wird die Rück-
lage der Bundesagentur für Arbeit weiter anwachsen. Des-
halb ist eine moderate Abschmelzung der Rücklage durch 
eine Absenkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversi-
cherung auf 2,2 Prozent möglich, ohne das Prinzip der Vor-
sorge aufzuweichen.


Gesamtsozialversicherungsbericht


Um die Entwicklung des Gesamtbeitragssatzes zu beobach-
ten und damit rechtzeitig auf ein drohendes Überschreiten 
reagieren zu können, soll als begleitende Maßnahme ein jähr-
licher Gesamtsozialversicherungsbericht – in Anlehnung 
an den Rentenversicherungsbericht – vorgesehen werden.


3. Bürokratieabbau vorantreiben


Mittelständische Unternehmen und Betriebe werden durch 
unnötige Bürokratie besonders stark belastet. Die Reduzie-
rung von bürokratischen Lasten ist eine Daueraufgabe, der 
die gesamte Bundesregierung verpflichtet sein muss.


Drittes Bürokratieentlastungsgesetz


Mit dem Regierungsentwurf für ein Drittes Bürokratie-
entlastungsgesetz, der am 18. September 2019 vom Bun-
deskabinett beschlossen wurde, haben wir einen weiteren 
Schritt beim Bürokratieabbau gemacht und eine Ankün di-
gung aus den Eckpunkten der Mittelstandsstrategie erfüllt. 
Die dort verankerten Maßnahmen haben ein Entlastungs-
volumen von rund 1,1 Milliarden Euro und werden Unter-
nehmen in ihrem Alltag spürbar entlasten.


Kernstück des Regierungsentwurfs für ein Drittes Bürokra-
tieentlastungsgesetz sind Erleichterungen bei der Archivie-
rung von elektronisch gespeicherten Steuerunterlagen 
(fünf Jahre nach Systemwechsel oder Datenauslagerung 
muss künftig nur noch ein Datenträger mit den gespeicher-
ten Steuerunterlagen vorgehalten werden), die Einführung 
der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, digi -
tale Alternativen zu den Meldescheinen in Papierform im 
Hotelgewerbe und die vierteljährliche statt monatliche 
Umsatzsteuervoranmeldung in den ersten beiden Jahren 
nach Gründung.


Darüber hinaus enthält das Dritte Bürokratieentlastungsge-
setz ein Maßnahmenbündel zur Entlastung sowohl der 
Wirtschaft als auch der Bürgerinnen und Bürger, u. a. die An  -
he bung der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmergrenze 
von 17.500 auf 22.000 Euro, die Anhebung der Arbeitslohn-
grenzen bei kurzfristiger Beschäftigung, die Pauschalierung 
der Lohnsteuer für beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer 
und der Wegfall der Anmeldepflicht zur Unfallversicherung 
für Unternehmer, die eine Gewerbeanzeige erstattet haben.


Weitere Bürokratieentlastungen


Es ist wichtig, rasch weitere Entlastungen bei der Bürokratie 
auf den Weg zu bringen. Deshalb werden wir nach Verab-
schie dung des Dritten Bürokratieentlastungsgesetzes im 
Deutschen Bundestag mit den Arbeiten an weiteren Büro-
kratieentlastungen beginnen.


Zentrale Anliegen der Wirtschaft sind weiterhin eine Ver-
kürzung der Aufbewahrungsfristen für Unterlagen im 
Handels- und Steuerrecht von zehn auf fünf Jahre, die 
Anhebung der Umsatzgrenze der Ist-Besteuerung von 
500.000 auf 600.000 Euro im Umsatzsteuergesetz sowie eine 
weiter verbesserte Nutzung der Möglichkeiten der Digitali-
sierung, insbesondere auch bei Erklärungspflichten zur 
Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer, um weitere 
Entlastungen im steuerlichen Bereich zu erwirken.


Auch Mindestlohndokumentationspflichten müssen ent-
bürokratisiert und an die Realität angepasst werden. Hier wer-
den wir uns für eine generelle Absenkung der Entgeltschwelle 
in der Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung 
von derzeit rund 2.900 auf 2.000 Euro brutto einsetzen.


Eine weitere wesentliche Maßnahme sollten Entlastungen 
bei Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung sein. Auf 
nationaler Ebene werden wir uns weiter dafür einsetzen, dass 
die Schwelle für die Bestellung eines betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten von 20 auf mindestens 50 Beschäftigte 
angehoben wird. Hierdurch würden mehr als 100.000 kleine 
Unternehmen und Betriebe von der Pflicht zur Benennung 
eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten befreit.


Darüber hinaus setzen wir uns für eine Überarbeitung der 
Datenschutzgrundverordnung auf europäischer Ebene ein, 
bei der die Belange des Mittelstands besonders berücksich-
tigt werden.


Viele Mittelständler hoffen über diese Maßnahmen hinaus 
auf Entlastungen von Bürokratie in ihrem Geschäftsalltag. 
Besonders belastend wirkt sich dabei der sog. Erfüllungsauf-
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EU-Staaten zu liefern, wenn sie deren Informationen als 
öffentlich zugänglich ohnehin erhalten.


Ein Unternehmensstrafrecht ist für eine angemessene, 
verhältnismäßige Sanktionierung von Unternehmen weder 
geboten noch erforderlich und deshalb abzulehnen.


Onlinezugangsgesetz (OZG)


Kleine und mittlere Unternehmen sind auf eine möglichst 
unkomplizierte Einreichung von Anträgen und Meldungen 
an Behörden angewiesen. Wir machen uns deshalb für eine 
zügige Digitalisierung von Verwaltungsleistungen für die 
Wirtschaft stark. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass 
durchgehende digitale Lösungen erfolgen. Mit dem Online-
zugangsgesetz hat sich die Bundesregierung verpflichtet, bis 
spätestens zum Ablauf des Jahres 2022 alle Leistungen der 
öffentlichen Verwaltung auch online anzubieten.


Eine gerade für mittelständische Unternehmen wichtige 
Vereinfachung bietet die Schaffung eines Basisregisters für 
Unternehmensstammdaten in Verbindung mit einer bun des-
einheitlichen Wirtschaftsnummer. Durch dieses Basisregister 
kann das Once-only-Prinzip, nach dem Unternehmen z. B. 
ihre Stammdaten nur in einem Register hinterlegen müssen, 
umgesetzt werden. Weitere Meldungen an andere Behörden 
können dann unterbleiben. Eine Umsetzung werden wir 
zeitnah angehen.


Zügigere Planungs- und Genehmigungsverfahren


Die Bundesregierung hat bereits Maßnahmen zur Beschleu-
nigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren auf 
den Weg gebracht (z. B. Netzausausbaubeschleunigungsge-
setz 2.0, Planungsbeschleunigungsgesetz 2018, Strukturstär-
kungsgesetz mit verkürztem gerichtlichen Instanzenzug für 
dort konkret benannte Projekte). Dennoch werden wir Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren auf zusätzliche 
Beschleunigungspotenziale überprüfen.


Weitere, noch zu prüfende Beschleunigungsmöglichkeiten 
bestehen beispielsweise in einer schlankeren Vorhabenge-
nehmigung, bei der das Raumordnungsverfahren in Einzel-
fällen in das Planfeststellungsverfahren integriert wird, einer 
Verkürzung des gerichtlichen Instanzenzugs in weiteren 
Ein zelfällen durch Festlegung oberer Gerichte als Eingangs-
instanz und einer Erleichterung des Wissenstransfers von 
Umweltdaten und Kartierungen bei Planfeststellungsver-
fahren.


wand aus. Er kommt zu den Kosten aus der Befolgung von 
Informations- und Dokumentationspflichten hinzu, die 
sich immer noch auf knapp 40 Milliarden Euro jährlich 
belaufen. Wir werden im Dialog mit Mittelständlern, Grün-
dern und den Ländern diejenigen Regelungen ermitteln, 
deren Befolgung mit Blick auf den Erfüllungsaufwand als 
besonders bürokratisch und belastend empfunden werden. 
Geeignete Vorschläge für Entlastungsmaßnahmen wollen 
wir auf den Weg bringen und umsetzen.


A1-Bescheinigung


Wir setzen uns dafür ein, die bürokratischen Belastungen 
bei der Entsendung von Arbeitnehmern in das EU-Ausland 
zu verringern. Dies gilt insbesondere für die sog. „A1-Beschei-
nigung“ bei Dienstreisen und Entsendungen. Auf eine zeit-
liche Schwelle, unterhalb derer generell keine A1-Beschei-
nigung bei Entsendungen und Dienstreisen ins EU-Ausland 
erforderlich ist, werden wir bei der Wiederaufnahme der 
Verhandlungen zur Änderung der zugrundeliegenden 
EU-Ver    ordnungen hinwirken.


Wir werden mit unseren europäischen Partnern und den 
betroffenen Ressorts zusammenarbeiten, um mit den wich-
tigsten Zielländern mittelstandsfreundliche Vereinbarungen 
zu schließen, die den Einsatz von Mitarbeitern im EU-Aus-
land erleichtern.


Verhältnismäßige Offenlegungspflichten, kein  
Unternehmensstrafrecht


Eine nationale Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle, 
die über die EU-Richtlinie zur Anzeigepflicht für internatio-
nale Steuergestaltungsmodelle hinausgeht, lehnen wir ab. 
Rein nationale Steuergestaltungen sind der Finanzverwaltung 
in der Regel bekannt, sodass eine Meldepflicht nur zusätzli-
chen Erfüllungsaufwand der Wirtschaft verursachen würde.


Eine Pflicht zur Veröffentlichung von sensiblen Unterneh-
mensdaten durch ein öffentliches Country-by-Country 
Reporting auf EU-Ebene lehnen wir ab. Ein öffentliches 
Reporting würde deutsche Unternehmen im internationa-
len Wettbewerb benachteiligen. Zudem würde das von der 
OECD entwickelte und bereits bewährte System infrage 
gestellt. Der Austausch der bislang nicht öffentlichen Län-
derberichte zwischen den Finanzbehörden der Teilnehmer-
staaten findet derzeit OECD-weit, d. h. auch mit Drittstaa-
ten, statt. Für diese wäre im Fall eines öffentlichen Reportings 
keine Notwendigkeit mehr gegeben, Informationen an 
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Mittelstandsbelange auf EU-Ebene


Auf EU-Ebene fordern wir die Schaffung eines neuen politi-
schen Rahmens für mittelständische Unternehmen, auf-
bauend auf dem Small Business Act aus dem Jahr 2008 und 
den bisher gewonnenen Erkenntnissen. Wir begrüßen daher, 
dass die neue EU-Kommission eine „EU SME-Strategy“ 
angekündigt hat. Wir werden uns im Rahmen des SME-En-
voy-Netzwerks aktiv in die Erarbeitung dieser Strategie ein-
bringen.


Bei EU-Rechtsakten setzen wir uns für eine stärkere Berück-
sichtigung der Belange von kleinen und mittleren Unterneh-
men ein. Dazu gehört auch die konsequente Anwendung 
des Prinzips Think Small First – „Vorfahrt für KMU“ – bei 
allen EU-Legislativvorhaben.


Wir begrüßen, dass sich die Europäischen Kommission zum 
„One in, one out“-Prinzip bekennt. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass dieses Prinzip nun auch in der Praxis umge-
setzt wird. Konkret: Wenn durch neue Regelungen zusätzli-
che fortlaufende Belastungen der Wirtschaft entstehen, 
müssen an anderer Stelle – ohne Beeinträchtigung beste-
hender Schutzstandards – im gleichen Maße unnötige fort-
laufende Belastungen abgebaut werden. Auch achten wir 
darauf, dass in der nationalen Gesetzgebung europäisches 
Recht 1:1 umgesetzt wird.


4. Arbeitsmarkt flexibilisieren


Mittelständische Unternehmen müssen flexibel auf wech-
selnde Auftragslagen reagieren können. Damit die Betriebe 
ausreichend Spielräume haben, um Beschäftigung langfris-
tig zu sichern, werden wir uns für flexiblere arbeitsrechtli-
che Regelungen einsetzen.


Minijob-Grenze


Wir setzen uns dafür ein, die Minijob-Grenze von 450 Euro 
im Monat zu dynamisieren, indem wir diese an die allge-
meine Lohnentwicklung koppeln. Mit einer einmaligen 
Anhebung und anschließend jährlichen Anpassung an die 
allgemeine Lohnentwicklung möchten wir Arbeitsanreize 
stärken. Denn mit steigenden Löhnen wächst dann auch 
die Minijob-Grenze an, so dass die vereinbarte Arbeitszeit 
nicht reduziert werden muss, sondern konstant bleiben 
kann.


Arbeitszeitgesetz


Das Arbeitszeitgesetz mit seinen täglichen Höchs t arbeits-
zeiten ist in einer modernen, digitalen Arbeitswelt nicht 
mehr zeitgemäß. Unternehmen, Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer wollen flexibler arbeiten. Es ist deshalb erfor-
derlich, das Arbeitszeitgesetz zu reformieren und dabei die 
Spielräume des EU-Rechts zu nutzen. Deshalb wollen wir 
anstelle der täglichen eine wöchentliche Höchstarbeitszeit 
festlegen. Die entsprechende Regelung soll für tarifgebun-
dene und tarifungebundene Unternehmen gelten.


Auftraggeberhaftung


Der Auftraggeber haftet aktuell nach dem Mindestlohnge-
setz verschuldensunabhängig für die Zahlung des Mindest-
lohns an die Beschäftigten seiner Auftragnehmer und über 
sämtliche Subunternehmerebenen. Die Beauftragung von 
Subunternehmen kann daher erhebliche Haftungsrisiken 
aus Mindestlohnansprüchen für Vertragsverhältnisse mit 
sich bringen, die dem Einflussbereich des Auftraggebers 
entzogen sind. Um uns auf die Problemfälle konzentrieren 
zu können, werden wir uns dafür einsetzen, dass die Auf-
traggeberhaftung beim Mindestlohn auf die erste Stufe 
des Nachunternehmers und missbrauchsanfällige Branchen 
begrenzt wird.


Keine Einschränkungen von befristeten Beschäftigungen


Die im Koalitionsvertrag geplante Beschränkung der sach-
grundlosen Befristung von Arbeitsverträgen muss auf den 
Prüfstand gestellt werden. Gerade in Zeiten, in denen das 
wirtschaftliche Umfeld schwieriger wird, brauchen Unter-
nehmen Flexibilität. Sollte das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales auf den im Koalitionsvertrag vereinbarten Ein-
schränkungen befristeter Beschäftigung bestehen, müssen 
hierbei für die öffentliche Hand die gleichen Regeln gelten 
wie für die Privatwirtschaft. Das eigentliche Befristungspro-
blem liegt nicht in der Privatwirtschaft, sondern im öffent-
lichen Dienst.


Arbeitnehmerüberlassung


Wir sehen die Digitalisierung als Chance für den Mittelstand 
in Deutschland und begrüßen neue Arbeitsmodelle wie die 
projektbezogene Tätigkeit im IT-, Beratungs- und For-
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Wir werden das Investitionsklima durch regulatorische 
Erleichterungen für kooperativen Netzausbau im Zuge der 
Novellierung des Telekommunikationsgesetzes verbessern. 
Zudem stellen wir zusätzliche Fördermittel (insbesondere 
auch für Gewerbegebiete) aus dem rund 9 Milliarden Euro 
umfassenden Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“ bereit. 
Das Sondervermögen wird zu 70 Prozent in den Gigabit-
netzausbau insbesondere in ländlichen Regionen fließen, 
die verbleibenden 30 Prozent sind für den Digitalpakt 
Schule vorgesehen.


Im Mobilfunk werden wir den Ausbau eines zuverlässigen 
LTE-Mobilfunks in allen Regionen forcieren und Deutsch-
land zum Leitmarkt für 5G machen. Die abgeschlossene 
Frequenzauktion und die damit verbundenen Versorgungs-
auflagen sind hierfür ein wichtiger Schritt. Mit einer Gesamt-
strategie „Mobilfunk“ werden wir weitere wirkungsvolle 
Schritte folgen lassen, etwa durch Frequenzverlängerungen 
in Verbindung mit entsprechenden Versorgungszusagen, 
spezifische Fördermaßnahmen, Weiße-Flecken-Auktionen 
und auch die Einrichtung einer Mobilfunkinfrastrukturge-
sellschaft des Bundes zur Schließung verbleibender weißer 
Flecken.


Dateninfrastruktur


Wir unterstützen den Aufbau einer sicheren, souveränen 
Dateninfrastruktur in Deutschland und Europa, in den auch 
Cloud-Anbieter aus dem Mittelstand eingebunden werden 
sollen. Damit können mittelständischen Unternehmen ver-
trauenswürdige und sichere Cloud-Lösungen sowie eine 
breite Datengrundlage angeboten werden.


So schaffen wir die Voraussetzung, dass Mittelständlerinnen 
und Mittelständler sowohl von den Effizienz- und Wettbe-
werbsvorteilen durch Cloud-Nutzung profitieren, als auch 
mit großen Datenmengen selbst Algorithmen (weiter-)ent-
wickeln und nutzen und dadurch innovative Produkte und 
Geschäftsmodelle entstehen können. Eine solche Dateninfra-
struktur unterstützt den Mittelstand auch bei der Etablierung 
erfolgreicher digitaler Plattformen.


6. Energie- und Klimapolitik


Eine sichere und bezahlbare Energieversorgung ist eine 
wesentliche Voraussetzung für das reibungslose Funktio-
nieren und für den Erhalt der internationalen Wettbe-


schungsbereich. Dabei müssen wir sicherstellen, dass die 
gesetzlichen Vorgaben des Arbeitnehmerüberlassungsge-
setzes ausreichend Raum und Rechtssicherheit für die 
Besonderheiten projektbasierter Arbeit in diesen Bereichen 
lassen. Die Erfahrungen der Unternehmen müssen in der 
für 2020 vorgesehenen Evaluation des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes berücksichtigt werden. Wo nötig, muss 
nachgesteuert werden.


5.  Leistungsfähige Infrastrukturen aus- und  
aufbauen


Die gesamte Wirtschaft benötigt zuverlässige und leistungs-
fähige Infrastrukturen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.


Verkehrswege


Eine moderne, effiziente und leistungsfähige Verkehrs-
infrastruktur ist eine zentrale Grundlage für die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und somit für 
Wachstum und Wohlstand in diesem Land. Deshalb hat der 
zukunftsorientierte Ausbau der Verkehrs- und Transport-
infrastruktur für die Bundesregierung eine hohe Priorität. 
Dies umfasst sowohl die Optimierung der Bestandsnetze 
als auch Aus- und Neubauprojekte im Bereich der Verkehrs-
träger Straße, Schiene und Wasserstraße und im Flugver-
kehr. Kernanliegen ist die Beseitigung von Engpässen auf 
Hauptachsen und in wichtigen Verkehrsknoten.


Wir wollen die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass die großen Chancen digitaler Innovationen 
im Verkehrssektor optimal genutzt werden können. Daher 
unterstützen wir die Digitalisierung der Verkehrsinfrastruk-
tur bei allen Verkehrsträgern.


Breitband und Mobilfunk


Eine leistungsfähige Breitband- und Mobilfunkversorgung 
ist für den Mittelstand von elementarer Bedeutung. Es müs-
sen rasch die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden, dass mittelständische Unternehmen in 
allen Regionen in Deutschland in gleicher Weise von der 
Digitalisierung profitieren können. Deshalb werden wir den 
möglichst flächendeckenden Ausbau zukunftsfester Giga-
bitnetze bis zum Jahr 2025 unterstützen und auf Beschleu-
nigungen hinwirken.
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werbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Gerade der Mittelstand 
wird durch hohe Energiekosten belastet. Wir werden daher 
auch zukünftig bei allen Maßnahmen in der Energie- und 
Klimapolitik die besonderen Belange des Mittelstands 
berücksichtigen.


Bei den Verhandlungen im Kabinettausschuss Klimaschutz 
am 20. September 2019 wurde auch die besondere Kosten-
belastung des Mittelstands im Blick behalten. Um die CO2-
Ein sparziele des Klimaschutzplans 2050 zu erreichen, hat 
der Kabinettausschuss Klimaschutz die Eckpunkte für das 
Klimaschutzprogramm 2030 festgelegt. Diese setzen hin-
sichtlich der konkreten CO2-Reduktion auf zwei Elemente: 
einerseits Förderprogramme und Anreize und andererseits 
ein nationales Emissionshandelssystem (nEHS) für die 
Bereiche Verkehr und Wärme.


Im nEHS soll zunächst ein Festpreissystem eingeführt wer-
den, bei dem Zertifikate auf der vorgelagerten Handelsebene 
an die Unternehmen verkauft werden, die Heiz- und Kraft-
stoffe in Verkehr bringen. Teilnehmer am nEHS sind die 
Inverkehrbringer oder Lieferanten der Heiz- und Kraftstoffe.


Gleichzeitig wird eine Handelsplattform aufgebaut, die eine 
Auktionierung der Zertifikate und den Handel ermöglicht.


CO2-Bepreisung


Mit Blick auf eine wirtschaftsfreundliche Lösung wurde ein 
moderater Einstiegspreis für CO2-Emissionen von 10 Euro 
je t CO2 im Jahr 2021 gewählt, der bis zum Jahr 2025 gestaf-
felt auf 35 Euro je t CO2 ansteigt (2022: 20 Euro; 2023: 25 Euro; 
2024: 30 Euro). Ab 2026 wird eine maximale Emissionsmenge 
festgelegt, die von Jahr zu Jahr geringer wird. 2026 beginnt 
die Auktionierung der Zertifikate. Sie erfolgt in einem Korri-
dor zwischen einem Mindestpreis von 35 Euro je t CO2 und 
einem Höchstpreis von 60 Euro je t CO2.


Im Jahr 2025 wird festgelegt, inwieweit Mindest- und Höchs t-
preise für die Zeit ab 2027 sinnvoll und erforderlich sind.


Die zeitliche Staffelung bei der CO2-Bepreisung gibt Pla-
nungs sicherheit und erlaubt insbesondere den mittelstän-
dischen Unternehmen einen geordneten Transformations-
prozess.


Senkung der Stromkosten durch Senkung der EEG-Umlage


Zeitgleich mit dem Einstieg in die CO2-Bepreisung werden 
Bürger und Wirtschaft beim Strompreis entlastet, indem 
die EEG-Umlage sowie gegebenenfalls andere staatlich 
induzierte Preis bestandteile (Netzentgelte, Umlagen und 
Abgaben) schrittweise aus den Bepreisungseinnahmen 
bezahlt werden.


Durch die Reduzierung der EEG-Umlage werden besonders 
Familien und kleine mittelständische Unternehmen entlastet. 
Steigen die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, wird der 
Strompreis entlang des Bepreisungspfads weiter gesenkt. 
Damit werden auch Anreize für eine zunehmende Elektrifi-
zierung gesetzt und die sektorübergreifende Energiewende 
vorangetrieben.


Die weiteren Maßnahmen aus dem Klimaschutzprogramm, 
die dazu führen könnten, dass Preisbestandteile des Stroms 
steigen, wird die Bundesregierung in einer Schrittfolge um -
setzen, die sicherstellt, dass die Strompreissenkung erhalten 
bleibt. Die Strompreiskompensation im EU-Emissionshandel 
wird fortgeführt.


Förderung des Umstiegs auf elektromobile Pkw –  
Verlängerung der Dienstwagenregelung


Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung der Elektromo-
bilität wird u. a. die Dienstwagenregelung für die Nutzung 
eines batterieelektrischen Fahrzeuges oder eines Plug-in-
Hyb rid-Fahrzeuges bis 2030 verlängert. Die Dienstwagen-
steuer soll zukünftig darüber hinaus für reine Elektrofahr-
zeuge bis zu einem Preis von 40.000 Euro von 0,5 auf 0,25 
Prozent abgesenkt werden. Zudem wird die Steuerbefreiung 
nach § 3d Kraftfahrzeugsteuergesetz bis zum 31. Dezember 
2025 verlängert. Die auf 10 Jahre befristete Dauer der Steu-
erbefreiung wird bis längstens 31. Dezember 2030 begrenzt. 
In einem weiteren Schritt ist geplant, die bislang von Bund 
und Herstellern getragene Kaufprämie ab 2021 für Pkw mit 
Elektro-, Hybrid- und Wasserstoff-/Brennstoffzellenantrieb 
zu verlängern und für Autos unter 40.000 Euro anzuheben. 
Damit erhalten gerade mittelständische Betriebe Anreize, 
auf Elektrofahrzeuge umzusteigen.


CO2-arme Lkw in den Verkehr bringen


Die Bundesregierung wird die Anschaffung von Lkw mit 
alternativen, klimaschonenden Antrieben einschließlich 
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nehmen auch in Zeiten dauerhaft niedriger Zinsen ein wir-
kungsvolles Finanzierungsförderangebot zur Verfügung 
steht. Die Diskussionen auf europäischer und nationaler 
Ebene zu „Sustainable Finance“ begleiten wir eng mit dem 
Ziel, diese gewinnbringend für den deutschen Mittelstand 
einsetzen zu können.


Beibehaltung des KMU-Faktors bei Basel IV


Um den Zugang mittelständischer Unternehmen zur Kre-
ditfinanzierung auch mit der Umsetzung von „Basel IV“ zu 
erhalten, ist die Beibehaltung des KMU-Faktors, der durch 
eine risikoadäquate Eigenmittelunterlegung unter „Basel 
III“ einen erleichterten Kreditzugang für kleine und mitt-
lere Unternehmen ermöglicht, von essenzieller Bedeutung. 
Um eine restriktivere Vergabe von Krediten durch Banken 
zu vermeiden, werden wir uns auf nationaler und europäi-
scher Ebene mit Nachdruck für die Beibehaltung des KMU-
Fak tors einsetzen.


Weiterentwicklung und Stärkung von Finanzierungs-
instrumenten


Deutschland ist bei der Frühphasenfinanzierung innova-
tiver Start-ups gut aufgestellt. Unsere erfolgreichen Instru-
mente zur Finanzierung von Gründungen setzen wir daher 
fort – wie z. B. den High-Tech Gründerfonds, EXIST und 
INVEST. Im Programm EXIST werden wir ab dem Jahr 2020 
weitere Impulse für die Gründung wissenschaftsbasierter 
Start-ups setzen.


Unsere Finanzierungsangebote müssen insbesondere mit 
Blick auf die Wachstumsphase weiterentwickelt werden – 
denn wenn Unternehmen schnell skalieren wollen, um im 
internationalen Wettbewerb mithalten zu können, mangelt 
es ihnen häufig an ausreichendem Kapital. Deshalb arbeiten 
wir bereits daran, dass sich die KfW Capital noch stärker im 
Bereich der Wachstumsfinanzierung engagiert.


Damit sich institutionelle Investoren wie Versicherungen 
oder Stiftungen stärker am deutschen Wagniskapitalmarkt 
beteiligen können, prüfen wir die Entwicklung eines geeigne-
ten Anreizmodells. Zudem wollen wir langfristig orientierte 
Privatinvestoren in die Finanzierung von zukunftsorien-
tierten und häufig sehr kapitalintensiven Deep-Tech-Vor-
haben einbinden.


Wasserstofftechnologien unterstützen und den Ausbau einer 
bedarfsgerechten Tank- und Ladeinfrastruktur fördern. 
Ziel ist es, dass bis 2030 etwa ein Drittel der Fahrleistung im 
schweren Straßengüterverkehr elektrisch oder auf Basis 
strombasierter Kraftstoffe sein wird. Zur Förderung des 
Lade infrastrukturausbaus legt die Bundesregierung noch in 
diesem Jahr den Masterplan Ladeinfrastruktur vor. Zudem 
werden eine CO2-Differenzierung der Lkw-Maut zugunsten 
klimaschonender Antriebe und die notwendige Novelle der 
Eurovignetten-Richtlinie vorangetrieben. Die Bundesregie-
rung wird einen ab 2023 wirksamen CO2-Aufschlag auf die 
Lkw-Maut unter Ausnutzung des rechtlichen Spielraums 
einführen. Auch diese Maßnahme gibt Anreize gerade für 
den Mittelstand, auf klimaschonende Antriebsarten umzu-
steigen.


Energetische Gebäudesanierung


Der Gebäudesektor ist für 14 Prozent der gesamten CO2-
Emis sionen in Deutschland unmittelbar verantwortlich. Zen-
trale Maßnahme zur CO2-Reduktion im Gebäudesektor ist 
die Einführung einer steuerlichen Förderung für die ener -
getische Sanierung selbstgenutzten Eigentums ab 2020 in 
Ergänzung zur bereits existierenden Förderung. Die steuer-
liche Förderung soll eine Minderung der Steuerschuld über 
drei Jahre mit einem Fördersatz von einheitlich 20 Prozent 
der Investitionskosten ermöglichen. Damit steht eine Alter-
native zu den bisherigen Förderangeboten für Einzelmaß-
nahmen zur Verfügung. In der bisherigen Förderung durch 
das CO2-Gebäudesanierungsprogramm oder das Marktanreiz-
 programm, die in der neu konzipierten Bundesförderung für 
effiziente Gebäude zusammengefasst sind, wird die Förde-
rung für Einzelmaßnahmen zukünftig um 10 Prozent erhöht.


Von den beschlossenen Fördermaßnahmen werden auch 
mittelständische Unternehmen – insbesondere das Hand-
werk – profitieren.


7. Mittelstandsfinanzierung


Mittelständische Unternehmen brauchen auch künftig ein 
ausreichendes Kreditangebot zu angemessenen Konditio-
nen. Dabei profitieren Mittelständlerinnen und Mittel-
ständler von dem bewährten Dreiklang aus Privatbanken, 
öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten und Genossen-
schaftsbanken. Hinzu kommen die Angebote der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) und der Bürgschaftsbanken. 
Wir werden dafür sorgen, dass mittelständischen Unter-
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„Klima-Offensive Mittelstand“ der KfW


Die deutschen Klimaschutzziele erfordern einen tiefgrei-
fenden Transformationsprozess, in dem der deutsche Mit-
telstand eine Schlüsselrolle spielen wird. Durch frühzeitige 
Ausrichtung auf die Nachhaltigkeitsanforderungen der 
Zukunft kann er seine Vorreiterrolle ausbauen und gleich-
zeitig zur klimapolitischen Zielerreichung beitragen. Die 
EU-Taxonomie wird für den Finanzsektor künftig festlegen, 
welche finanzierten Aktivitäten als „Environmentally Sus-
tainable“ gelten. Die „Klima-Offensive Mittelstand“ der KfW 
wird die entsprechenden EU-Taxonomie-Kriterien als För-
derkriterien nutzen, um den deutschen Mittelstand auf dem 
Weg zu mehr Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz zu 
unterstützen. Das neue KfW-Förderprogramm soll zinsgüns-
tige Kredite und „Klimazuschüsse“ bis zu 100 Millionen 
Euro pro Jahr anbieten, um über einen Investitionszeitraum 
von drei Jahren ein Investitionsvolumen von bis zu 10 Milli-
arden Euro allein im deutschen Mittelstand zu mobilisieren.


Verbesserung steuerrechtlicher Rahmenbedingungen  
bei Wagniskapital


Damit der Standort Deutschland für Wagniskapitalfonds 
international wieder attraktiv wird, wollen wir den steuer-
rechtlichen Rahmen für Wagniskapitalinvestitionen verbes-
sern. So kann die Befreiung der Verwaltungsdienstleistun-
gen bei Wagniskapitalfonds von der Umsatzsteuer einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten. Darüber hinaus muss die 
Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen aus Streubesitz 
unbedingt erhalten werden. Diese ist entscheidend, um die 
Finanzierung von zukunftsorientierten, innovativen Unter-
nehmen zu sichern und Deutschland als Standort für Wag-
niskapital und für Business Angels zu stärken. Denn private 
Investoren, insbesondere Business Angels, geben innovativen 
Start-ups eine wichtige Anschubfinanzierung, beteiligen 
sich aber häufig mit nur sehr geringen Anteilen an der neu 
gegründeten Gesellschaft.


8. Unternehmertum stärken


Deutschland braucht mehr Gründergeist, damit wir auch in 
Zukunft auf der Basis neuer Unternehmen mit innovativen 
Produkten oder Dienstleistungen die wirtschaftliche Dyna-
mik in Deutschland stärken. Zudem muss der Zugang mittel-
ständischer Unternehmen – auch von Start-ups – zu öffent-
lichen Aufträgen erleichtert werden.


Gründungsoffensive


Mit der Ende 2018 gestarteten Gründungsoffensive „GO!“ 
arbeiten wir gemeinsam mit der Wirtschaft dafür, Menschen 
zu ermutigen, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen 
und ein eigenes Unternehmen zu gründen. Unser Ziel ist es, 
den rückläufigen Trend der Neugründungen umzukehren. 
Ein wichtiger Aspekt unserer Gründungsoffensive ist die 
Stärkung der Wertschätzung der Leistungen, die erfolgrei-
che Gründerinnen und Gründer sowie ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter tagtäglich erbringen. Damit Gründun-
gen einfacher werden, setzen wir uns dafür ein, Hemmnisse 
und bürokratische Hürden auf dem Weg in die Selbständig-
keit weiter zu reduzieren. Deshalb wollen wir z. B. durch 
die Gründerplattform digitales Gründen sowie die digitale 
Gründungsfinanzierung voranbringen.


Frauen gründen heute immer noch deutlich seltener als 
Männer. Mit unserer bundesweiten Initiative „FRAUEN 
unternehmen“ wollen wir daher Mädchen und junge 
Frauen über Vorbilder zur beruflichen Selbständigkeit 
ermutigen. Mit den bundesweiten Projektpartnern unseres 
Initiativkreises „Unternehmergeist in die Schulen“ möchten 
wir auch schon bei jungen Menschen frühzeitig den Unter-
nehmergeist wecken.


Die in den nächsten Jahren anstehenden Unternehmens-
nachfolgen sind eine große Herausforderung für den Mit-
telstand. Mit der am 30. August 2019 gestarteten neuen Ini-
tiative „Unternehmensnachfolge – aus der Praxis für die 
Praxis“ wollen wir Modellprojekte und innovative Ansätze 
wie Praxisdialoge, Nachfolgemoderatoren oder -coaches 
sowie Netzwerke wirtschaftsnaher Einrichtungen fördern.


Zugang zu öffentlichen Aufträgen


Wir haben bereits verschiedene vergaberechtliche Instru-
mente eingeführt, die den teils hoch spezialisierten und 
innovativen kleinen und mittleren Unternehmen den 
Zugang zu öffentlichen Aufträgen erleichtern sollen. Rege-
lungen wie das Gebot, Aufträge in mittelstandsgerechte 
Lose aufzuteilen, aber auch die seit der Vergaberechtsmo-
dernisierung 2016 deutlich erweiterten Möglichkeiten, 
innovative, soziale oder umweltbezogene Kriterien bei der 
Vergabeentscheidung zu berücksichtigen, dienen diesem 
Ziel. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Möglich-
keiten in der Praxis künftig noch stärker genutzt werden.







17


II.  Fachkräfte gewinnen, ausbilden und 
qualifizieren


schnellere und effizientere Verfahren zur Anerkennung von 
im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen und den Aus-
bau der Angebote zum Spracherwerb im In- und Ausland.


Wir entwickeln gemeinsam mit der Wirtschaft und der Bun-
desagentur für Arbeit Pilotprojekte zur gezielten Gewinnung 
von Fachkräften aus Drittstaaten. Durch die Pilotprojekte 
wollen wir Rekrutierungswege erproben und optimieren. 
Die Projekte umfassen verschiedene Stufen des Zuwande-
rungsprozesses – von der Bedarfsidentifikation über die 
Vermittlung bis hin zur Arbeitsmarktintegration.


Darüber hinaus öffnen wir unser Markterschließungspro-
gramm für den Bereich der Fachkräftegewinnung aus dem 
Ausland. Hierbei ist es unser Ziel, einen niedrigschwelligen 
Prozess zur Fachkräfteeinwanderung mit unmittelbarer 
Einbindung der Wirtschaft zu entwickeln.


Wir setzen uns dafür ein, ausländischen Fachkräften den 
Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt durch eine stärkere 
Bündelung der Behördengänge (One-Stop-Shop) zu erleich-
tern.


Mehr als sechs von zehn Betrieben sehen den Fachkräftemangel als ihr größtes Geschäftsrisiko – insbesondere kleinere 
und mittlere Unternehmen sind betroffen. Wir halten es für unabdingbar, den Mittelstand bei der Gewinnung, Ausbil-
dung und Qualifizierung von Fachkräften zu unterstützen.


Fachkräfteeinwanderungsgesetz


Wir brauchen mehr qualifizierte Fachkräfte auch aus dem 
Ausland. Dies gilt nicht nur für Akademiker, sondern auch 
für Fachkräfte mit beruflicher Qualifikation. Meilenstein 
der Fachkräftepolitik in dieser Legislaturperiode ist das zum 
1. März 2020 in Kraft tretende Fachkräfteeinwanderungsge-
setz, das Deutschland für internationale Fachkräfte attrak-
tiver macht. Wir haben erreicht, dass der Zugang zum 
Arbeitsmarkt für ausländische Fachkräfte mit beruflicher 
Qualifikation erleichtert wird.


Aktive Fachkräftegewinnung


Eine rein rechtliche Verbesserung des Zugangs für qualifi-
zierte Fachkräfte aus dem Ausland reicht allerdings nicht 
aus. Wir werden aktiver als bisher auf ausländische Fach-
kräfte zugehen und für unser Land und die guten Perspek-
tiven bei uns werben – z. B. im Rahmen der Dachmarke 
„Make it in Germany“. Dies ist eine Aufgabe für die gesamte 
Bundesregierung. Es geht u. a. um schlankere Visa-Verfahren, 
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Flexible Rente


Aufgrund der demografischen Entwicklung werden nicht 
nur Arbeitskräfte, sondern auch Einnahmen in den Sozial-
versicherungen fehlen – diese Entwicklung wird sich in den 
kommenden Jahren noch verstärken. Damit ältere Arbeits-
kräfte länger im Erwerbsleben bleiben können, werden wir 
uns dafür einsetzen, mit der flexiblen Rente den Übergang 
zwischen Erwerbsleben und Rente weiter zu verbessern.


Wir wollen die bisherigen starren Vorgaben zu Alters- und 
Hinzuverdienstgrenzen bei der Rente (Regelaltersgrenze, 
Abschläge bei vorgezogenem Rentenbeginn) durch ein fle-
xibles Renteneintrittsfenster ersetzen. Ab dem Alter von 
63 Jahren sollen Erwerbstätige selbst entscheiden, wann sie 
in Rente gehen möchten. Dabei setzen wir auf positive An -
reize. Eine längere Erwerbsphase soll mit Zuschlägen auf die 
Rente honoriert werden. Eine Anrechnung von Erwerbsein-
kommen auf die Rente soll es nicht mehr geben.


Mitarbeiterkapitalbeteiligungen


Mitarbeiterkapitalbeteiligungen sind gerade für den Mittel-
stand ein wichtiges Instrument der Fachkräftegewinnung 
und ihrer Bindung an das Unternehmen. Deshalb treten wir 
für eine Stärkung der Rahmenbedingungen für Mitarbeiter-
kapitalbeteiligungen ein. Dazu zählt insbesondere die längst 
überfällige Anpassung des Steuerfreibetrages. Wir über-
prüfen auch die Rahmenbedingungen für Start-up-Unter-
nehmen, die besonders auf Mitarbeiterbeteiligungen als 
Instrument der Fachkräftegewinnung angewiesen sind.


Modernisierung der Aus- und Fortbildungsordnungen


Unser Ziel ist, das inländische Fachkräftepotenzial stärker 
auszuschöpfen, die Attraktivität der dualen Berufsausbil-
dung zu steigern und deren Gleichwertigkeit mit der akade-
mischen Bildung zu betonen.


Gemeinsam mit der Wirtschaft und unter Beteiligung der 
Sozialpartner passen wir die Ausbildungsordnungen in 
über 300 Berufen kontinuierlich an die Erfordernisse in den 
Betrieben an. Derzeit laufen die Modernisierungsverfahren 
u. a. für die 19 Berufe des Bauhauptgewerbes und für die  
vier Berufe des Elektrohandwerks. Gleiches gilt für die 
Modernisierung und den Neuerlass von Meisterprüfungs-
verordnungen und Fortbildungsordnungen.


Stärkung der Meisterpflicht


Damit das Handwerk im Hinblick auf seine Innovationsfä-
higkeit, Leistungsfähigkeit und Bedeutung für die duale 
Berufsbildung gestärkt wird, bereiten wir einen Gesetzent-
wurf vor, der für zwölf Berufe die Rückkehr zur Meister-
pflicht vorsieht.


Die Wiedereinführung der Meisterpflicht soll folgende Ziele 
erreichen: Schutz der besonders wichtigen Gemeinschafts-
güter Leben und Gesundheit bei gefahrgeneigten Handwer-
ken, Schutz von Kulturgütern und immateriellem Kulturerbe 
sowie Sicherstellung des Wissenstransfers und der Wissens-
erhaltung in den betroffenen Handwerken. Das Gesetz soll 
Anfang 2020 in Kraft treten.
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III.  Mittelstand bei Innovation und  
Digitalisierung unterstützen


verbessert. In der IGF könnten etwa durch die gezielte Ein-
beziehung junger Unternehmen und die noch bessere Ver-
breitung der Forschungsergebnisse weitere Innovations-
impulse gesetzt werden. Ab Anfang 2020 wird das ZIM die 
Bedürfnisse inno vativer Unternehmen noch passgenauer 
adressieren. Darüber hinaus erweitern wir den innovations-
politischen Fokus auf die Unterstützung nichttechnischer 
Innovationen. Noch in diesem Jahr soll dazu die Pilotför-
derung des Innovations programms für Geschäftsmodelle 
und Pionierlösungen (IGP) starten. Damit werden unter 
anderem Zielgruppen wie ambitionierte Start-ups und die 
Kultur- und Kreativwirtschaft noch besser adressiert. 
Begleitet wird die Transfer initia  tive von einer bundes-
weiten Roadshow, um den Mittelstand über passgenaue 
Angebote im Förderinstrumentarium für seine spezifi-
schen Bedarfe zu informieren und mehr Innovationen zu 
ermöglichen.


Um die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands weiter auszubauen, müssen Innovationen vorangetrieben und die 
Chancen der Digitalisierung konsequent genutzt werden. Die Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Dienstleis-
tungen auf der Basis innovativer Querschnitts- und „Gamechanger“-Technologien wie z. B. Künstliche Intelligenz (KI), 
Blockchain oder Biotech sowie weiterer digitaler Innovationen erfordert Investitionen in technologisches und organi-
satorisches Know-how mit entsprechend hohem Kapitalbedarf. Nur mit mehr Innovationen und zunehmender Digita-
lisierung wird der Mittelstand zukunftsfähig bleiben und sich schnell an neue Marktgegebenheiten und -chancen 
anpassen. Der jahrelange Trend der sinkenden Innovatorenquote (Anteil der Unternehmen, die in den vergangenen drei 
Jahren eine Innovation umgesetzt haben) muss umgekehrt werden. Ziel ist es, die Innovatorenquote auf 40 Prozent im 
Jahr 2025 zu steigern.


Transferinitiative


Der industrielle Mittelstand ist dabei von zentraler Bedeu-
tung; er steht daher auch im Fokus der Transferinitiative. 
Sie baut auf der Konzeption „von der Idee zum Markterfolg“ 
auf, die themen- und technologieoffen mittelständischen 
Unternehmen in allen Phasen des Innovationsprozesses 
passgenaue Unterstützung gewährt, und verfolgt das Ziel, 
noch mehr Ideen und Innovationserfolge zu generieren. In 
einer Dialogreihe mit allen relevanten Akteuren werden 
Ansätze erarbeitet, wie das bestehende Instrumentarium 
zur Förderung des Wissens- und Technologietransfers noch 
weiter optimiert werden kann.


Die erfolgreichen Innovationsförderprogramme Zentrales 
Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) und Industri-
elle Gemeinschaftsforschung (IGF) werden noch weiter 
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Anschauungs- und Erprobungsmöglichkeiten werden 
kleine und mittlere Unternehmen praxisnah bei Indus-
trie-4.0-Anwendungen unterstützt.


Die Kompetenzzentren werden zusätzliche Transferleistungs-
angebote für das Themenfeld KI entwickeln, etwa ein bun-
desweites Netzwerk von speziellen „KI-Trainern“. Zu den 
wesentlichen Aufgaben der KI-Trainer gehört, Mittelstand 
und Handwerk für die technologischen und wirtschaftlichen 
Möglichkeiten der KI zu sensibilisieren, über Chancen und 
Herausforderungen der KI zu informieren sowie Unterneh-
mer und Handwerker bei der Umsetzung konkreter KI-An-
wendungen zu unterstützen. 


Zudem werden die Zentren künftig vermehrt die Fähigkeiten 
des Mittelstands stärken, sich besser zu vernetzen, um neue 
Technologien wie KI schneller und besser in Organisation, 
Produktion und Arbeitsgestaltung zu integrieren.


„Digitalagentur“


Um die Vernetzungs- und Digitalisierungsprozesse in allen 
Sektoren und Regionen voranzutreiben und auch den 
Breitbandausbau vor Ort zu beschleunigen, wollen wir 
Digitalkompetenzen auf Behördenseite bündeln („Digital-
agentur“). Deutschland ist gefordert, seine digitale Kompe-
tenz auf nationaler und internationaler Ebene institutionell 
zu stärken. Mit einer neuen Einrichtung für Digitalisierung 
und Vernetzung wollen wir eine „Kompetenz- und Service-
einrichtung“ der Bundesregierung schaffen, die mit Blick 
fürs Ganze Digitalisierungsprozesse kontinuierlich analy-
siert und Lösungen identifiziert (Think Tank). Zudem soll 
diese Einrichtung die Aufgabe haben, Strategien mitzuent-
wickeln, Modellvorhaben zu unterstützen sowie mit einem 
umfassenden Anwender- und Nutzerdialog die gesellschaft-
liche Akzeptanz digitaler Dienste zu steigern.


Zudem sollen Digitalisierungs- und Vernetzungsprozesse 
im Mittelstand flankiert und transparent dargestellt wer-
den. Dabei kann eine neue Einrichtung für Digitalisierung 
und Vernetzung die Arbeit von Mittelstand Digital und der 
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren ergänzen und unter-
stützen (zentrale Anlauf- und Informationsstelle für den 
Mittelstand, zentraler Ansprechpartner im internationalen 
Bereich, Monitoring von Förderprogrammen und Digital 
Innovation Hubs supranationaler Organisationen, Best-
Prac tice-Beispiele etc.).


Agentur für Sprunginnovationen


Aufgabe der geplanten Agentur für Sprunginnovationen 
mit Sitz in Leipzig wird es sein, bahnbrechend neue Inno-
vationen in den Markt zu bringen. Mit ihrer innovativen 
Konzeption und den Möglichkeiten flexiblen und schnellen 
Handelns wird sie themen- und technologieoffen die Ent-
wicklung innovativer Ideen und deren Transfer in die Pra-
xis verstärken. Diesem Ziel dient auch die stärkere Vernet-
zung digitaler Start-ups mit dem etablierten Mittelstand, 
etwa im Rahmen der Digital Hub Initiative.


Steuerliche Forschungsförderung


Mit der Forschungsförderung setzen wir ein starkes Signal 
für eine innovative Wirtschaft in Deutschland. Ziel sind 
mehr Forschung und Innovationen und damit mehr Wett-
bewerbs fähigkeit besonders im Mittelstand. Die steuer-
liche Forschungsförderung kommt 2020. Es handelt sich 
um ein eigenständiges steuerliches Nebengesetz zum Ein-
kommensteuer- und Körperschaftsteuergesetz, mit dem 
die privatwirtschaftliche Forschung und Entwicklung 
(Grundlagenforschung, industrielle Forschung, experimen-
telle Entwicklungen) gefördert wird. Die Zulage kann 
grundsätzlich neben der Projektförderung gewährt werden 
(allerdings keine Doppelförderung). Die Zulage setzt bei 
den Personalausgaben für Forschung und Entwicklung an. 
Das Volumen der geplanten Förderung liegt bei ca. 1,15 
Milliarden Euro 2021; danach jährlich stetig ansteigend 
auf ca. 1,34 Milliarden Euro im Jahr 2024.


Wir werden uns auch für eine mittelstandsfreundliche 
Lösung bei der Auftragsforschung einsetzen, damit der 
Auftraggeber seine entsprechenden Ausgaben geltend 
machen kann.


Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren


Mithilfe des bundesweiten Netzwerks aus 26 Mittelstand 
4.0-Kompetenzzentren unterstützen wir den Mittelstand 
auf dem Weg in das digitale Zeitalter. Die Kompetenzzent-
ren stellen ein wissenschaftlich unterstütztes, kostenfreies 
und auf kleine und mittlere Unternehmen sowie Handwerks-
betriebe zugeschnittenes Angebot bereit. Sie vernetzen die 
Unternehmen untereinander, unterstützen den Wissens- 
und Technologietransfer in die Unternehmen und stellen 
darüber hinaus die erlangten Erkenntnisse einer Vielzahl 
anderer Unternehmen zur Verfügung. Durch konkrete 
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schaftliche Anwendung bringen. Dafür haben wir eine 
Reihe von Maßnahmen gestartet. Eine davon ist der sog. 
„KI-Innovationswettbewerb“, der auch den Mittelstand 
adressiert und darauf abzielt, wichtige KI-Kompetenzen im 
eigenen Unternehmen aufzubauen und erforderliche Koope-
rationen einzugehen. Am 19. September 2019 wurden die 
Gewinner des KI-Innovationswettbewerbs ausgezeichnet 
und erhalten nun die Chance, ihr Vorhaben im Rahmen 
einer geförderten dreijährigen Umsetzungsphase ab 2020 
zu realisieren.


Darüber hinaus werden die zwölf Hubs unserer Digital Hub 
Initiative seit September 2019 bei der Inanspruchnahme 
von KI-Beratungsleistungen in Form von Workshops oder 
sonstigen Informationsangeboten gefördert. Auf diese 
Weise sollen die Digital Hubs ebenso wie deren Start-ups 
bei der Anwendung von KI unterstützt werden.


Datenökonomie und Wettbewerbsrahmen


Wir werden uns für eine mittelstandsgerechte Datenökono-
mie einsetzen und das Wettbewerbsrecht modernisieren. 
Mit dem GWB-Digitalisierungsgesetz, der geplanten Novel-
lierung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 
werden wir die Stellung kleiner und mittlerer Unterneh-
men im Wettbewerb mit größeren Digitalunternehmen 
und Plattformen stärken und Kooperationen insbesondere 
im Digitalbereich spürbar erleichtern. Denn in Zeiten von 
massivem internationalem, teils verzerrtem Wettbewerb ist 
es gerade für kleine und mittlere Unternehmen wichtig, 
dass sie Synergien mit anderen Unternehmen nutzen und 
kooperieren oder sich auch zusammenschließen können. 
Wir werden die Aufgreifschwelle der Fusionskontrolle 
anheben, um die Zahl der beim Bundeskartellamt anzumel-
denden Zusammenschlüsse zu senken und so den Mittel-
stand zu entlasten. Daneben werden wir die Missbrauchs-
aufsicht schärfen, um in Zeiten der Datenökonomie vor 
allem kleinen und mittleren Unternehmen besseren Markt-
zugang zu ermöglichen. Dies gilt insbesondere für den 
Zugang zu Daten bei gemeinsamer Wertschöpfung mit grö-
ßeren Unternehmen.


Darüber hinaus haben wir am 30. September 2019 einen 
Workshop mit Wirtschaftsverbänden und Datenschutzauf-
sichtsbehörden zum Thema „KI und Datenschutz in der 
unternehmerischen Anwendung“ durchgeführt. Damit soll 
auch für mittelständische Unternehmen Klarheit über den 
datenschutzrechtlichen Rahmen geschaffen und die Anwen-
dung von KI-Systemen rechtssicher möglich werden.


IT-Sicherheit


IT-Sicherheit geht alle Unternehmen an. Die Initiative 
„IT-Sicherheit in der Wirtschaft“ fördert Projekte, die kon-
krete, praxisnahe und kostenfreie Unterstützungs-, Sensibi-
lisierungs- und Qualifikationsangebote für kleine und mitt-
lere Unternehmen erarbeiten.


Wir schaffen eine Transferstelle „IT-Sicherheit in der 
Wirtschaft“. Sie bündelt vorhandene Unterstützungsange-
bote (z. B. Webseitenchecks, Handlungsleitfäden, Schulungs- 
und Lehrmaterialien), bereitet sie didaktisch, praxisnah und 
verständlich auf und erleichtert Unternehmen so das Auf-
finden der jeweils passenden Angebote. Zur Ergänzung des 
kostenfreien Angebots der Transferstelle fördern wir bedarfs-
gerecht Projekte, die für den Mittelstand weitere Unterstüt-
zungsleistungen zum sicheren Einsatz digitalisierter Prozesse 
und Geschäftsmodelle erarbeiten.


Investitionszuschussprogramm


Erforderlich sind stärkere Anreize für mehr Investitionen in 
digitale Technologien und digitales Know-how. Ab 2020 
starten wir das neue Investitionszuschussprogramm „Digital 
jetzt – Investitionsförderung für KMU“. Es unterstützt 
kleine und mittlere Unternehmen sowie Handwerksbetriebe 
mit 3 bis 499 Mitarbeitern in zwei Modulen: erstens bei 
Investitionen in digitale Technologien, insbesondere Hard- 
und Software, sowie zweitens bei Investitionen in die Quali-
fizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Digital-
themen. Ziel des Programms ist, die Digitalisierung der 
Geschäftsprozesse zu fördern und den kleinen und mittle-
ren Unternehmen neue Geschäftsmodelle zugänglich zu 
machen. Außerdem sollen die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter befähigt werden, die Chancen der Digitalisierung zu 
erkennen, zu bewerten und neue Investitionen im Unter-
nehmen anzustoßen.


Im Rahmen dieses Zuschussprogramms wird es auch eine 
zusätzliche Förderung für Investitionen in strukturschwa-
chen Regionen geben.


KI-Technologien


Unser Ziel ist, Deutschland und Europa zu einem führenden 
Standort für die Entwicklung und die Anwendung von 
KI-Tech  nologien zu machen. Hierbei ist zentral, dass auch 
mittelständische Unternehmen KI schneller in die wirt-







22 MITTELSTANDSSTRATEGIE


Qualitätsinfrastruktur, Normen und Standards


Wir werden unsere Qualitätsinfrastruktur stärken und mit 
Blick auf Innovationen sowie neue digitale Technologien und 
Prozesse weiterentwickeln, denn mittelständische Unter-
nehmen profitieren von der Digitalisierung der Qualitäts-
infrastruktur in besonderer Weise.


Die Mitwirkung von kleinen und mittleren Unternehmen 
an der Entwicklung nationaler, europäischer und globaler 
Normen und Standards muss erleichtert werden. Hierfür 
werden wir uns intensiv mit dem Mittelstand und auch 
dem Handwerk austauschen. In einem ersten Schritt wer-
den wir kleine und mittlere Unternehmen, die erstmals 
(oder vor mehr als drei Jahren) an nationalen oder interna-
tionalen Normungsgremien teilnehmen (oder teilgenom-
men haben), mit bis zu 70-prozentiger Bezuschussung von 
Reisekosten, Teilnahmegebühren u. a. bei der aktiven Teil-
nahme an nationalen oder internationalen Gremien mit 
Delegationsprinzip (z. B. DIN, CEN/CENELEC, ISO, IEC) 
unterstützen.


Um die Digitalisierung für den Mittelstand erschwinglich 
und nutzbar zu machen, ist ein breiter Einsatz von einheit-
lichen IKT-Standards erforderlich. Damit befördern wir 
vom Mittelstand entwickelte innovative Angebote, die auch 
dazu beitragen sollen, die starke Dominanz von einzelnen 
Großkonzernen bei Plattformen und digitalen Technologien 
abzuschwächen.


Durch einen stärkeren Rückgriff auf Akkreditierung und 
Zertifizierung zur Sicherstellung der Qualität „Made in 
Germany“ sollen Unternehmen bei der raschen Markt-
durchdringung von Innovationen unterstützt werden. Der 
Zugang zu internationalen Märkten wird durch den Abbau 
technischer Handelshemmnisse gefördert.


ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit


Der ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit steht jetzt 
auch Gründerinnen und Gründern mit einer Marktpräsenz 
von unter zwei Jahren sowie innovativen Unternehmen zur 
Verfügung. Damit können technologieaffine Unternehmen 
bereits ab dem ersten Tag bei ihrer Digitalisierung und Inno -
vationstätigkeit finanziell unterstützt werden.


Reallabore-Initiative


Mit der Reallabore-Initiative unterstützen wir mittelstän-
dische Unternehmen dabei, ihre innovativen Geschäftsmo-
delle und Technologien in Deutschland zu erproben und 
umzusetzen. Dabei geht es unter anderem um den Einsatz 
von Experimentierklauseln, die in Gesetzen und Verordnun-
gen für mehr Flexibilität für Innovationen sorgen.


Außerdem stärken wir den Austausch der Unternehmen 
mit Wissenschaft und Verwaltungen im Reallabore-Netz-
werk und stellen praktische Informationen und Best-Prac-
tice-Beispiele in einem Reallabore-Handbuch bereit. Wir 
begleiten und unterstützen konkrete Projekte und starten 
dazu im Herbst 2019 einen Ideenwettbewerb.
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IV.  Mittelstand in den Regionen  
unterstützen


Mit einer investitionsfreundlicheren Regulierung, einer auf 
Gigabitnetze fokussierten Förderung und einem breiten 
Maßnahmenbündel im Bereich des Mobilfunks (Versor-
gungsauflagen, Beschleunigung von Genehmigungsproze-
duren, Bereitstellung von Mobilfunkstandorten, Förder-
maßnahmen etc.) werden wir dafür Sorge tragen, dass 
Investitions-, Wachstums- und Innovationspotenziale der 
Digitalisierung für alle mittelständischen Unternehmen 
nutzbar gemacht werden können.


Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen


Mit dem Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen werden 
wir bis zu 14 Milliarden Euro für bedeutende Investitionen 
von Ländern und Gemeinden zur Verfügung stellen, um die 
Braunkohleregionen nachhaltig weiterzuentwickeln, einen 
erfolgreichen Strukturwandel zu vollziehen und wirtschaft-
lich starke Standorte mit wettbewerbsfähigen mittelständi-
schen Unternehmen aufzubauen.


Der Bund wird darüber hinaus im Rahmen eigener Zustän-
digkeit zusätzliche Maßnahmen (z. B. Infrastrukturausbau, 
Ansiedlung von Forschungsinstituten und Bundeseinrich-
tungen) für die Kohleregionen mit einem Volumen von bis 


Wir haben das Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland zu erreichen. Dazu benötigen wir einen 
starken, regional verwurzelten Mittelstand, der Einkommen und Arbeitsplätze vor Ort sichert und schafft.


Gesamtdeutsches Fördersystem für strukturschwache 
Regionen


Aufbauend auf der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) wird am  
1. Januar 2020 das gesamtdeutsche Fördersystem für struk-
turschwache Regionen in Kraft treten.


Bislang auf Ostdeutschland beschränkte Förderprogramme 
werden weitergeführt und bundesweit auf alle struktur-
schwachen Regionen ausgeweitet. Zudem erhalten bundes-
weit angebotene Programme zur Innovationsförderung, 
Digitalisierung, Fachkräfteentwicklung oder zum Ausbau 
der regionalen Infrastruktur besondere Förderkonditionen, 
mit denen die wirtschaftliche Entwicklung der struktur-
schwachen Regionen gezielt unterstützt wird. Ostdeutsch-
land profitiert hiervon aufgrund seiner nahezu flächende-
ckenden Strukturschwäche weiterhin in besonderer Weise.


Breitband und Mobilfunk in der Fläche


Von einem raschen Ausbau leistungsfähiger Breitband- und 
Mobilfunkinfrastrukturen in der Fläche werden gerade auch 
strukturschwache Regionen profitieren.
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zu 26 Milliarden Euro vornehmen. Davon profitiert auch 
der Mittelstand in den Regionen. In den Kohleregionen wird 
dadurch die Voraussetzung zur Modernisierung der Wirt-
schaftsstrukturen geschaffen.


Das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen wurde am  
28. August 2019 vom Bundeskabinett beschlossen und soll 
bereits Anfang 2020 in Kraft treten. Zudem plant der Bund, 
ein neues Programm aufzulegen, mit dem die Braunkohle-
reviere zu bundesweiten Modellregionen einer treibhaus-
gasneutralen, ressourceneffizienten und nachhaltigen Ent-
wicklung gemacht werden.
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V.  Neue Märkte im In- und Ausland  
erschließen


Gleiche Wettbewerbsbedingungen


Um neue Märkte zu erschließen, ist der deutsche Mittel-
stand auf offene Märkte, regelbasierten Handel und ein 
„Level Playing Field“ angewiesen. Dafür tritt die Bundesre-
gierung im Rahmen der Koordinierung der EU-Handelspoli-
tik kontinuierlich auf allen Ebenen ein. 


Wir setzen uns auf internationaler Ebene u. a. für einheitliche 
Finanzierungsstandards sowie für den Zugang europäischer 
Unternehmen zu öffentlichen Aufträgen in Drittstaaten ein. 
In der EU haben wir eine Initiative zur grundlegenden 
Reform der OECD-Finanzierungsstandards mit initiiert und 
maßgeblich vorangetrieben. Wir setzen uns gemeinsam mit 
der EU für globale Regeln ein, um ein Level Playing Field 
für alle Exportnationen zu schaffen.


Wir unterstützen die EU in ihren Bestrebungen für die 
Reform der WTO, auch mit dem Ziel, sie für neue Themen 
(z. B. digitaler Handel) zukunftsfest aufzustellen. Die Bun-


Wir unterstützen mittelständische Unternehmen dabei, neue Märkte im In- und Ausland zu erschließen. Die Stärke 
der deutschen Wirtschaft mit ihrer international herausragenden Industrie beruht auf dem Miteinander von erfolgrei-
chen mittelständischen Unternehmen und Großunternehmen in hocheffizienten, präzise getakteten globalen Wert-
schöpfungsketten.


Industriestrategie in Deutschland und Europa


Ziel der Nationalen Industriestrategie 2030 ist es, die Wett-
bewerbsfähigkeit der Industrieunternehmen in Deutsch-
land nachhaltig zu stärken. Besondere Aufmerksamkeit 
erfährt dabei der industrielle Mittelstand, der für die Wett-
bewerbsfähigkeit Deutschlands unverzichtbar ist. Zentrale 
Handlungsfelder der Strategie sind die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen, die Stärkung von Schlüsseltechnolo-
gien und die Erhaltung der technologischen Souveränität. 
Zu den Akzenten gehören leistungsfähige Netzwerk- und 
Clusterstrukturen und der beschleunigte Transfer von For-
schungsergebnissen in mittelständische Unternehmen.


Begleitend setzt sich die Bundesregierung auf europäischer 
Ebene für die Entwicklung einer umfassenden und langfris-
tig angelegten europäischen Industriestrategie mit kon-
kreten Maßnahmen ein.
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Darüber hinaus werden die Markterschließungs-,  Auslands-
messe- und Managerfortbildungsprogramme ausgebaut. 
Über das Programm „Junge und innovative Unternehmen“ 
führen wir Start-ups an den Exportmarkt heran.


Mit der vereinfachten Absicherung kleinvolumiger Export-
geschäfte haben wir zuletzt die Finanzierungsinstrumente 
wesentlich verbessert. Weitere Produktentwicklungen sind 
in Prüfung, beispielsweise die Absicherung von „Shopping 
Lines“ für große Auslandskunden, damit diese insbesondere 
auch bei kleinen und mittleren deutschen Unternehmen 
Lieferungen und Leistungen einkaufen können. Zudem sol-
len kleine und mittlere Unternehmen noch stärker in 
geeignete strategische Auslandsprojekte eingebunden 
werden.


Wirtschaftsnetzwerke


Mit dem Wirtschaftsnetzwerk Afrika stellen wir künftig 
ein neues Maßnahmenbündel bereit, um die deutsche Wirt-
schaft beim Markteintritt in die Chancenregion Afrika pass-
genau zu flankieren. Das Paket beinhaltet eine verstärkte 
AHK-/GTAI-Präsenz (Äthiopien und Côte d‘Ivoire), den Aus-
bau des Markterschließungs- und Auslandsmesseprogramms 
sowie eine gezielte Ansprache, Beratung und Begleitung 
von Unternehmen. Dafür stellen wir „Afrika-Part ner“ zur 
Verfügung, die mittelständische Projekte in Afrika begleiten 
und passende Förderangebote identifizieren. Um das Wirt-
schaftsnetzwerk bedarfsgerecht zu gestalten, arbeiten wir 
eng mit den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft 
und anderen relevanten Akteuren der Außenwirtschafts-
förderung zusammen.


Zur gezielten Förderung der Internationalisierungsaktivitä-
ten von Start-ups und jungen Unternehmen wollen wir den 
„German Accelerator“ insbesondere in Asien weiter aus-
bauen. Die Mentoren des German Accelerator unterstützen 
Start-ups bei ihren mehrmonatigen Aufenthalten an den 
Standorten Silicon Valley, New York, Boston und Singapur 
(z. B. beim Zugang zu lokalen Netzwerken, bei der Kunden- 
und Partnerakquise oder bei der Standorterweiterung).


desregierung setzt sich nachdrücklich dafür ein, in diesem 
Kontext auch die spezifische Situation von kleinen und mit  t-
leren Unternehmen stärker als bisher zu berücksichtigen.


Um ausländische Märkte transparenter und zugänglicher 
zu machen, bringen wir uns außerdem aktiv in die EU-Ver-
handlungen über ambitionierte Handels- und Investitions-
abkommen mit strategisch wichtigen Partnern ein, zuletzt 
etwa mit Japan, Mercosur, Singapur und Vietnam. Die Bun-
desregierung setzt sich hier regelmäßig für ambitionierte 
Ergebnisse ein, die zu konkreten, substanziellen Vorteilen 
insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen führen.


Wir haben uns auf EU-Ebene zum Ziel gesetzt, dass die tat-
sächliche Nutzung präferentieller Handelsabkommen durch 
kleine und mittlere Unternehmen verbessert wird und die 
Nutzungsrate durch den Mittelstand mittelfristig bei min-
destens 85 Prozent liegt. Dazu werden wir die Zusammen-
arbeit auf europäischer Ebene stärken, mit den anderen 
EU-Mitgliedstaaten Best-Practice-Beispiele erarbeiten und 
den gegenseitigen Erfahrungsaustausch fördern.


Im Rahmen der EU-Marktzugangspartnerschaft werden 
wir die Europäische Kommission weiterhin darin unter-
stützen, Informationen über die Freihandelsabkommen in 
der KMU-Marktzugangsdatenbank zu verbessern, und 
praktische IT-Tools wie beispielsweise die sog. Rules of 
Origin-Platt form zur Verfügung stellen.


Außenwirtschaftsförderung


Wir passen unsere Institutionen und Instrumente der 
Außenwirtschaftsförderung kontinuierlich an die Bedürf-
nisse des deutschen Mittelstands an. Das Netz der Aus-
landshandelskammern und Delegationen der Deutschen 
Wirtschaft (AHK-Netz) und unserer Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) bauen 
wir weiter gezielt aus. Die GTAI bietet kleinen und mittle-
ren Unternehmen passgenaue Informationen, um den 
Schritt ins Ausland zu erleichtern, und wird künftig noch 
stärker zum zentralen Dienstleister der deutschen Außen-
wirtschaft.
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VI.  Staatssekretärsausschuss Mittelstand  


Mittelstandspolitik ist eine Querschnittsaufgabe, die einen 
konzertierten Einsatz der gesamten Bundesregierung erfor-
dert. Deshalb wollen wir einen „Staatssekretärsausschuss 
Mittelstand“ einrichten, der Vorhaben aller Ressorts auf ihre 
Mittelstandsverträglichkeit überprüft. Richtschnur für wirt-
schaftspolitische Entscheidungen innerhalb der Bundesre-
gierung muss die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
unserer mittelständischen Unternehmen sein.
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